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Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse 
der Evaluation zusammen und zieht 
Schlussfolgerungen daraus. 
  

1. Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen 
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1.1 Übersicht 
Um die gemeinsame Koordination des Schweizer Hochschulraums von Bund und Kanto-
nen zu verstärken, wurde 2015 das Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz 
(HFKG) etappenweise in Kraft gesetzt. Seit dem 1. Januar 2020 sind sämtliche Regeln in 
Kraft. Gestützt auf Artikel 69 HFKG und im Hinblick auf die BFI-Botschaft 2025–2028 
wird erstmals eine Evaluation des HFKG durchgeführt. Die Evaluation umfasst insgesamt 
vier Pakete A bis D. Interface Politikstudien Forschung Beratung hat die Evaluation des 
Pakets A durchgeführt, das vorliegende Dokument präsentiert die Ergebnisse.  

| Auftrag der Evaluation 
Der Auftrag des Evaluationspakets A lautet folgendermassen:  

– Es sind die Koordinationsleistungen zu untersuchen und zu bewerten, die durch die 
Organe gemäss HFKG erbracht worden sind. Zu diesem Zweck sind die Aufbaustruk-
tur (Organisation) der Organe gemäss HFKG sowie die Ablaufstruktur (Prozesse) zu 
bewerten. 

– Die von den Koordinationsleistungen ausgehenden Wirkungen des HFKG bei den 
Hochschulen sind qualitativ zu überprüfen.  

| Evaluationsgegenstände 
Um den Evaluationsauftrag auszuführen, wurden vier Evaluationsgegenstände definiert. 
Es sind dies die Strukturen und die Ressourcenausstattung der Organe gemäss HFKG 
(Evaluationsgegenstand 1), deren Zusammenspiel im Rahmen der Erarbeitung von Leis-
tungen (Evaluationsgegenstand 2), die erbrachten Koordinationsleistungen (Evaluations-
gegenstand 3) sowie die sich daraus ergebenden mutmasslichen Wirkungen (Evaluations-
gegenstand 4). 

Die Überprüfung der Wirkungen (Evaluationsgegenstand 4) fokussiert auf vier von total 
neun Zielen des HFKG. Es sind dies die folgenden: 

– Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für eine Lehre und Forschung von hoher 
Qualität (Art. 3 Bst. a HFKG) 

– Schaffung eines Hochschulraums mit gleichwertigen, aber andersartigen Hochschul-
typen, Förderung der Profilbildung (Art. 3 Bst. b und c), inklusive Portfoliobereini-
gung und -entwicklung1  

– Durchlässigkeit und Mobilität zwischen den Hochschulen (Art. 3 Bst. e HFKG) 

 
1  Die Begriffe Portfoliobereinigung und -entwicklung werden zwar nicht ausdrücklich im HFKG er-

wähnt, gehören aber zu den aktuellen prioritären Schwerpunkten der SHK für die Periode 2021-
2024 und werden daher an dieser Stelle mitaufgeführt. Während es bei der Profilbildung um die 
Differenzierung der Hochschultypen geht, geht es bei der Portfoliobereinigung und -entwicklung 
um die thematische/schwerpunktmässige Ausrichtung der einzelnen Hochschulen.  
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– Aufgabenteilung in besonders kostenintensiven Bereichen (Art. 3 Bst. h HFKG) 

| Zentrale Fragestellungen 
Zu jedem Gegenstand wurden Fragestellungen formuliert. Die vier Hauptfragen pro Eva-
luationsgegenstand lauten wie folgt: 

– Sind die Organe gemäss HFKG angemessen und zweckmässig aufgebaut, um eine 
wirkungsvolle und effiziente Koordination im Hochschulraum Schweiz zu bewirken? 

– Ist das Zusammenspiel der Organe gemäss HFKG angemessen und zweckmässig, um 
eine wirkungsvolle und effiziente Koordination im Hochschulraum Schweiz zu bewir-
ken?   

– Sind die aus dem Zusammenspiel der Organe gemäss HFKG hervorgegangenen Ko-
ordinationsleistungen angemessen und zweckmässig, um eine wirkungsvolle und effi-
ziente Koordination im Hochschulraum Schweiz zu bewirken?   

– Inwiefern konnten die vier ausgewählten Ziele des HFKG bisher erreicht werden? 

| Vorgehensweise 
Die Evaluation verlief in drei Schritten: 

– Schritt 1: Analyse der Aufbauorganisation der Organe gemäss HFKG auf Basis von 
Dokumenten und total 25 Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern der Organe 
gemäss HFKG. 

– Schritt 2: Analyse der Ablauforganisation und der Koordinationsleistungen der Or-
gane gemäss HFKG anhand von fünf ausgewählten Geschäften. Die fünf Geschäfte 
wurden mittels Interviews und Dokumentenanalyse rekonstruiert.  

– Schritt 3: Durchführung von drei Fokusgruppengesprächen mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Hochschulen zur Analyse der Wirkungen.  

| Berichtaufbau 
Wir schildern im Folgenden die zentralen Erkenntnisse der Evaluation entlang der vier 
Evaluationsgegenstände. Wir haben diese jeweils mit einem Symbol versehen, um die 
Übersichtlichkeit zu erhöhen. In Kapitel 2 findet sich eine ausführliche Beschreibung der 
Vorgehensweise und der Methode. Kapitel 3 gibt eine kursorische Übersicht über die Ent-
stehungsgeschichte des HFKG. Die Kapitel 4, 5 und 6 enthalten die Ergebnisse zu den 
vier Gegenständen der Evaluation. Im Anhang finden sich neben einer Literaturliste und 
methodischen Hinweisen auch vertiefende Informationen zu den Organen gemäss HFKG 
(Anhänge A 4, A 5 und A 6).  

1.2 Gesamtbewertung der Aufbauorganisation  
Wenn wir die Aufbauorganisation (Organigramm) der drei wichtigsten Organe gemäss 
HFKG – die SHK, swissuniversities und SAR/AAQ – beurteilen, so kommen wir zu fol-
gendem positiven Befund, insbesondere wenn die heutige Struktur mit jener vor Einfüh-
rung des HFKG verglichen wird: 

– Die Organe gemäss HFKG sind insgesamt angemessen und zweckmässig aufgebaut. 
Sie sind grundsätzlich in der Lage, eine wirkungsvolle (und effiziente) Koordination 
zwischen den wichtigen Akteuren im Hochschulraum Schweiz (Bund, Kantone, Hoch-
schulen und weitere) zu bewirken.  

– Die Dreiteilung zwischen der SHK, swissuniversities und SAR/AAQ ist aus theoreti-
scher Sicht sinnvoll und entspricht den Anforderungen modernen Public Manage-
ments.  

– Die Strukturen sind darauf angelegt, dass Inhalte sowohl top-down (durch die SHK) 
als auch bottom-up (durch swissuniversities) in das System eingespeist werden. Das 
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ist in Anbetracht der Koordinationsziele des HFKG und unter Berücksichtigung der 
Autonomie der Hochschulen richtig und angemessen.  

– In manchen inhaltlichen Fragen ist die SHK als politisches Koordinationsorgan auf 
das Wissen von swissuniversities als akademisches Koordinationsorgan angewiesen. 
Dies resultiert bei Aufträgen auf Mandatsbasis in einem klassischen Prinzipal-Agen-
ten-Dilemma, da swissuniversities einen inhärenten Wissensvorsprung gegenüber den 
Mitgliedern der SHK hat, was eine gewisse Informationsasymmetrie zu Ungunsten der 
SHK nach sich zieht. Aus Sicht der Evaluation kann das SBFI – als Geschäftsführerin 
der SHK – dieses Ungleichgewicht etwas verringern: Aufgrund seiner weitreichenden 
fachlichen Kompetenz im Hochschulbereich kann das SBFI eine Kontrollfunktion 
wahrnehmen. Somit scheint uns heute das Verhältnis zwischen dem politischen und 
dem akademischen Koordinationsorgan nicht unausgewogen.  

Folgende Punkte beurteilt die Evaluation in Bezug auf die Aufbauorganisation kritisch: 

– Die Effizienz der Aufbauorganisation von SHK und swissuniversities wird durch die 
hohe Komplexität der Strukturen eingeschränkt. Die Komplexität ist zu einem grossen 
Teil mit der Intention des Verfassungs- und Gesetzgebers zu erklären, dass alle rele-
vanten Akteure einbezogen und die föderalen Gegebenheiten in den Strukturen be-
rücksichtigt werden sollen. Die hohe Komplexität kann zu schwerfälligeren Strukturen 
und Ineffizienzen führen. Im Vergleich zu den Vorgängerstrukturen konnte die Kom-
plexität mit dem HFKG jedoch reduziert und gewisse Ungleichheiten (z.B. Ungleich-
behandlung von universitären Hochschulen und Fachhochschulen) erfolgreich besei-
tigt werden. 

– Der Einbezug aller Akteure führt dazu, dass es der SHK wie auch swissuniversities 
schwerfällt, Entscheide zu treffen, die zu Gewinnern oder Verlierern führen. Die Ko-
ordination gelingt somit dort, wo sie gemeinsame Rahmenbedingungen betreffen, die 
allen Akteuren zu Gute kommen. Sie gelingt eher schlecht, wenn beispielsweise eine 
Aufgabenteilung in kostenintensiven Bereichen zu beschliessen wäre oder die Profil-
bildung respektive Portfoliobereinigung und -entwicklung zu einer Einschränkung des 
Angebots einzelner Hochschulen führen würde.  

– Mittelbau, Studierende und Hochschuldozierende sind zwar in der SHK und bei 
swissuniversities mit ihren Verbänden vertreten. Wegen der geringen Ressourcenaus-
stattung und der starken Fluktuation sind die drei Stände gemäss den von uns erhobe-
nen Daten heute zu wenig in der Lage, ihre Interessen in die Strukturen einzubringen. 

– Die Aufbaustruktur und die daraus resultierende Verflechtung von SAR und AAQ ist 
nicht angemessen. Sie führt heute zu einer Vermischung von operativen und strategi-
schen Aufgaben und zu Marktverzerrungen, da die AAQ durch die Nähe zum SAR 
über einen Vorteil gegenüber den anderen Akkreditierungsagenturen verfügt. Ferner 
gibt es keine strategische Schnittstelle zwischen dem SAR und der SHK.  

1.3 Gesamtbewertung der Ablauforganisation und der Outputs 
Die Evaluation hat die Ablauforganisation (d.h. die Prozesse zur Bearbeitung von Ge-
schäften) an fünf ausgewählten Geschäften exemplarisch analysiert. Bei den fünf Geschäf-
ten handelt es sich um die strategischen Planung 2021–2024 von swissuniversities (Ge-
schäft 1), die Verordnung Koordination Lehre (Geschäft 2), die Erarbeitung des Sonder-
programms Humanmedizin (SPHM) zur Erhöhung der Studienplätze (Geschäft 3), die 
Festlegung der Merkmale der Hochschultypen (Geschäft 4) und die Aufgabenteilung in 
besonders kostenintensiven Bereichen (Geschäft 5). Die Evaluation hat basierend auf ih-
ren Erhebungen die Prozesse und die Outputs anhand von jeweils vier Kriterien beurteilt. 
Die Beurteilung ist im Folgenden wiedergegeben: 
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| Beurteilung der Prozesse 
Die Zweckmässigkeit der Prozesse lässt sich wie folgt beurteilen:  

– Die Prozesse zwischen den Organen des HFKG sind geeignet, den Einbezug der wich-
tigen Akteure im Prozesse sicherzustellen: Aus Sicht der Evaluation ist die Ablaufor-
ganisation geeignet, die relevanten Akteure in der Schweizer Hochschullandschaft in 
die Bearbeitung von zentralen Themen einzubeziehen. Dies ist im Rahmen der fünf 
analysierten Geschäfte überall gelungen. Einzig der Einbezug des SAR und der AAQ 
bei der Ausarbeitung der Verordnung Koordination Lehre sowie der Festlegung der 
Merkmale der Hochschultypen ist vergleichsweise kritisch zu bewerten. Dies liegt aus 
Sicht der Evaluation daran, dass es keine institutionalisierte Schnittstelle zwischen 
SHK und SAR/AAQ gibt. Dies hat an dieser Stelle Auswirkungen auf die Prozesse.   

– Die Eignung der Strukturen für die Gestaltung der Prozesse und zur Erreichung von 
Koordinationsleistungen ist vorhanden aber limitiert: Aus Sicht der Evaluation sind 
die Strukturen zwar in der Lage, Prozesse sinnvoll zu gestalten und Koordinationsleis-
tungen zu erbringen. Namentlich ermöglichen sie eine vorteilhafte Kombination von 
top-down und bottom-up Impulsen. Diese Prozesse stossen aber bei all jenen Geschäf-
ten an ihre Grenzen, bei denen die Interessenlagen der Mitglieder der Organe zu hete-
rogen sind und eine Koordination «Gewinner» und «Verlierer» nach sich ziehen 
würde. Dies war beim Sonderprogramm Humanmedizin in Bezug auf die Mittelver-
teilung (Giesskannenprinzip) und bisher in Bezug auf die Aufgabenteilung in beson-
ders kostenintensiven Bereichen deutlich der Fall. Die Zusammensetzung der Gremien 
respektive die Interessengegensätze manifestierten sich in den Prozessen deutlich.  

– Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zur gemeinsamen Entscheidfindung ist gege-
ben, aber limitiert: Die Evaluation beurteilt die Zusammenarbeit über alle Prozesse 
hinweg als mittelmässig. Aus Interessensgegensätzen entstandene Differenzen konn-
ten nicht vermieden werden, wurden aber in einem professionell gestalteten Rahmen 
behandelt und professionell moderiert. Differenzen treten vornehmlich dann auf, wenn 
eine Koordinationsleistung droht, «Gewinner» und «Verlierer» nach sich zu ziehen.  

– Die Dauer für die Bearbeitung der Geschäfte ist lang und der Aufwand hoch: Aus 
Sicht der Evaluation ist der Aufwand zur Bearbeitung der Geschäfte im Vergleich zu 
den erzielten Koordinationsleistung respektive dem Output hoch. Bei vier der fünf 
analysierten Geschäfte fällt die Bewertung der Bearbeitungsdauer durch die Inter-
viewpartner kritisch aus. Einige der untersuchten Prozesse zeichnen sich durch Schlau-
fen zwischen SHK, swissuniversitites und SAR/AAQ aus. Innerhalb von SHK und 
swissuniversities sind viele Gremien beteiligt, was zu internen Schlaufen führen kann, 
die teilweise Redundanzen schaffen (die gleichen Personen befassen sich in verschie-
denen Gremien mit dem gleichen Thema), was insgesamt den Aufwand und Zeitbedarf 
erhöht.  

| Beurteilung der Outputs und der damit verbundenen Koordinationsleistungen 
Die Evaluation kommt zu folgendem Schluss:  

– Die Outputs sind klar und verständlich: Die Evaluation bewertet die Qualität der Out-
puts in Bezug auf Sprache, Aufbau, Klarheit und Verständlichkeit als hoch. Unklar-
heiten und Ambivalenzen in der Formulierung, die das Potenzial haben, Anwendbar-
keit und Effektivität negativ zu beeinflussen, sind nur in Bezug auf die Festlegung der 
Merkmale der Hochschultypen beobachtbar.  

– Die Anwendbarkeit der Outputs für die Koordinierung ist von Geschäft zu Geschäft 
verschieden: Der zu erwartende «Koordinationseffekt» ist stark von den Inhalten der 
Geschäfte abhängig. Während beispielsweise die Verordnung Koordination Lehre 
gute Voraussetzungen für eine Abstimmung zwischen den Hochschulen liefert, ist dies 
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nach Ansicht der Evaluation bei der Aufgabenteilung in besonders kostenintensiven 
Bereichen noch nicht der Fall. Das Thema wird allerdings weiterbearbeitet.  

– Die Outputs der fünf Geschäfte sind in sich stimmig, die innere Kohärenz ist hoch: Die 
Evaluation schätzt die innere Kohärenz der Koordinationsleistungen als grundsätzlich 
hoch ein: Die in den Dokumenten festgelegten Ziele und Mittel stimmen überein, Ziel-
konflikte und potenzielle Fehlanreize konnte die Evaluation nicht erkennen.  

– Die Übereinstimmung der Ziele der fünf Geschäfte mit den Gesamtzielsetzungen des 
HFKG (äussere Kohärenz) ist stark uneinheitlich: Während die strategische Planung 
formal und inhaltlich die Ziele des HFKG explizit aufnimmt, widerspricht das Sonder-
programm Humanmedizin mindestens formal dem Ziel der Aufgabenteilung in beson-
ders kostenintensiven Bereichen und läuft der Profilbereinigung und -entwicklung2 
entgegen. Die Heterogenität der fünf Geschäfte lässt entsprechend keinen klaren 
Schluss zu. 

| Gesamtbeurteilung von Prozessen und Outputs 
Zusammenfassend beurteilt die Evaluation die Ablauforganisation und die Koordinations-
leistungen als zufriedenstellend. Dass die Prozesse lange dauern, aufwändig sein können 
und sich durch eine hohe Komplexität auszeichnen, ist in Anbetracht der vom HFKG ge-
schaffenen komplexen Strukturen (vgl. Abschnitt 1.2) nicht erstaunlich. Diese stellen zwar 
den Einbezug der relevanten Akteure sicher, führen aber auch zu einer Vielzahl von Akt-
euren im Prozess, der dadurch in die Länge gezogen wird. Hinzu kommt die Komplexität 
der Materie. Umso wichtiger sind die Steuerungsgremien auf der operativen Ebene (Ge-
schäftsstellen), die wichtige Vorbereitungs- und Triagefunktionen wahrnehmen und die 
zentralen Schnittstellen bewirtschaften. Aus Sicht der Evaluation haben diese Gremien im 
Prozess eine gute Leistung erbracht und die Prozesse wirksam gesteuert.  

Es muss an dieser Stelle aber auch festgehalten werden, dass viele Abläufe und Prozesse 
neu sind wie beispielsweise die Erarbeitung der strategischen Planung. Es besteht daher 
die Erwartung, dass die Dauer und der Aufwand zur Bearbeitung von Geschäften mit der 
Zeit abnehmen und die Qualität der Outputs in Bezug auf die Koordinationsleistung zu-
nehmen werden. 

1.4 Gesamtbeurteilung der Wirkungen 
Die Evaluation fokussierte in Bezug auf die Beurteilung der Wirkungen folgende vier aus-
gewählte Ziele des HFKG: Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für eine Lehre und 
Forschung von hoher Qualität, Schaffung eines Hochschulraums mit gleichwertigen, aber 
andersartigen Hochschultypen bei gleichzeitiger Förderung der Profilbildung, Durchläs-
sigkeit und Mobilität zwischen den Hochschulen und Aufgabenteilung in besonders kos-
tenintensiven Bereichen. 

Die Wirkungen in Bezug auf die vier Ziele wurden einerseits auf Basis einer Analyse der 
fünf dargestellten Geschäfte des HFKG beurteilt. Darüber hinaus wurden andererseits die 
Interviewpartner/-innen sowie die Fokusgruppenteilnehmenden um eine Gesamtbewer-
tung gebeten. Fassen wir die Ergebnisse der Analyse zusammen, wurden die Ziele teil-
weise erreicht:  

– Eine vergleichsweise hohe Wirkung wurde bei den Rahmenbedingungen für eine 
Lehre und Forschung von hoher Qualität sowie in geringerem Masse bei der Durch-
lässigkeit und Mobilität zwischen den Hochschulen erzielt. Die Verordnung Koordi-
nation Lehre hat insgesamt die Aufgabenteilung beim Doktorat und beim Wettbewerb 
zwischen den Fachhochschulen und höheren Fachschulen erfolgreich adressiert. 

 
2  Vgl. Fussnote 1.  
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– In Bezug auf die Profilbildung sowie die Portfoliobereinigung und -entwicklung sind 
die Wirkungen insgesamt klein; positive Effekte (die Verordnung Koordination Lehre 
hat die bestehenden Profile der Hochschulen in Bezug auf das Doktorat bestätigt) und 
negative Effekte (das Sonderprogramm Humanmedizin hat die Portfoliobereinigung 
kaum gefördert – wobei es bei diesem Geschäft einen Zielkonflikt mit dem politischen 
Willen, möglichst schnell mehr Studienabschlüsse in Humanmedizin zu ermöglichen, 
gab) halten sich die Waage. 

– Noch geringe oder keine Wirkungen konnte in Bezug auf die Aufgabenteilung in be-
sonders kostenintensiven Bereichen erzielt werden. Dies ist aus Sicht der Evaluation 
unter anderem damit zu erklären, dass in den betroffenen Bereichen das Spannungsfeld 
von Kooperation und Wettbewerb unter den Hochschulen tangiert ist und dass eine 
Schwerpunktsetzung mit «Gewinnern» und «Verlierern» in der SHK und bei swissuni-
versities schwierig ist. Mit der BFI-Botschaft 2025-28 soll dieses Ziel aber erneut an-
gegangen werden. 

Die Bilanz über die bisherige Erreichung fällt im Hinblick auf die vier untersuchten Ziele 
unter dem Strich zwar positiv aus: Das HFKG konnte seit 2015 auf zwei der vier Zieldi-
mensionen positive Effekte bewirken. Die Wirkungen sind aber bisher nicht gross. Die 
Gründe für diese Beurteilung sind primär in der Aufbaustruktur und von aussen herange-
brachten Zielkonflikten zu suchen: Die hohe Komplexität und die Interessengegensätze 
der eingebundenen Akteure können zu einer langen Prozessdauer bei der Bearbeitung von 
Geschäften führen. Schliesslich resultieren Ergebnisse, die oftmals den kleinsten gemein-
samen Nenner darstellen und entsprechend geringe Koordinationsleistungen zu erbringen 
vermögen.  

Bedeutsamer als die materiellen Wirkungen sind aus Sicht der Evaluation bisher die im-
materiellen Wirkungen des HFKG zu beurteilen. Mit der Schaffung von swissuniversities 
wurde der Austausch zwischen Hochschultypen und das Vertrauen zwischen den Verant-
wortlichen deutlich gesteigert. Nicht zuletzt wirkten auch die PgB stimulierend auf die 
Kooperation. Diese beiden Elemente trugen entschieden zur Verbesserung der Rahmen-
bedingungen sowie auch zur Förderung von Durchlässigkeit und Mobilität bei. 
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Dieses Kapitel beschreibt Inhalt und 
Aufbau der Evaluation und präsen-
tiert das methodische Vorgehen.  
  

2. Einleitung 
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Um die gemeinsame Koordination des Schweizer Hochschulraums von Bund und Kanto-
nen zu verstärken, wurde 2015 das Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz 
(HFKG) etappenweise in Kraft gesetzt. Seit dem 1. Januar 2020 sind sämtliche Regeln in 
Kraft.  

Gestützt auf den Artikel 69 HFKG und im Hinblick auf die BFI-Botschaft 2025–2028 
wird nun erstmals eine Evaluation des HFKG durchgeführt. Ziel der Evaluation ist es, den 
Stand und die Ergebnisse der gesamtschweizerischen hochschulpolitischen Koordination 
und Finanzierung des Hochschulbereichs nach HFKG darzustellen und deren Auswirkun-
gen kritisch zu würdigen.  

Die Evaluation umfasst insgesamt vier Pakete A bis D:  

– Evaluationspaket A widmet sich der Wirksamkeit der aufgewendeten öffentlichen 
Mittel. 

– Evaluationspaket B beschäftigt sich mit den Auswirkungen des HFKG-Finanzierungs-
systems.  

– Evaluationspaket C untersucht den Einfluss des HFKG auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der Hochschulen.  

– Evaluationspaket D setzt sich mit der Beschäftigungsfähigkeit und den Tätigkeiten der 
Absolventinnen und Absolventen auseinander. 

Interface Politikstudien Forschung Beratung hat die Evaluation des Pakets A durchge-
führt, das vorliegende Dokument präsentiert die Ergebnisse.  

2.1 Zweck des Evaluationspakets A 
Aufgabe des Evaluationspakets A war erstens, die Koordinationsleistungen, die durch die 
Organe gemäss HFKG erbracht worden sind, zu untersuchen und zu bewerten. Dazu galt 
es, die Aufbaustruktur (Organisation) der Organe gemäss HFKG sowie die Ablaufstruktur 
(Prozesse) zu bewerten.  

Zweitens bestand die Aufgabe darin, die von den Koordinationsleistungen ausgehenden 
Wirkungen bei den Hochschulen qualitativ zu überprüfen. Die Überprüfung der Wirkun-
gen fokussiert auf vier von total neun Zielen des HFKG. Es sind dies die folgenden: 

1. Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für eine Lehre und Forschung von hoher 
Qualität (Art. 3 Bst. a HFKG) 

2. Schaffung eines Hochschulraums mit gleichwertigen, aber andersartigen Hochschul-
typen, Förderung der Profilbildung (Art. 3 Bst. b und c HFKG), inklusive Portfo-
liobereinigung und -entwicklung3  

 
3  Vgl. Fussnote 1. 

 



 

16 Bericht Evaluation HFKG – Los A  

3. Durchlässigkeit und Mobilität zwischen den Hochschulen (Art. 3 Bst. e HFKG) 
4. Aufgabenteilung in besonders kostenintensiven Bereichen (Art. 3 Bst. h HFKG). 

2.2 Untersuchungsgegenstand und Fragestellungen 
Für die Evaluation wurden mittels eines Wirkungsmodells die Gegenstände definiert. Es 
sind dies die Strukturen und die Ressourcenausstattung der Organe gemäss HFKG (Eva-
luationsgegenstand 1), deren Zusammenspiel im Rahmen der Erarbeitung von Leistungen 
(Evaluationsgegenstand 2), die erbrachten Koordinationsleistungen (Evaluationsgegen-
stand 3) sowie die sich daraus ergebenden mutmasslichen Wirkungen (Evaluationsgegen-
stand 4). Die Gegenstände sind in Darstellung D 2.1 schematisch abgebildet. 

• D 2.1: Wirkungsmodell und Evaluationsgegenstände 

| Quelle: Darstellung Interface.  
Legende: * Dieser Output wird im Zusammenhang mit dem Evaluationspaket B vertieft angeschaut und ist hier der Vollständigkeit hal-
ber aufgeführt.  

Ausgehend vom Wirkungsmodell und den darin definierten Evaluationsgegenständen 
wurde zu jedem Gegenstand eine übergeordnete Evaluationsfrage formuliert und diese mit 
Teilfragen konkretisiert. Darstellung D 2.2 gibt einen Überblick. Wir haben in der Dar-
stellung jeden Gegenstand mit einem Symbol versehen, das wir in den einzelnen Kapiteln 
verwenden, um die Orientierung zu erleichtern. 

 

Konzeption Umsetzung Output ImpactOutcome

Ziele Art. 3 a, b, c, e und 
h des HFKG 

Arbeitsweise Organe
Finanzielle Mittel

Ergebnis der 
Koordinationsleistungen

Wirkungen bei Zielgruppen Wirkungen für
Gesellschaft, Kultur

Zielsetzungen

a Schaffung 
Rahmenbedingungen

b Schaffung 
Hochschulraum mit 
gleichwertigen, aber 
andersartigen 
Hochschultypen

c Förderung der 
Profilbildung der 
Hochschulen

e Durchlässigkeit und 
Mobilität zwischen den 
Hochschulen

h Aufgabenteilung in 
besonders 
kostenintensiven 
Bereichen

Hochschulkonferenz 
(Plenarversammlung, 
Hochschulrat, 
Ausschüsse)
– Struktur, Prozesse
– Zusammenarbeit 

Bund–Kantone
– Zuständigkeiten
– Aufwand und Kosten

Rahmenbedingungen für Lehre 
und Forschung in hoher Qualität 

Hochschulraum mit 
gleichwertigen, aber 
andersartigen 
Hochschultypen

Nutzen von Forschung, 
Lehre, Weitebildung und 
Dienstleistungen der 
Hochschulen für 
Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft

Profil universitäre 
Hochschulen

Profile FH und PH

Durchlässigkeit

Festlegen von Prioritäten und 
hochschulübergreifenden 
Massnahmen sowie einer 
Finanzplanung (Referenzkosten) 
gestützt auf die strategische 
Planung von swissuniversities

SAR und AAQ
– Struktur
– Zusammenarbeit mit 

SHK

swissuniversities
– Struktur
– Zusammenarbeit und 

Koordination mit SHK

Verteilung der Finanzmittel des 
Bundes*

Akkreditierungsverfahren

Aufgabenteilung in 
besonders kostenintensiven 
Bereichen

Strategische Planung

Outputs in Form von
Verordnungen, Erlassen, 
Empfehlungen, Stellungnahmen, 
Beschluss über Aufgabenteilung 
in besonders kostenintensiven 
Bereichen usw.

Evaluationsgegenstand 
1/2

Evaluationsgegenstand 3 Evaluationsgegenstand 4
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• D 2.2: Evaluationsgegenstände und zugeordnete Evaluationsfragen 

Evaluationsgegenstand Evaluationsfragen 

1 Aufbauorganisation (Struktur) – Sind die Organe gemäss HFKG angemessen und zweckmässig aufgebaut, um eine wirkungs-
volle und effiziente Koordination im Hochschulraum Schweiz zu bewirken? 
– Sind die Strukturen klar und nachvollziehbar aufgebaut?  
– Sind die Aufgaben und Zuständigkeiten klar und sinnvoll aufgeteilt? 
– Erlaubt die Struktur eine zweckmässige und wirkungsvolle Erfüllung des nationalen Koordi-

nationsauftrags? 
– Stehen bei der Führung der Geschäfte der SHK sowie der Vorbereitung der Entscheide 

Aufwand und Ergebnis in einem angemessenen Verhältnis? 

2 Ablauforganisation (Prozesse)  – Ist das Zusammenspiel der Organe gemäss HFKG angemessen und zweckmässig, um eine 
wirkungsvolle und effiziente Koordination im Hochschulraum Schweiz zu bewirken?   
– Werden alle relevanten Akteure in die Prozesse miteinbezogen? 
– Sind die Strukturen geeignet, um Koordinationsleistungen zu erbringen? 
– Ist die Güte (geringe Konflikthaftigkeit) der Zusammenarbeit zufriedenstellend? 
– Stehen Dauer und Aufwand der Prozesse in einem angemessenen Verhältnis zum Ergeb-

nis? (Effizienz) 
– Wie ist die Governance an der Schnittstelle von SHK und SAR zu beurteilen? 

3 Koordinationsleistungen  
(Outputs)  

– Sind die aus dem Zusammenspiel der Organe gemäss HFKG hervorgegangenen Koordinati-
onsleistungen angemessen und zweckmässig, um eine wirkungsvolle und effiziente Koordi-
nation im Hochschulraum Schweiz zu bewirken?  
– Sind die Koordinationsleistungen klar und verständlich? 
– Sind die Inhalte der erbrachten Leistungen grundsätzlich geeignet, eine Koordination zu 

erwirken? (Koordinationspotenzial) 
– Sind die Koordinationsleistungen in sich stimmig? (Kohärenz gegen innen) 
– Stimmen die Koordinationsleistungen mit den Zielen des HFKG überein? (Kohärenz gegen 

aussen) 

4 Wirkungen (Outcome) – Inwiefern konnten vier ausgewählte Ziele des HFKG bisher erreicht werden?  
– Verbessern das HFKG und die daraus hervorgegangenen Koordinationsleistungen die 

Rahmenbedingungen für eine Lehre und Forschung von hoher Qualität? 
– Fördern das HFKG und die daraus hervorgegangenen Koordinationsleistungen die Profil-

bildung und Portfolioentwicklung und -entwicklung an den Hochschulen? 
– Fördern das HFKG und die daraus hervorgegangenen Koordinationsleistungen die Durch-

lässigkeit und Mobilität zwischen den Hochschulen? 
– Führen das HFKG und die daraus hervorgegangenen Koordinationsleistungen zu einer 

Aufgabenteilung in besonders kostenintensiven Bereichen?  
– Welche Wirkungen gehen insbesondere von der strategischen Planung aus? 

| Quelle: Darstellung Interface. 

2.3 Vorgehensweise  
Im Folgenden werden die drei Analyseschritte, die verwendeten Datengrundlagen und die 
Evaluationskriterien beschrieben.  

| Schritt 1: Analyse der Aufbauorganisation der Organe gemäss HFKG 
Im ersten Analyseschritt stand die Evaluationsfrage 1 im Zentrum. Zur Beantwortung die-
ser Frage, erfasste Interface den detaillierten Aufbau der Organe gemäss HFKG sowie die 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der einzelnen Gremien. Dazu wurden 
auf Basis einer ausführlichen Dokumentenanalyse Organigramme von der Schweizeri-
schen Hochschulkonferenz (SHK), swissuniversities, dem Schweizerischen Akkreditie-
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rungsrat (SAR) und der Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung (AAQ) er-
stellt. Eine Liste der analysierten Dokumente findet sich im Anhang A 3. Die Organi-
gramme wurden im Rahmen von total 25 Interviews mit diversen Stakeholdern validiert 
und anschliessend überarbeitet. Die Auswahl der Interviewten erfolgt so, dass die Vertre-
terinnen und Vertreter der jeweiligen Organe bestmöglich berücksichtigt werden konnten.  

Die Interviews wurden aufgezeichnet und anschliessend wurde ein Protokoll erstellt. Die 
Protokolle wurden entlang der Evaluationsfragen systematisch mithilfe des Computerpro-
gramms MAXQDA in Anlehnung an Mayring (2008) ausgewertet. Die Liste der inter-
viewten Personen findet sich im Anhang A 1.  

Die so dargestellte Aufbaustruktur wurde anschliessend anhand ihrer Klarheit, Nachvoll-
ziehbarkeit und Güte der Arbeitsteilung bewertet. 

| Schritt 2: Analyse der Ablauforganisation und der Koordinationsleistungen der Organe 
gemäss HFKG 
Um die Entscheidungsprozesse innerhalb und zwischen den Organen gemäss HFKG nach-
zeichnen und bewerten zu können, wählte Interface in Absprache mit dem SBFI fünf Ge-
schäfte der SHK zwischen 2016 und 2020 aus, die Interface exemplarisch für die Erarbei-
tung einer Koordinationsleistung im Rahmen des HFKG analysierte. Die Geschäfte wur-
den so ausgewählt, dass möglichst alle Organe gemäss HFKG impliziert waren und auf 
diese Weise deren Zusammenarbeit und Koordination untersucht werden konnte.  

• D 2.3: Ausgewählte Geschäfte der Organe gemäss HFKG 

Geschäft Kurzbeschrieb 

Strategischen Planung 2021–
2024 

Alle vier Jahre erarbeitet swissuniversities zuhanden der SHK eine strategische Planung. In dieser 
legt swissuniversities die gemeinsamen Ziele und Massnahmen aller Schweizer Hochschulen fest. 
Für alle Hochschulen koordiniert fand dieser Prozess erstmals 2017/2018 statt und resultierte im 
Dokument «Strategische Planung 2021–2024 von swissuniversities».4 

Verordnung Koordination Lehre In einem mehrjährigen Prozess arbeiteten die SHK und swissuniversities auf Basis der bisher se-
paraten Bologna-Richtlinien für universitäre Hochschulen und Fachhochschulen eine gemeinsame 
«Verordnung Koordination Lehre» aus.  

Sonderprogramm Human- 
medizin 

Auf Geheiss der Politik entwickelte swissuniversities das anreizorientierte «Sonderprogramm Hu-
manmedizin» im Rahmen der projektgebundenen Beiträge nach HFKG. Ziel des Programms war, 
neben der Stärkung der Hausarztmedizin und der Interprofessionalität, die Anzahl Abschlüsse in 
der Humanmedizin signifikant zu erhöhen.  

Merkmale der Hochschultypen Auf Anregung der SHK hin, die Merkmale der Hochschultypen genauer zu definieren, verfasste 
swissuniversities das Papier «Merkmale der Hochschultypen: aktueller Stand der Diskussio-
nen bei swissuniversities». Als es bei einem Akkreditierungsverfahren Unklarheiten zum Papier 
gab, verfasste der HSR dazu eine entsprechende Auslegehilfe.  

Aufgabenteilung in besonders 
kostenintensiven Bereichen 

Gemäss gesetzlichem Auftrag sollen Bund und Kantone eine Aufgabenteilung in besonders kos-
tenintensiven Bereichen festlegen. Die strategische Planung 2021–2024 von swissuniversities ent-
hält erstmals eine Liste von kostenintensiven Bereichen. Die Definition weiterer kostenintensi-
ver Bereiche ist für die Zukunft geplant.  

|  

 
4  Mit Verweis auf den Artikel 38 Absatz 1 HFKG und um einen Unterschied zu den strategischen 

Planungen zu Zeiten des UFG zu machen, wird das Papier normalerweise als «Gesamtschwei-
zerische Hochschulpolitische Koordination» bezeichnet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und 
um Verwechslungen mit den Zielen des HFKG zu vermeiden, verwendet diese Evaluation je-
doch jeweils den Titel des Dokuments (Strategische Planung 2021–2024 von swissuniversities).  
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Nach der Auswahl der Geschäfte wurde der Prozess zur Bearbeitung des jeweiligen Ge-
schäfts auf Basis von Dokumenten beschrieben und mithilfe eines Ablaufdiagramms sys-
tematisch dargestellt. Die Ablaufdiagramme wurden in den Interviews vorgelegt und dis-
kutiert.  

Auf Basis der Dokumente, der Ablaufdiagramme und der Interviews wurden Ablauforga-
nisation und Koordinationsleistungen qualitativ bewertet. Dazu wurden folgende Evalua-
tionskriterien verwendet: 

– Einbezug der Akteure: Anhand dieses Kriteriums wurde bewertet, ob alle relevanten 
Akteure genug früh und ausreichend in den Prozess miteinbezogen wurden.  

– Eignung der Strukturen: Die Strukturen sind dann als geeignet zu betrachten, wenn 
die Erbringung der Koordinationsleistung darin möglich ist. Fehlen Schnittstellen oder 
müssen Gremien ausserhalb der vom HFKG geschaffenen Strukturen bemüht werden, 
ist die Eignung als unzureichend zu betrachten. 

– Güte der Zusammenarbeit: Die Güte der Zusammenarbeit ergibt sich einerseits aus 
dem vorhandenen Konfliktpotenzial und inwiefern ein konstruktiver Umgang mit auf-
tauchenden Differenzen gefunden werden kann. Andererseits bezieht sich die Güte der 
Zusammenarbeit auch auf die zur Verfügung stehende Vorbereitungszeit der Akteure.  

– Effizienz: Das Effizienz-Kriterium bewertet, inwiefern der mit dem Prozess verbun-
dene Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zur hervorgebrachten Koordinati-
onsleistung steht. Der Aufwand wird anhand der Dauer und der Komplexität (d.h. An-
zahl Beteiligte u.Ä.) des Prozesses gemessen.  

Die erzielten Koordinationsleistungen (Outputs) wurden anschliessend mittels der folgen-
den Kriterien ebenfalls einer Bewertung unterzogen:  

– Klarheit und Verständlichkeit: Die Inhalte der Koordinationsleistungen müssen 
schlüssig und verständlich sein.  

– Koordinationspotenzial: Das Koordinationspotenzial der einzelnen Koordinationsleis-
tungen hängt davon ab, inwiefern die Koordinationsleistungen gegenüber dem Status 
quo theoretisch eine Veränderung hin zu einer verbesserten Koordination erwirken 
könnten.  

– Kohärenz gegen innen: Dieses Kriterium bewertet, inwiefern die Ziele der Koordina-
tionsleistung untereinander stimmig sind.  

– Kohärenz gegen aussen: Dieses Kriterium bewertet, inwiefern sich die Ziele der Ko-
ordinationsleistungen mit den Koordinationszielen des HFKG decken. Bestehen Ziel-
konflikte wird die Kohärenz als gering eingeschätzt.  

| Schritt 3: Fokusgruppen zur Analyse der Wirkungen  
Mittels eines Soll-Ist-Vergleichs wurden die Ziele des HFKG den tatsächlich beobachtba-
ren Wirkungen gegenübergestellt. Als Datengrundlagen dienten einerseits Aussagen aus 
den unter Schritt 1 durchgeführten Interviews mit den Stakeholdern. Ergänzend dazu wur-
den drei Fokusgruppengespräche mit Vertreterinnen und Vertretern dreier Delegationen 
von swissuniversities geführt. Die Teilnehmenden an den Fokusgruppengesprächen sind 
in Anhang A 2 aufgeführt. 

Die Fokusgruppen setzten sich mit den Wirkungen des HFKG insgesamt und ausgewähl-
ter Geschäfte auseinander (vgl. Schritt 2). Ebenso wurde die Erreichung der vier Ziele 
gemäss Fokus dieser Evaluation diskutiert (vgl. Abschnitt 2.1). 
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2.4 Grenzen der Evaluation 
Die Evaluation hat sich im Rahmen der Erhebungen wie dargestellt auf ausgewählte Ge-
schäfte konzentriert. Darüber hinaus wurden auch weitere Effekte des HFKG erfasst, so-
weit sich diese aus den Dokumenten oder den Interviews respektive den Fokusgruppen 
ergeben haben. Es muss allerdings auf die Grenzen dieser Vorgehensweise hingewiesen 
werden: 

– Komplexität ist sehr hoch: Die Komplexität der Aufbau- und Ablauforganisation, aber 
auch der Wirkungszusammenhänge ist aufgrund der sehr hohen Zahl von beteiligten 
Akteuren (Bundesstellen, Hochschulen, Kantone, Organe gemäss HFKG) sehr hoch. 
Wir haben daher primär mit qualitativen Methoden gearbeitet und uns in weiten Teilen 
auf die Nachverfolgung von fünf ausgewählten Geschäften konzentriert. Es ist aller-
dings naheliegend, dass gewisse Strukturen, Abläufe und Wirkungen durch dieses 
Vorgehen nicht berücksichtigt worden sind.  

– Befragungen fokussierten auf ausgewählte Beteiligte: Die Evaluation war bestrebt, ei-
nen möglichst breiten Kreis von Personen zu befragen. Dennoch fand aufgrund der 
Zielformulierung und der Budgetvorgaben eine Fokussierung auf Personen statt, die 
in leitender Funktion in den einzelnen Gremien des HFKG tätig sind. Allerdings wur-
den auch Nicht-Standortkantone, Vertretungen des Mittelbaus und der Studierenden 
berücksichtigt. Aufgrund der Heterogenität dieser Gruppen konnte die Evaluation 
nicht alle Aspekte einfangen, die bei diesen Zielgruppen infolge des HFKG aufgetreten 
sind.  

– Schnittstelle zwischen Tertiär A und Tertiär B nur marginal beleuchtet: Die Schnitt-
stelle zwischen Fachhochschulen und höheren Fachschulen wurde von der Evaluation 
primär von Seiten der Fachhochschulen untersucht und primär mit Fokus auf eine aus-
gewählte Koordinationsleistung des HFKG (Verordnung Koordination Lehre). Eine 
breite Analyse der Schnittstelle wurde nicht vorgenommen.  
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Dieses Kapitel umreisst die Entwick-
lung der Koordination im Hochschul-
raum Schweiz und die Entstehung 
des HFKG. 
  

3. Entstehungsgeschichte 
HFKG 
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Bevor wir die Ergebnisse der Evaluation darstellen, soll an dieser Stelle ein Überblick 
über die Entstehung des HFKG, seine Ziele und die Organe des HFKG gegeben werden. 
Dieser Abschnitt richtet sich an Leserinnen und Leser, die mit dem HFKG nicht oder nur 
am Rande in Berührung gekommen sind.5 

3.1 Kurzer Rückblick auf die Zeit vor Einführung des HFKG  
Die Hochschulpolitik ist historisch betrachtet eine Domäne der Kantone, der Bund hat 
einzig bei den beiden ETH und später bei den Fachhochschulen eine bestimmende Rolle 
gespielt. Allerdings bestanden schon lange vor der Schaffung des HFKG Koordinations-
gremien und Bundesgesetze im Hochschulbereich. Auf einige sei hier kurz hingewiesen, 
soweit sie für ein besseres Verständnis der Evaluationsgegenstände sinnvoll sind. 

Die Rektorinnen und Rektoren der universitären Hochschulen koordinierten sich im Rah-
men der Schweizerischen Hochschulrektorenkonferenz (SHRK). Im Jahr 1968 wurde das 
Bundesgesetz über die Hochschulförderung geschaffen. Das Gesetz legte fest, dass der 
Bund Grundbeiträge und Investitionsbeiträge an universitäre Hochschulen zu entrichten 
hat. Ziel des Gesetzes war es, den universitären Hochschulen eine längerfristige Finanz-
planung zu ermöglichen und die Koordination zwischen Bund und Kantonen zu verbes-
sern. Im Zuge des Bundesgesetzes über Hochschulförderung wurde die Schweizerische 
Hochschulkonferenz als gemeinsames Organ aller Hochschulträger einschliesslich des 
Bundes geschaffen. Das Organ hatte zwar lediglich beratenden Charakter, war aber poli-
tisch von grosser Bedeutung, da es erstmals eine nationale Plattform für eine kontinuier-
liche hochschulpolitische Diskussion bot.  

Ab Mitte der 1990er Jahre wurden die ersten Fachhochschulen geschaffen. 1995 trat das 
Bundesgesetz über die Fachhochschulen (kurz Fachhochschulgesetz, FHSG) in Kraft. Im 
Gegensatz zum Bereich der universitären Hochschulen war der Fachhochschulbereich von 
Beginn an durch eine enge Zusammenarbeit von Bund und Kantonen geprägt, wobei der 
Bund über erhebliche Steuerungs- und Regelungskompetenzen verfügte. Für die Fach-
hochschulen waren unterschiedliche nationale und kantonale Gremien zuständig; der 
Fachhochschulrat der EDK, das ehemalige Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement 
(EVD, heute das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, 
WBF) und die Eidgenössische Fachhochschulkommission (EFHK).  

Im Jahr 1999 löste das Universitätsförderungsgesetz (UFG) das Bundesgesetz über die 
Hochschulförderung ab. Zusammen mit dem Interkantonalen Konkordat über universi-
täre Koordination legte das UFG die rechtliche Basis für die Schweizerische Universitäts-
konferenz (SUK). Die 2001 eingesetzte SUK war das gemeinsame strategische Organ von 

 
5  Als Quellen für die Ausführungen im Kapitel 3 dienten die Dokumente in den Anhängen A 3.1,  

A 3.2 und A 3.11. 
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Bund und Kantonen im universitätspolitischen Bereich und löste damit die Schweizeri-
sche Hochschulkonferenz ab. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin hatte die SUK die Kom-
petenz, in bestimmten universitären Bereichen Recht zu setzen. Die SUK setzte sich zu-
sammen aus den Erziehungsdirektoren/-innen der Universitätskantone, zwei Erziehungs-
direktoren/-innen von Nicht-Universitätskantonen, dem/der Staatssekretär/-in für Bildung 
und Forschung (ab dem 1. Januar 2013 SBFI) sowie dem Präsidenten des ETH-Rates. 
Neben der SUK entstand 2001 auch die Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten 
(CRUS), die aus der SHRK hervorging und sich als selbstständiger Verein konstituierte. 
Vergleichbare Gefässe entstanden auch bei den anderen beiden Hochschultypen: Auf Sei-
ten der Fachhochschulen entstand die Konferenz der Fachhochschulen (KFH), die sowohl 
Kommission der EDK als auch selbstständiger Verein war. Die pädagogischen Hochschu-
len bildeten 2002 die Schweizerische Konferenz der Pädagogischen Hochschulen, die spä-
ter in die Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen 
Hochschulen (COHEP) überging, die ebenfalls eine Kommission der EDK war. Schliess-
lich wurde auch das gemeinsame Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung 
(OAQ) geschaffen, das rechtlich der SUK unterstellt war. Aufgabe der OAQ war es, die 
Kohärenz der Selbstevaluationsmechanismen aller Universitäten sicherzustellen.  

Der bis dahin fortschreitende Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen 
im Hochschulbereich stiess aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten der föderalen 
Einheiten und der grossen Zahl an Koordinationsgremien zunehmend an seine Grenzen. 
Je länger je mehr drängte sich eine «einheitliche[…] gesamtschweizerisch konzipierte[…] 
Koordination durch Bund und Kantone»6 auf. Aus diesem Grund ist in den Nullerjahren 
das HFKG entstanden.  

3.2 Das HFKG und seine Ziele 
Im Jahr 2006 nahmen Volk und Stände die neue Bildungsverfassung an, die auch eigens 
einen Hochschulartikel enthielt. Artikel 63a Absatz 3 BV stipuliert, dass Bund und Kan-
tone gemeinsam für die Koordination und für die Gewährleistung der Qualitätssicherung 
im schweizerischen Hochschulwesen sorgen – unter Rücksichtnahme auf die Autonomie 
der Hochschulen. Zu diesem Zweck sollen Bund und Kantone Verträge abschliessen und 
bestimmte Befugnisse an gemeinsame Organe übertragen (Art. 63a Abs. 4 BV). Das seit 
2015 etappenweise in Kraft getretene HFKG setzt den im Artikel 63a Absatz 4 BV for-
mulierten Gesetzgebungsauftrag um und ersetzte die bis anhin bestehenden Gesetze (na-
mentlich das UFG und das FHSG).  

Die durch das HFKG eingeführte gleichwertige Steuerung des Hochschulraums durch 
Bund und Kantone ist einzigartig in der Schweiz. Die bisherigen Koordinationsgefässe, 
namentlich die SUK, der Fachhochschulrat der EDK, die drei Rektorenkonferenzen 
(CRUS, KFH, COHEP) sowie die OAQ und die EFHK wurden kurz vor respektive mit 
Inkrafttreten des HFKG durch drei gemeinsame Organe für die Koordination zwischen 
Bund und Kantonen abgelöst. Dies führte gemäss Botschaft zum HFKG «zu einheitlichen, 
einfacheren, effizienteren und klareren Organisationsstrukturen».7 Die Einführung des 
HFKG führte vor allem im Bereich der Fachhochschulen zu einem Paradigmenwechsel, 
weil die bisherige Steuerung durch den Bund verstärkt einer Trägerverantwortung wich. 

In Artikel 3 HFKG sind die neun Ziele, die im Rahmen der Zusammenarbeit im Hoch-
schulbereich verfolgt werden sollen, festgehalten:  

 
6  Botschaft HFKG, S. 4593.  
7  Ebd., S. 4672. 
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– Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für eine Lehre und Forschung von hoher 
Qualität (Art. 3 Bst. a HFKG) 

– Schaffung eines Hochschulraums mit gleichwertigen, aber andersartigen Hochschul-
typen (Art. 3 Bst. b HFKG) 

– Förderung der Profilbildung der Hochschulen und des Wettbewerbs, insbesondere im 
Forschungsbereich (Art. 3 Bst. c HFKG) 

– Gestaltung einer kohärenten schweizerischen Hochschulpolitik in Abstimmung mit 
der Forschungs- und Innovationsförderungspolitik des Bundes (Art. 3 Bst. d HFKG) 

– Durchlässigkeit und Mobilität zwischen den Hochschulen (Art. 3 Bst. e HFKG) 
– Vereinheitlichung der Studienstrukturen, der Studienstufen und ihrer Übergänge sowie 

gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse (Art. 3 Bst. f HFKG) 
– Finanzierung der Hochschulen nach einheitlichen und leistungsorientierten Grundsät-

zen (Art. 3 Bst. g HFKG) 
– Gesamtschweizerische hochschulpolitische Koordination und Aufgabenteilung in be-

sonders kostenintensiven Bereichen (Art. 3 Bst. h HFKG) 
– Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen bei Dienstleistungen und Angeboten im 

Weiterbildungsbereich von Institutionen des Hochschulbereichs gegenüber Anbietern 
der höheren Berufsbildung (Art. 3 Bst. i HFKG). 

Im Kommentar zum Artikel 63 Bundesverfassung schreiben Ehrenzeller/Sahlfeld im Hin-
blick auf die Ziele des HFKG: «Angesichts der begrenzten öffentlichen Mittel und des 
internationalen Profilierungsdrucks in Bildung und Forschung kommt einer gesamt-
schweizerischen Portfoliobereinigung und Aufgabenteilung in kostenintensiven Berei-
chen besondere Bedeutung zu».8 Die Autoren weisen darauf hin, dass bei der Bestimmung 
der kostenintensiven Bereiche wegen der Hochschulautonomie und der Organisationsfrei-
heit der Träger Zielkonflikte auch dem neuen System inhärent sein dürften und «eine 
grosse politische Herausforderung für die Schweizerische Hochschulkonferenz» darstel-
len dürfte.9 

3.3 Die Organe des HFKG im Überblick 
Betrachten wir das HFKG aus organisatorischer Sicht, so stehen drei Organe im Zentrum: 
Die Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK), die Rektorenkonferenz der schweizeri-
schen Hochschulen (swissuniversities) sowie der Schweizerische Akkreditierungsrat 
(SAR) (Art. 7 HFKG). Ihre rechtliche Basis finden besagte Organe einerseits im HFKG, 
der zugehörigen Verordnung und dem Hochschulkonkordat10 und andererseits in der Zu-
sammenarbeitsvereinbarung11 (ZSAV-HS) zwischen dem Bund und den Kantonen. Dar-
stellung D 3.1 gibt einen kursorischen Überblick über die drei Organe des HFKG, deren 
Beziehungen untereinander sowie deren Einbettung in das (hochschul-)politische Gefüge.  

 
8  Ehrenzeller/Sahlfeld 2014, S. 1349. 
9  Ehrenzeller/Sahlfeld 2014, S. 1350. 
10  Sog. Interkantonaler Vertrag über die Zusammenarbeit im Hochschulbereich. 
11  Sog. Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Zusammenarbeit im Hoch-

schulbereich (ZSAV-HS). 
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• D 3.1: Organe gemäss HFKG und ihr Zusammenspiel 

| Quelle: Darstellung Interface in Anlehnung an HFKG.  

Die Aufgaben der Organe lassen sich kursorisch wie folgt beschreiben: 

– Die SHK ist das oberste hochschulpolitische Organ der Schweiz (Art. 10 Abs. 1 
HFKG). Als strategisch-politisches Organ ist die SHK daher für die gesamtschweize-
rische Koordination im Hochschulbereich zuständig (Art. 1 Abs. 1 HFKG). Sie hat 
rechtsetzende, exekutive und konsultative Aufgaben. 

– swissuniversities führt die verschiedenen Hochschultypen organisatorisch zusammen. 
swissuniversities übernimmt einerseits wichtige vorbereitende Massnahmen im Auf-
trag der SHK. Andererseits ist swissuniversities für die gesamtschweizerische Koor-
dination der Hochschulen verantwortlich.  

– Für die Qualitätssicherung und die Akkreditierung der Hochschulen sind der SAR und 
die AAQ zuständig.  

Eine detailliertere Beschreibung der Organe und ihrer Funktion findet sich in den Anhän-
gen A 4, A 5 und A 6.  
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Dieses Kapitel widmet sich dem Eva-
luationsgegenstand 1; es beschreibt 
die Aufbauorganisation der verschie-
denen Organe gemäss HFKG und be-
wertet diese. 
  

4. Beurteilung der Aufbauorga-
nisation 
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In diesem Kapitel unterziehen wir die Aufbauorganisation (Evaluationsgegenstand 1) der 
drei Organe gemäss HFKG einer kritischen Prüfung. Wir gehen dabei wie folgt vor: Jedem 
Organ (SHK, swissuniversities, SAR/AAQ) wird ein eigener Abschnitt gewidmet. Inner-
halb der Abschnitte beschreiben wir zuerst mittels eines Organigramms die Binnenstruk-
tur, um anschliessend eine Beurteilung vorzunehmen. Eine detaillierte Beschreibung der 
Organe findet sich jeweils in einem eigenen Abschnitt im Anhang des Berichts. 

4.1 Beurteilung der Aufbaustruktur der Schweizerischen Hochschulkonferenz  
Im Folgenden stellen wir die Aufbaustruktur der SHK zusammenfassend dar und präsen-
tieren dann die empirischen Ergebnisse. Abschliessend nehmen wir unsere Bewertung der 
Aufbauorganisation der SHK vor. 

4.1.1 Übersicht12 
Als oberstes hochschulpolitisches Organ vereint die SHK Bund und Kantone. Damit bildet 
die SHK gewissermassen das Nachfolgeorgan der SUK und der politischen Steuerungs-
gremien des Fachhochschulbereichs. Präsidiert wird die SHK vom Departementsvorsteher 
beziehungsweise der Departementsvorsteherin des WBF. Die SHK tagt in zwei Versamm-
lungsformen: Die Plenarversammlung ist zusammengesetzt aus allen Kantonen und be-
findet hauptsächlich über finanzielle Belange, wie beispielsweise die Festlegung der Re-
ferenzkosten und Beitragskategorien. Dem Hochschulrat gehören14 Hochschulträgerkan-
tone an. Er ist zuständig für den Erlass diverser Vorschriften für den Schweizer Hoch-
schulraum, beispielsweise über Studienstufen, die Durchlässigkeit und Mobilität usw. 
Weiter ist er zuständig für die Festlegung der hochschulpolitischen Koordination und Auf-
gabenteilung in besonders kostenintensiven Bereichen. Die Vorbereitung der Geschäfte 
der SHK obliegt der (erweiterten) Fachkonferenz, der die Vorsteher/-innen der kantonalen 
Bildungsämter angehören. Sie tagt analog zu den zwei Tagungsformen in zwei Zusam-
mensetzungen. Eine Reihe von Teilnehmenden mit beratender Stimme sind jeweils an den 
Sitzungen der Plenarversammlung und des Hochschulrats anwesend. Für die Führung der 
Geschäfte der SHK ist das SBFI zuständig.  

Darstellung D 4.1 zeigt die zweigeteilte Binnenstruktur der SHK anhand eines Organi-
gramms. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Gremien der SHK, deren Aufgaben 
und Kompetenzen, findet sich in Anhang A 4.  

 
12  Als Quellen für die Übersicht dienten primär die in den Anhängen A 3.1, A 3.2 und A 3.3 aufge-

führten Dokumente.  
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• D 4.1: Organigramm Schweizerische Hochschulkonferenz 

| Quelle: Darstellung Interface basierend auf der Dokumentenanalyse und Interviewaussagen. 

4.1.2 Ergebnisse der Erhebungen 
Gestützt auf die Auswertung von Dokumenten und der Auswertung der Interviews be-
schreiben wir in einem ersten Schritt die Stärken und Schwächen der Aufbaustruktur. An-
schliessend gehen wir auf vier ausgewählte Aspekte der Organisation im Detail ein. 

| Stärken und Schwächen der SHK 
Wenn wir die Beschreibung der SHK heranziehen (vgl. Anhang A 4) und die Ergebnisse 
aus den Interviews betrachten, so lassen sich folgende Stärken der Aufbaustruktur der 
SHK festhalten. 

– SHK bietet eine gute Plattform für die hochschulpolitische Diskussion: Für viele In-
terviewpartner/-innen brachte die Schaffung der SHK einen Mehrwert, weil das Gre-
mium im Gegensatz zu den Vorgängerstrukturen eine gemeinsame nationale Koordi-
nation von Bund und Kantonen im hochschulpolitischen Bereich ermöglicht. Gemäss 
Interviewaussagen wurde mit der SHK ein Gremium geschaffen, das eine Plattform 
bietet, um nationale Probleme im Hochschulbereich gemeinsam anzugehen. Die Ein-
bindung aller relevanten hochschulpolitischen Akteure sorge für eine breite Abstüt-
zung und eine entsprechend hohe Legitimität der Entscheide. 

– Geschäftsstelle arbeitet gut und erbringt Leistungen von hoher Qualität: Die vom 
SBFI geleitete Geschäftsstelle der SHK wird ausnahmslos gelobt. Sie bereite die Ge-
schäfte sorgfältig vor, die Sitzungen seien gut strukturiert und geleitet. Einige Inter-
viewpartner/-innen schätzen auch, dass mit dem SBFI eine Stelle die Geschäftsführung 
innehat, die einen Gesamtüberblick über den Hochschulraum Schweiz hat. Dadurch 
werde das Verständnis für die unterschiedlichen Bereiche auf Tertiärstufe gefördert. 
Die Geschäftsstelle vertrete dabei die Interessen des Bundes stets korrekt.  

– Fachkonferenz leistet qualitativ gute Vorarbeit: Die Fachkonferenz wird als gut funk-
tionierendes, aktives und operativ wichtiges Gremium beschrieben. Wie die Ge-
schäftsstelle, loben einige Interviewpartner/-innen auch die Fachkonferenz für ihre 
qualitativ gute Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen. Gerade weil die Ge-
schäftslast des HSR hoch sei, sei die Vorbereitung der Dossiers durch die Fachkonfe-
renz unabdingbar. Die Diskussionen im Gremium selbst seien konstruktiv-kritisch, lö-
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sungsorientiert und auf das Finden eines Konsenses ausgelegt. Auch beweise die Fach-
konferenz Sensibilität, indem sie sich klar als vorbereitendes Gremium verstehe, das 
selbst keine politischen Entscheidungen fälle. Kantonale Amtsvorstehende schätzen 
die Fachkonferenz zudem als Ort des Austauschs unter Fachpersonen.  

Neben diesen Stärken weist die SHK gemäss Interviewaussagen folgende Schwächen auf: 

– Hohe Komplexität der Strukturen führt zu deren Schwerfälligkeit: Die Einbindung al-
ler relevanter hochschulpolitischer Akteure führt laut Interviewpartner/-innen zu sehr 
grossen Gremien, maximaler Komplexität und macht Entscheidungsprozesse häufig 
schwerfällig und ineffizient. SHK-Sitzungen seien meist technokratisch im Ablauf und 
überfrachtet. Materielle politische Diskussionen würden in der PLV und dem HSR zu 
kurz kommen und man könne Themen nur sehr oberflächlich diskutieren. Einzelne 
Interviewte gehen noch weiter und sagen, wenn sich die bisherige Praxis fortsetze, 
würden die zwei Tagungsformen zu reinen «Abnickgremien» verkommen. Diese Ten-
denz wird laut einigen Interviewpartner/-innen dadurch akzentuiert, dass Teilneh-
mende mit beratender Stimme viel Redezeit in Anspruch nehmen. Umgekehrt melde-
ten sich die Trägerkantone zu wenig zu Wort. Mitglieder der erweiterten Fachkonfe-
renz empfinden es als wenig sinnvoll, dass sie bei einigen wenigen Traktanden invol-
viert sind und die restliche Sitzungszeit der Fachkonferenz (meist mehrere Stunden) 
lediglich als passive Teilnehmende verbringen. 

– Grosser Einfluss der Bildungsverwaltung: Einige Interviewpartner/-innen konstatie-
ren, dass die Fachkonferenz zu viel Einfluss habe und mitunter Entscheiden vorgreife, 
die eigentlich politisch gefällt werden sollten. Der Umstand, dass materielle Diskussi-
onen in der PLV und dem HSR eher wenig Raum einnähmen, akzentuiere diese Kom-
petenzverschiebung von den politischen Entscheidungsgremien hin zur Fachkonferenz 
und der Geschäftsstelle zusätzlich. 

– Der SHK fällt es schwer, Entscheide mit «Gewinnern» und «Verlierern» zu treffen: 
Eine klare Schwäche der SHK sehen viele Interviewpartner/-innen darin, dass das Gre-
mium keine Schwerpunkte setzen und Entscheide treffen kann, wenn diese zu «Ge-
winnern» und «Verlierern» führen würden. Eine Steuerung und Koordination, die ei-
gentlich im nationalen Interesse wäre, sei in manchen Bereichen daher nur schwer 
möglich. Einige Interviewpartner/-innen bemerken in diesem Zusammenhang, dass die 
Schwerpunktsetzung im Bereich der Fachhochschulen vor Einführung des HFKG 
deutlich einfacher war, da der Bund stärker steuernd eingreifen konnte (insbesondere 
dank Genehmigungskompetenz bei FH-Studiengängen). Um dieser Schwäche der 
SHK Abhilfe zu schaffen, schlagen gewisse Interviewpartner/-innen vor, ein Gremium 
(z.B. einen Wissenschaftsrat) zu schaffen, das eine gesamtschweizerische Perspektive 
in die SHK einbringt. 

| Ausgewählter Aspekt 1: Doppelstruktur Plenarversammlung und Hochschulrat 
Die Zweiteilung der SHK in PLV und HSR wird in dreierlei Hinsicht kritisiert: Erstens 
wird bemängelt, dass die Zweiteilung das Konstrukt SHK schwerfälliger und komplexer 
mache als nötig. Zweitens finden einige Interviewpartner/-innen, dass der HSR im Gegen-
satz zur PLV über zu viele Kompetenzen und ein zu grosses Gewicht verfüge. Gerade weil 
die PLV wenig Entscheidungskompetenzen habe, sei das Interesse der kleinen Kantone, 
sich in der SHK zu engagieren, häufig sehr gering. Drittens kritisieren einige Inter-
viewpartner/-innen im Zusammenhang mit dem HSR, dass dieser die hochschulpoliti-
schen Realitäten nicht korrekt abbilde, sondern vielmehr den Besitzstand der (ursprüngli-
chen) Universitätskantone wahre. Die Unterscheidung zwischen den ständigen Mitglie-
dern des HSR (alle Universitätskantone ausser Basel-Landschaft) und den anderen Hoch-
schulkantonen würde immer wieder Friktionen generieren. Besonders ist dies aus Sicht 
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des Kantons Basel-Landschaft so, der als einziger Universitätskanton gemäss EDK-Ent-
scheid kein ständiges Mitglied des HSR ist.13  

Ausgehend von der Kritik an der Doppelstruktur von PLV und HSR wurden verschiedene 
Reformvorschläge formuliert, um die Beziehung von HSR und PLV zu klären. Wir greifen 
drei immer wieder genannten Varianten auf:  

– Es solle künftig nicht die EDK die Mitglieder des HSR bestimmen, sondern der Bund 
solle diese Aufgabe wahrnehmen.  

– Die PLV sei aufzulösen und die Interessen der Nicht-Universitätskantone über die 
Stimme der EDK in den HSR einzubringen.  

– Die PLV und den HSR sollten zu einer Tagungsform nach Vorbild der Plenarver-
sammlung der EDK fusioniert werden. Dies würde nicht nur die Komplexität der SHK 
verringern, sondern auch der Realität der Hochschulträgerschaften besser Rechnung 
tragen. Um den Bedürfnissen der Universitätskantone trotzdem zu entsprechen, könnte 
im Gegenzug eine Stimmengewichtung nach Anzahl Studierender oder ein qualifizier-
tes Mehr aller Universitätskantone eingeführt werden. Bei einer Verschmelzung der 
Tagungsformen müsste auch die Zweiteilung der Fachkonferenz aufgehoben werden.  

Gerade der letzte Vorschlag wurde von den Interviewpartnern/-innen allerdings sehr kont-
rovers beurteilt: So wurde argumentiert, dass die Vorteile des HSR unter anderem darin 
bestehen würden, dass dieser kleiner sei als die PLV und man in ihm – im Gegensatz zur 
PLV – noch politische Diskussionen führen könne. Eine Zusammenlegung der beiden Ta-
gungsformen würde das ganze System nur noch schwerfälliger machen, als es jetzt bereits 
sei und materielle politische Diskussionen vollständig marginalisieren. Gewisse Inter-
viewpartner/-innen befürchten, dass in diesem Fall die Verwaltung gegenüber der Politik 
mehr an Einfluss gewinnen würde. Zudem sei die Kompetenzaufteilung zwischen PLV 
und HSR heute sinnvoll, da Hochschulkantone andere Interessen hätten als Nicht-Hoch-
schulkantone und es Themen gebe, die ausschliesslich Erstere betreffe. Viele Inter-
viewpartner/-innen sind der Auffassung, dass die Aufteilung, wenngleich mit den erwähn-
ten Schwächen behaftet, wohl der einzig gangbare Weg sei und die momentane Zweitei-
lung daher eine pragmatische Lösung darstelle. Mit dem Verzicht der politischen Vertre-
ter/-innen auf die Begleitung durch ihre jeweiligen Amtsvorsteher/-innen an PLV- und 
HSR-Sitzungen könnte hingegen die Grösse der Gremien etwas reduziert werden.  

| Ausgewählter Aspekt 2: Doppelrolle/Stellung des Bundes in der SHK 
Häufig wird die stärkere Einbindung des Bundes in die HFKG-Strukturen von den Inter-
viewpartnern/-innen positiv hervorgehoben. Im Gegensatz zu den Vorgängerstrukturen 
würden die hochschulpolitischen Kräfteverhältnisse in der SHK besser abgebildet, weil 
sie dem grossen Gewicht des Bundes als Mitfinanzierer von Universitäten und Fachhoch-

 
13  Seit 2007 ist der Kanton Basel-Landschaft zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt Träger der 

Universität Basel und damit Hochschulträger. Die in Aussicht gestellte Anerkennung als Univer-
sitätskanton wurde damals aber mit der Begründung zurückgestellt, dass das HFKG in Ausarbei-
tung sei und die bestehenden Gremien der Hochschulträger in den kommenden Jahren sowieso 
hinfällig würden. Wegen der fehlenden Bezeichnung als Universitätskanton konnte der Kanton 
Basel-Landschaft nicht dem Interkantonalen Konkordat über universitäre Koordination von 1999 
beitreten. Ebendieses Konkordat wurde jedoch von der EDK referenziert, als sie die Zusammen-
setzung des HSR im Hochschulkonkordat von 2013 festlegte. Die EDK sprach den Mitgliedern 
des Konkordats von 1999 ein ständiger Sitz im HSR zu, während der Kanton Basel-Landschaft 
nicht berücksichtigt wurde.  
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schulen angemessen Rechnung tragen würde. Zudem sorge die Anwesenheit des Bundes-
rates dafür, dass man direkte und präzise Informationen aus dem nationalen Gremium er-
halte.  

Obwohl die prominentere Rolle des Bundes grundsätzlich befürwortet wird, sehen einige 
Interviewpartner/-innen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Doppelrolle des Bun-
des als Präsident der SHK und gleichzeitig Eigner des ETH-Bereichs. So sei der ETH-
Bereich sehr dominant und das Vetorecht des SHK-Präsidenten – auch wenn de facto 
kaum angewandt – verstärke diese Dominanz noch. Etwas Abhilfe schaffen laut den In-
terviewpartnern/-innen die Vizepräsidien, welche die Stimmen der Kantone im Präsidium 
einbringen und somit als Regulativ wirken.  

| Ausgewählter Aspekt 3: Informelle Zusammenarbeit der operativen Gremien 
Laut den Interviewpartnern/-innen funktionieren die Schnittstellen zwischen den drei Or-
ganen gemäss HFKG nicht zuletzt aufgrund der informellen Zusammenarbeit der drei Ge-
schäftsstellen gut. Schwerfälligkeiten des Systems könnten so kompensiert werden. Der 
regelmässige informelle Austausch zwischen den Geschäftsführerinnen und Geschäfts-
führern sowie die Anwesenheit des Direktors der AAQ an Sitzungen der Fachkonferenz – 
obwohl reglementarisch nicht vorgesehen – förderten den Informationsfluss und sorgten 
für eine bessere Abstimmung zwischen den Gremien.  

Die gute Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsstellen rührt daher, dass sich die Ver-
antwortlichen lange kennen und ein Vertrauensverhältnis besteht. Gerade hier liege auch 
eine klare Schwäche dieser informellen Kanäle, die nur dann gut funktionierten, wenn sich 
die Personen an den entsprechenden Stellen kennen und verstehen. Wenn dies beispiels-
weise infolge eines Personalwechsels nicht mehr der Fall sei, so bestehe die grosse Gefahr, 
dass die Komplexität der Zusammenarbeit der Gremien nicht mehr befriedigend bewältigt 
werden könne. Weiter bestehe bezüglich der informellen Zusammenarbeit der Geschäfts-
stellen die Gefahr, dass Entscheide faktisch bereits getroffen würden, bevor die Entschei-
dungsträger und Entscheidungsträgerinnen sie diskutierten. Dieser Gefahr sind sich auch 
die Geschäftsstellen der drei Gremien bewusst.  

| Ausgewählter Aspekt 4: Stellung der Teilnehmenden mit beratender Stimme 
Ein weiterer Aspekt, den die Interviewpartner/-innen ambivalent bewerten, ist die Rolle 
der Teilnehmenden mit beratender Stimme beim HSR und PLV.  

– Auf der einen Seite betonen viele Interviewpartner/-innen, dass der Einbezug dieser 
Akteure in der SHK dafür sorgt, dass die Entscheidungen in der SHK breit abgestützt 
und akzeptiert sind. Sie heben weiter hervor, dass durch die Teilnehmenden mit bera-
tender Stimme auch spezifisches Wissen in die SHK gebracht werde, über das die SHK 
ansonsten nicht verfügen würde.  

– Auf der anderen Seite bemängeln viele Interviewpartner/-innen, dass Personen mit be-
ratender Stimme mit ihren Voten zu viel Raum in der SHK einnähmen, was die an sich 
schon grossen Gremien zusätzlich schwerfälliger mache.  

Naturgemäss sehen es die angesprochenen Akteure (z.B. die Organisationen der Arbeits-
welt und die Vertretung der Stände) in einem anderen Licht. Sie wünschen sich mehr Mit-
bestimmungsrechte und beklagen, dass sie stark dafür kämpfen müssten, überhaupt ein-
bezogen und angehört zu werden. Die Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden und 
des Mittelbaus sehen sich zudem aufgrund ihrer geringen oder fehlenden Ressourcen so-
wie der hohen personellen Fluktuation in ihren Reihen nicht in der Lage, sich angemessen 
einzubringen.  
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Ähnlich wie bei der Schnittstelle zwischen der PLV und dem HSR werden verschiedene 
Vorschläge formuliert, um die genannten Punkte zu verändern. Ein Vorschlag geht dahin, 
die Teilnehmenden mit beratender Stimme bei Schlüsselfragen stärker auf Fachkonfe-
renzebene und in deren Arbeitsgruppen einzubinden. Im Gegenzug könnte die Anzahl 
Teilnehmende in der PLV und dem HSR reduziert und ein Beratungsgefäss ausschliesslich 
für die Vertreter/-innen der Kantonsregierungen geschaffen werden. Andere regen an, eine 
gemeinsame Geschäftsstelle für die Vertretung der drei Stände (Studierende, Mittelbau, 
Hochschuldozierende) zu schaffen, damit diese in die Lage versetzt würden, ihre Rolle 
auch angemessen wahrzunehmen. Alternativ könnten die Vertretungen von Studierenden-
schaft und Mittelbau analog zu den Organisationen der Arbeitswelt als ständiger Aus-
schuss organisiert werden.  

4.1.3 Bewertung der Aufbauorganisation und Beantwortung der Evaluationsfragen  
Basierend auf den dargestellten Ergebnissen gehen wir nacheinander auf die Evaluations-
fragen ein.  

Sind die Strukturen der SHK klar und nachvollziehbar aufgebaut? Sind die Aufgaben und 
Zuständigkeiten der einzelnen Gremien der SHK klar und sinnvoll strukturiert? 
Die beiden Fragen können aus Sicht der Evaluation mit ja beantwortet werden. Die Gründe 
dafür lassen sich wie folgt benennen:  

– Aus organisationstheoretischer Sicht weist die SHK über weite Strecken nachvollzieh-
bare Strukturen auf. Die Strukturen bieten eine funktionierende Plattform für den Aus-
tausch zwischen den involvierten Akteuren. 

– Den einzelnen Gremien sind klare Aufgaben zugeteilt, ihr gegenseitiges Verhältnis 
lässt sich mittels Organigrammen nachvollziehbar darstellen.  

– Die Pflichtenhefte der einzelnen Organe sind weitgehend klar und vollständig.  
– Einzig die Frage, welche beratenden Teilnehmenden in der Fachkonferenz anwesend 

sein dürfen, scheint nicht klar aus den vorhandenen Dokumentationen hervorzugehen.  
– Dass der Bund mit dem Bundesrat nun auch mit einer politischen Vertretung und nicht 

bloss durch einen Chefbeamten vertreten ist, ist kohärenter als im früheren System und 
eine grosse Stärke der heutigen Struktur. 

Allerdings machen die Organigramme auch deutlich, dass die Aufbaustruktur sehr kom-
plex ausfällt. Dies lässt sich zu einem grossen Teil mit der föderalen Verteilung der Kom-
petenzen erklären bei gleichzeitiger Zielsetzung des HFKG, einen von Bund und Kanto-
nen gemeinsam koordinierten Hochschulraum Schweiz zu schaffen.  

Zwei Aspekte bewertet die Evaluation im Hinblick auf die Strukturen kritisch:  

– Aufteilung HSR und PLV: Bezüglich der Aufteilung der SHK in zwei Tagungsformen 
ist die geäusserte Kritik aus Sicht der Evaluation berechtigt: Die Idee des HFKG einer 
gemeinsamen Koordination im Hochschulraum steht im Widerspruch zum Umstand, 
dass gewissen Kantonen (Mitglieder des HSR) mehr politisches Gewicht eingeräumt 
wird als anderen (Mitglieder der PLV). Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass heute 
die meisten Schweizer Kantone Träger mindestens einer Hochschule sind, scheint die 
Zweiteilung zwischen PLV und HSR aus Sicht der Evaluation diskutabel. Die Bevor-
zugung der Universitätskantone gegenüber Kantonen, die «nur» Träger einer Fach-
hochschule oder einer pädagogischen Hochschule sind, ist nur bedingt nachvollzieh-
bar, wenn auch gewisse Sachgeschäfte vornehmlich die Trägerkantone betreffen. 

– Ungleiche ständige Ausschüsse: Gewisse Inkonsistenzen bestehen aus Sicht der Eva-
luation in Bezug auf die ständigen Ausschüsse. Einerseits erschliesst sich der Evalua-
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tion nicht, weshalb die Stände (Studierende, Mittelbau, Hochschuldozierende) im Ge-
gensatz zu den Organisationen der Arbeitswelt nicht als ständiger Ausschuss konstitu-
iert sind.14 Diese Ungleichbehandlung verschärft die strukturellen Probleme der Ver-
tretung der Stände zusätzlich, weil ihnen mangels Status als ständiger Ausschuss keine 
administrative Unterstützung von Seiten der Geschäftsführung der SHK zur Verfü-
gung gestellt wird. Ausserdem ist die unterschiedliche Funktion und Sichtbarkeit des 
ständigen Ausschusses für Fragen der Hochschulmedizin und des ständigen Ausschus-
ses der Arbeitswelt augenfällig. Ein paar Interviewte bemerken, dass sich ersterer eher 
als vorberatendes Gremium versteht, während letzterer seine beratende Funktion aktiv 
wahrnimmt.  

Erlaubt die Struktur der SHK eine zweckmässige und wirkungsvolle Erfüllung ihres natio-
nalen Koordinationsauftrags? 
Die Evaluation beurteilt die Struktur der SHK insofern als zweckmässig, als sie alle hoch-
schulpolitisch relevanten Akteure in einem Gremium vereint. Dadurch bietet die SHK eine 
geeignete Plattform für eine gesamtschweizerische hochschulpolitische Koordination.  

Die zweckmässige und wirkungsvolle Erfüllung des Koordinationsauftrags wird aus Sicht 
der Evaluation jedoch in zweierlei Hinsicht eingeschränkt:  

– Koordination nur möglich, wenn es keine «Verlierer» gibt: Die SHK scheint nur in 
den Bereichen wirkungsvoll koordinieren zu können, in denen eine Koordination nie-
mandem einen Nachteil bringt. Dies ist aus Sicht der Evaluation insofern problema-
tisch, als eine Koordination zum Vorteil des gesamten Schweizer Hochschulraums in 
gewissen Fällen unweigerlich regionalpolitischen Partikularinteressen zuwiderläuft.  

– Komplexität der Strukturen führt zu schwerfälligen Prozessen: Eine effiziente und wir-
kungsvolle Koordination scheint aufgrund der Komplexität der Strukturen und der 
schieren Grösse gewisser Gremien nur bedingt möglich. Gerade bei der Plenarver-
sammlung sind Ineffizienzen in der Struktur angelegt: Die geringen Kompetenzen ge-
paart mit der Grösse des Gremiums begünstigen ein Missverhältnis zwischen der auf-
gewendeten Sitzungszeit und der tatsächlich erreichten Koordinationsleistung.  

Dass die SHK trotz ihrer komplexen Strukturen gut funktioniert, ist gemäss Einschätzung 
der Evaluation in nicht unerheblicher Weise den operativen Gremien (der Geschäftsstelle 
SHK, der Fachkonferenz, aber auch dem Generalsekretariat von swissuniversities und der 
Geschäftsstelle des SAR/AAQ) zu verdanken. Die operativen Gremien in ihrer heutigen 
Zusammensetzung arbeiten gut zusammen und bewirtschaften wichtige Schnittstellen. Da 
die gute Zusammenarbeit der operativen Gremien auch in der günstigen interpersonalen 
Konstellation begründet liegt, besteht aus Sicht der Evaluation die Gefahr, dass sich künf-
tige personelle Wechsel negativ auf die Zusammenarbeit der operativen Gremien auswir-
ken könnten. 

Stehen bei der Führung der Geschäfte der SHK sowie der Vorbereitung der Entscheide 
Aufwand und Ergebnis in einem angemessenen Verhältnis? 
Die Frage nach der Effizienz der SHK lässt sich aus Sicht der Evaluation mit den vorhan-
denen Daten schwer zu beantworten. Zwar konnten aufgrund dieser Daten die Kosten der 
SHK und die Kosten pro bearbeitetes Geschäft berechnet werden. Allerdings wurde auf 
eine Präsentation der Daten verzichtet, da sich diese kaum bewerten lassen, da Kenngrös-
sen von vergleichbaren Gremien fehlen. Zwar kann ein Längsschnittvergleich angestellt 

 
14  Verantwortlich dürfte der Entschluss des Parlaments sein, der für die Stände keinen ständigen 

Ausschuss vorgesehen hat. 
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werden. Allerdings lassen sich Umfang und Gehalt der von der PLV und vom HSR be-
handelten Traktanden schwer vergleichen. Die Zahl der behandelten Traktanden in den 
Gremien der SHK ging in den letzten Jahren zurück. Die Kosten pro Traktandum sind von 
Jahr zu Jahr schwankend. Es lassen sich daraus zumindest heute kaum Indizien ableiten, 
ob die Effizienz der Gremien sich über die Zeit positiv oder negativ entwickelt hat. 

4.2 Beurteilung der Aufbaustruktur von swissuniversities 
Wir stellen zunächst die Aufbaustruktur von swissuniversities in einem Überblick vor, 
präsentieren die empirischen Ergebnisse bevor wir unsere Bewertung vornehmen. 

4.2.1 Übersicht15  
Als «gesamtschweizerisches Koordinationsorgan der Hochschulen»16 vereint swissuni-
versities die Rektoren/-innen beziehungsweise Präsidenten/-innen aller Schweizer Hoch-
schulen (Universitäten, ETHZ/EPFL, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen, ggf. 
private Hochschulen). Im Jahr 2020 verfügte das als Verein organisierte Gremium über 
35 Mitglieder (zwölf universitäre Hochschulen, neun Fachhochschulen, 14 Pädagogische 
Hochschulen). swissuniversities kommen insbesondere folgende Aufgaben zu: 

– Mitwirkung bei und Stellungnahme zu Geschäften der SHK 
– Anträge an SHK im Namen der Hochschulen, insbesondere der Antrag zur gesamt-

schweizerischen hochschulpolitischen Koordination und zur Aufgabenteilung in be-
sonders kostenintensiven Bereichen an den HSR  

– Ermittlung des Koordinationsbedarfs unter den Hochschulen und Treffen entspre-
chender Massnahmen 

– Interessenvertretung der schweizerischen Hochschulen auf nationaler und internatio-
naler Ebene  

– Mitwirkung bei Vorbereitung internationaler Abkommen zusammen mit dem HSR 
– Übernahme von Mandaten des Bundes und Dritten sowie Programm- beziehungsweise 

Projektleitungen 
– Führung einer Informationsstelle für die akademische Anerkennung der Gleichwer-

tigkeit inländischer und ausländischer Studienausweise (Swiss ENIC) 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben verfügt swissuniversities über eine Reihe von Gremien, 
die im Organigramm (vgl. Darstellung D 4.2) aufgeführt sind. An dieser Stelle ist anzu-
merken, dass swissuniversities eigentlich als Matrixorganisation zu verstehen ist, da sich 
gewisse Gremien überlagern. Aufgrund der Übersichtlichkeit verzichtet die Evaluation an 
dieser Stelle jedoch auf eine entsprechende Darstellung. Eine Beschreibung der einzelnen 
Gremien findet sich im Anhang A 5. Dort wird verschiedentlich auf die Frage der Mat-
rixorganisation Bezug genommen.  

 
15  Als Quellen für die Übersicht dienten primär die in den Anhängen A 3.1, A 3.2 und A 3.4 aufge-

führten Dokumente. 
16  Botschaft HFKG, S. 4608. 
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• D 4.2: Organigramm swissuniversities 

| Quelle: Darstellung Interface.  

4.2.2 Ergebnisse der Erhebungen 
Wie bei der SHK stellen wir in einem ersten Schritt die Stärken und Schwächen der Auf-
baustruktur vor, die sich aus der Analyse von Daten und den Interviews ergeben haben. 
Anschliessend gehen wir auf einen ausgewählten Aspekt der Struktur näher ein.  

| Stärken und Schwächen von swissuniversities 
Die Aufbaustruktur von swissuniversities zeichnet sich durch folgende Stärken aus: 

– swissuniversities vereint alle Hochschultypen unter einem Dach: Darin ist wohl die 
grösste Stärke von swissuniversities zu suchen, was auch bereits aus einer internen 
Evaluation hervorgeht.17 Insbesondere mit dem Vorstand und den Delegationen sind 
nach Ansicht der von uns interviewten Personen hochschulübergreifende Gremien ge-
schaffen worden. Im Vergleich mit den Zeiten von CRUS, KFH und COHEP hätten 
heute alle Hochschultypen – zumindest nominell – denselben Stellenwert und seien 
gleichwertige Partner, was eine klare Verbesserung darstelle. Der Einbezug aller 
Hochschultypen fördere die Kommunikation, das gegenseitige Verständnis und das 
gegenseitige Vertrauen. Viele Interviewpartner/-innen sind sich einig, dass swissuni-
versities den Hochschulen helfe, sich abzustimmen, Informationen und Best Practices 
auszutauschen und Gemeinsamkeiten zu erarbeiten. Auch trage der Verein zu einer 
besseren Schnittstellenbearbeitung zwischen Hochschultypen bei. Im Gegensatz zu 
früher, als CRUS, KFH und COHEP separate Stellungnahmen zu Themen formulier-
ten, müssen sich die Hochschultypen nun bei der Formulierung von Stellungnahmen 
koordinieren. In Bezug auf den Aussenauftritt sei dies besonders positiv zu bewerten. 
Dies gilt in Bezug auf die politischen Gremien im Allgemeinen und in Bezug auf die 

 
17  2017 führte swissuniversities eine interne Evaluation zur Pilotphase des Vereins 2015–2016 

durch. Auf Basis der Erkenntnisse der Evaluation nahm swissuniversities Anpassungen ihrer 
Strukturen vor. 

 

Kammern 
(hochschultypenspezifisch)

Netzwerke
(hochschultypenübergreifend)

Generalsekretariat

Delegationen 
(hochschultypenübergreifend)

Delegation Forschung

Delegation hochschulpolitische 
Strategie und Koordination

Delegation Internationale 
Beziehungen

Delegation Lehre

Delegation Open Science

Delegierte

Vorstand

+ 3 Mitglieder
+ GS (beratende Stimme)

Kammer UH

+ alle 
Rektoren/-innen UH; 
Präsidenten/-innen 

ETH

Plenarversammlung

Präsidium
(Präsident/-in und 

3 Vizepräsidenten/-innen)

Netzwerk Lehre 

Swiss Library Network for 
Education and Research 

EURAXESS 

Sustainability at swissuniversities 

Network ICT Services for Swiss 
Higher Education 

2 Kommissionen

Vorstand
Präsident/in 

+ 2 Vizepräsi-
denten/-innen

Kammer FH

+ alle 
Rektoren/-innen FH

5 
Kommissionen

Präsident/-in

Kammer PH

+ alle 
Rektoren/-innen PH

5 
Kommissionen

Vorstand
Präsident/-in 
+ 2 Vizepräsi-
denten/-innen 
+ 4 Mitglieder

3 
Expertengruppen

8 
Arbeitsgruppen

Projektgruppen

Geschäfts-
führung 

Kammern

4 thematische 
Bereiche

General-
sekretär/-in

Zentrale 
Dienste



 

36 Bericht Evaluation HFKG – Los A  

SHK im Speziellen. Diese kann davon ausgehen, dass die Entscheidungen von 
swissuniversities von allen Hochschulen getragen werden. Die Interviewpartner/-in-
nen finden zudem, dass die Hochschulen dank swissuniversities nun ein grösseres po-
litisches Gewicht hätten als zuvor.  

– swissuniversities fördert die gegenseitige Abstimmung und Koordination bei überge-
ordneten Themen: Die Abstimmung und Koordination unter den verschiedenen Hoch-
schulen funktioniert gemäss Interviewpartner/-innen ausnehmend gut bei Themen, die 
alle Hochschulen gleichsam betreffen und keine Konkurrenzsituation implizieren. So 
konnte man sich beispielsweise bei der Open-Access-Initiative, aber auch bei der Be-
wältigung der Corona-Pandemie effektiv und effizient koordinieren.  

– swissuniversities arbeitet dienstleistungsorientiert und professionell: Viele Inter-
viewpartner/-innen bezeichnen die Zusammenarbeit innerhalb und mit swissuniversi-
ties als sehr gut. Insbesondere schätzen sie den Verein für seine Dienstleistungsorien-
tierung und die fristgerechte Bearbeitung von Aufträgen. Im Gegensatz zu früher seien 
die Vorschläge von Seiten der Hochschulen heute ausgereifter. In den Interviews 
wurde mehrmals die Professionalität des Generalsekretariats hervorgehoben, das als 
zentraler Dreh- und Angelpunkt von swissuniversities fungiere und für das Funktio-
nieren von swissuniversities eminent wichtig sei. Die interne Evaluation von swissuni-
versities kommt in Bezug auf das Generalsekretariat zu ähnlichen Ergebnissen. 

Zu den Schwächen von swissuniversities zählen gemäss den Interviewpartnern/-innen fol-
gende Aspekte: 

– swissuniversities fällt es schwer, Entscheide mit «Gewinnern» und «Verlierern» zu 
treffen: Dem Gremium falle es (ähnlich wie der SHK) schwer, im akademischen Be-
reich Prioritäten zu setzen und Entscheidungen zu treffen, die eine gewisse Umvertei-
lungswirkung nach sich ziehen. Der Verein sei weniger ein Führungsorgan denn ein 
Gremium von Berufskolleginnen und Berufskollegen. Die interne Evaluation bestätigt, 
dass swissuniversities an seine Grenzen stösst, wenn die Interessen seiner Mitglieder 
unterschiedlich gelagert sind. 

– swissuniversities verfügt über eine komplexe Binnenstruktur: Diese Schwäche teilt 
swissuniversities mit der SHK und die Gründe dafür sind ebenfalls ähnlich: Die Hoch-
schulen sind (analog zu den Kantonen bei der SHK) sehr heterogen in Bezug auf 
Grösse, Inhalte und Prioritäten. Weiter bearbeitet swissuniversities absolut betrachtet 
sehr viele und sehr vielfältige Themen, die sowohl auf strategischer als auch auf ope-
rativer Ebene angesiedelt sind. Dies führe unweigerlich zur komplexen und matrixar-
tigen Binnenstruktur, die schwerfällig ist und zu langwierigen Entscheidungsfindungs-
prozessen führt. Teilweise komme es bei der Bearbeitung von Geschäften zu einem 
ineffizienten Hin und Her zwischen den verschiedenen Gremien, berichten Inter-
viewpartner/-innen. Auch lasse es die grosse Heterogenität der Hochschulen nicht im-
mer zu, prägnante Stellungnahmen zu formulieren. Gerade bei der Kommunikation 
nach aussen, bemängeln gewisse Interviewpartner/-innen ausserdem, werde swissuni-
versities, je nach Besetzung des Präsidiums respektive des Vorstands, eher als Vertre-
tung eines bestimmten Hochschultyps als des gesamten Hochschulraums wahrgenom-
men.  

– Mittelbau und Studierende sowie Organisationen der Arbeitswelt sind marginal in den 
Gremien von swissuniversities vertreten: Die Vertreterinnen und Vertreter der Stände 
sind nur in den Delegationen «Internationale Beziehungen» (VSS) und «Lehre» (VSS, 
actionuni, swissfaculty) als Gäste eingebunden. Gerade wenn es um längerfristige stra-
tegische Fragen (Delegation Hochschulpolitische Strategie und Koordination) oder 
Fragen der Forschung (Delegation Forschung) geht, haben die Standesvertretungen 
Mühe sich einzubringen. Zudem fehle den Vertretungen der Stände ein institutionali-
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sierter Zugang zum Vorstand von swissuniversities. Wie schon weiter vorne ausge-
führt, tragen die knappen finanziellen Ressourcen und personellen Fluktuationen der 
Standesvertretungen zu ihrer schwachen Einbindung in swissuniversities bei. Eine von 
swissuniversities finanzierte Geschäftsstelle für alle drei Stände könnte nach Ansicht 
von Interviewpartnern/-innen Abhilfe schaffen. Die Vertretungen der Organisationen 
der Arbeitswelt kritisieren, dass eine Vertretung der Wirtschaft in den Kammern (ins-
bes. Kammer FH) bis anhin fehle.  

| Ausgewählter Aspekt: Die drei Kammern 
Die drei hochschultypenspezifischen Kammern nehmen eine prominente Rolle in der 
Struktur von swissuniversities ein. Wesentliche Entscheide werden oft von einzelnen 
Kammern vorbereitet. Die Beurteilung dieses Umstands fällt unterschiedlich aus: Einige 
Interviewpartner/-innen sehen darin eine effiziente Verkürzung der Entscheidungswege. 
Andere bemängeln, dass die Kammerstruktur die Grenzen zwischen den Hochschultypen 
überbetonen würden und es mitunter Spannungen zwischen den Kammern gebe.  

Um dem geschilderten Problem zu begegnen, wurde vorgeschlagen, die drei Kammern zu 
Gunsten einer stärkeren Themenorientierung aufzulösen und so eine nationale Perspektive 
zu fördern. Eine Auflösung der Kammern würde aber gleichsam eine grössere strukturelle 
Reform von swissuniversities bedingen, weil sich die Gewichte zu den Delegationen und 
der Plenarversammlung hin verschieben würden. Die Mehrheit der Interviewpartner/-in-
nen halten daher eine Auflösung der Kammern für unzweckmässig und wenig effizient. 
Die Kammern biete den Rektorinnen und Rektoren die wichtige Möglichkeit, sich auszu-
tauschen. Ferner gebe es Themen und Problemstellungen, die nur einzelne Hochschulty-
pen betreffen würden, entsprechend seien die Kammern sinnvoll. Gebe es die Kammern 
nicht, würden sich die Hochschulen wohl informell treffen oder ihr Engagement bei 
swissuniversities würde abnehmen. Die letzten Ausführungen decken sich denn auch mit 
den Erkenntnissen der internen Evaluation von swissuniversities.  

4.2.3 Bewertung der Aufbauorganisation und Beantwortung der Evaluationsfragen 
Sind die Strukturen von swissuniversities klar und nachvollziehbar aufgebaut? Sind die 
Aufgaben und Zuständigkeiten der einzelnen Gremien innerhalb von swissuniversities 
klar und sinnvoll? 
Die Strukturen von swissuniversities sind grundsätzlich klar und nachvollziehbar, wenn 
auch sehr komplex. Die Organisation ist sinnvoll strukturiert und erlaubt es, alle Schwei-
zer Hochschulen unter einem Dach zu vereinen und so eine funktionierende Plattform für 
einen institutionalisierten Austausch aller Hochschulen zu bieten. Aus Sicht der Evalua-
tion ist die Aufteilung nach Kammern für hochschultypenspezifische Themen und nach 
Delegationen für hochschulübergreifende Themen gerade in Anbetracht der grossen The-
menvielfalt nachvollziehbar und sinnvoll – auch wenn diese Gremienstruktur eine hohe 
organisationale Komplexität nach sich zieht. Im Gegensatz zu den Kammern und Delega-
tionen scheinen die Netzwerke eine sehr untergeordnete Rolle zu spielen, kamen sie doch 
in den Befragungen (und der internen Evaluation von swissuniversities) selten zur Spra-
che.  

Das Ziel, alle Hochschultypen auf einer Plattform einzubinden führt notgedrungen zu fol-
genden Herausforderungen.  

– Komplexität aufgrund Matrixorganisation: Die Matrixorganisation mit Kammern und 
Delegationen schafft eine hohe strukturelle Komplexität. Diese entstand nicht zuletzt 
dadurch, dass die ehemaligen Strukturen (CRUS, KFH, COHEP) in swissuniversities 
zusammengeführt wurden. Die so entstandenen «Silostrukturen» bergen die Gefahr, 
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die hochschulübergreifende Koordination und das Erreichen von übergeordneten ge-
meinsamen Zielen etwas zu beeinträchtigen.  

– Unzureichender Einbezug der Stände: Mittelbau, Dozierende und Studierende sind 
zurzeit nur punktuell in den Gremien von swissuniversities vertreten. Aus Sicht der 
Evaluation ist dies nicht optimal.  

Erlaubt die Struktur von swissuniversities eine zweckmässige und wirkungsvolle Erfüllung 
des nationalen Koordinationsauftrags?  
Die Organisation von swissuniversities scheint in mehreren Aspekten zweckmässig und 
geeignet, eine Koordination im Hochschulraum Schweiz zu bewirken:  

– swissuniversities schafft Vertrauen und fördert gegenseitiges Verständnis: Aus Sicht 
der Evaluation ist es dem Verein besser gelungen als seinen Vorgängern, das gegen-
seitige Verständnis der Hochschulen zu fördern und Vertrauen zu schaffen. Gegensei-
tiges Verständnis und Vertrauen sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass Koordi-
nation überhaupt stattfinden kann. 

– Hochschultypenspezifische und hochschultypenübergreifende Koordination wird 
möglich: swissuniversities erlaubt eine Abstimmung innerhalb und zwischen den 
Hochschultypen.  

– Generalsekretariat als wichtige Triagestelle: Das Generalsekretariat von swissuniver-
sities nimmt eine wichtige Triagefunktion bei der Themenselektion und eine Schar-
nierfunktion zwischen den Gremien wahr. Aus Sicht der Evaluation ist dies in Anbe-
tracht der Komplexität der Binnenstruktur von swissuniversities für die Koordination 
unabdingbar.  

In einem Punkt wird das Koordinationspotenzial von swissuniversities jedoch merklich 
eingeschränkt: 

– Koordination nur möglich, wenn es keine «Verlierer» gibt: Wie bereits bei der SHK 
stellt die Evaluation auch im Zusammenhang mit swissuniversities fest, dass eine über-
geordnete Koordination nur dann möglich ist, wenn diese keine «Verlierer» nach sich 
zieht. Aus Sicht der Evaluation ist dies insofern bedauernswert, weil gerade im Hin-
blick auf die Profilbildung, die Portfoliobereinigung und -entwicklung sowie die Auf-
gabenteilung in besonders kostenintensiven Bereichen eine Koordination nötig 
scheint, die auch auf Hochschulebene zu einem gewissen Grad «Gewinner» und «Ver-
lierer» generiert. 

4.3 Beurteilung der Aufbaustruktur des Schweizerischen Akkreditierungsrats und 
der Schweizerischen Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung 
Dieser Abschnitt gibt einen kursorischen Überblick über die Struktur der Akkreditierungs-
organe, stellt die empirischen Ergebnisse vor und nimmt abschliessend eine Bewertung 
der Aufbaustruktur vor. 

4.3.1 Übersicht18 
Für die Qualitätssicherung und Akkreditierung sind seit Einführung des HFKG der 
Schweizerische Akkreditierungsrat (SAR) und die ihm unterstellte Schweizerische Agen-
tur für Akkreditierung und Qualitätssicherung (AAQ) zuständig. Der aus 15 bis 20 Mit-
gliedern bestehende SAR ist ein weisungsunabhängiges Fachgremium, in dem Personen 
aus Hochschulen, der Arbeitswelt sowie Studierende, Mittelbau und Lehrkörper vertreten 
sind. Er ist Akkreditierungsinstanz für Akkreditierungsverfahren nach HFKG, nimmt eine 

 
18  Als Quellen für die Übersicht dienten primär die in den Anhängen A 3.1, A 3.2 und A 3.5 aufge-

führten Dokumente. 
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Aufsichtsfunktion über die AAQ wahr und berät als Kommission die AAQ in Akkreditie-
rungsverfahren. Die AAQ ist fachlich unabhängig und als rechtlich unselbstständige An-
stalt dem SAR unterstellt. Sie ist zuständig für die Abwicklung von Akkreditierungsver-
fahren und führt die Geschäftsstelle des SAR. 

Das Organigramm in Darstellung D 4.3 gibt die Struktur von SAR und AAQ sowie die 
Schnittstellen der beiden Organe wieder.19 Im Anhang A 6 sind der SAR und die AAQ 
sowie deren Gremien im Detail beschrieben. 

• D 4.3: Organigramm SAR und AAQ 

| Quelle: Darstellung Interface.   
Legende: grau = Strukturen des SAR, gelb = Strukturen der AAQ. 

4.3.2 Ergebnisse der Erhebungen  
In diesem Abschnitt gehen wir auf die Bewertung der Aufbaustruktur von SAR und AAQ 
ein. Dabei stellen wir in einem ersten Schritt die Stärken und Schwächen der Aufbaustruk-
tur vor, bevor wir auf ausgewählte Aspekte dieser Struktur eingehen, die sich aufgrund 
der Erhebungen als bedeutsam herausgestellt haben.  

| Stärken und Schwächen von SAR und AAQ 
Aus den Befragungen und der Dokumentenanalyse lassen sich folgende Stärken des SAR 
und der AAQ festhalten, die sich insbesondere im Vergleich zur Situation vor Erlass der 
HFKG ergeben:  

– Akkreditierung ist von der Politik unabhängig: Als wesentlichste und wichtigste 
Stärke der heutigen Struktur bezeichnen die Interviewpartner/-innen die Unabhängig-
keit der Akkreditierung von der Politik. Im Vergleich zur Situation vor dem HFKG hat 
hier eine klare Verbesserung stattgefunden.  

 
19  Auf die Darstellung der in der Schweiz neben der AAQ anerkannten Akkreditierungsagenturen 

wurde bewusst verzichtet, da diese im Gegensatz zur AAQ rechtlich unabhängig vom SAR sind.  
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– Neues System schafft gleich lange Spiesse für alle Hochschultypen: Im alten System 
gab es auf nationaler Ebene unterschiedliche Gesetze für universitäre Hochschulen und 
Fachhochschulen, die die Akkreditierung von Hochschulen unterschiedlich regelten. 
Seit der Einführung des HFKG werden alle Hochschulen gleich behandelt. Will eine 
Hochschule eine geschützte Bezeichnung gemäss Artikel 62 Absatz 1 HFKG führen, 
muss sie sich akkreditieren lassen. Dies stellt gemäss vielen Interviewpartnern/-innen 
einen klaren Mehrwert dar und bildet eine Stärke der heutigen Struktur.  

– Verbesserter Status der Akkreditierung: Dadurch, dass die institutionelle Akkreditie-
rung seit Einführung des HFKG eine Voraussetzung für den Erhalt öffentlicher Sub-
ventionen ist, hat die Akkreditierung gemäss den Interviewpartnern/-innen im Ver-
gleich zu früher an Bedeutung gewonnen. Gerade im Bereich der universitären Hoch-
schulen, deren Akkreditierung zu Zeiten der OAQ freiwillig war, habe die Einführung 
einer institutionellen Akkreditierung das teilweise angespannte Verhältnis zwischen 
Akkreditierungsagentur und universitären Hochschulen neutralisiert.  

Gemäss unseren Erhebungen weist die Struktur und die Zusammensetzung des SAR und 
der AAQ folgende Schwächen auf:  

– Grösse und Zusammensetzung des SAR: Einige Interviewpartner/-innen nehmen den 
SAR als «Blackbox» wahr und kritisieren die Grösse des Gremiums. Die Mitglieder 
des SAR werden zwar als kompetent und konstruktiv beurteilt, würden aber auch im-
mer Partikularinteressen von Universitäten, Fachhochschulen, Studierenden usw. ver-
treten. Aufgrund der ausländischen SAR-Mitglieder müsse die AAQ als Geschäfts-
stelle des SAR zudem inhaltliche sowie sprachliche Übersetzungsarbeit leisten. Dies 
sei aufwändig und teuer.  

– Akkreditierung sehr aufwändig für Hochschulen: Viele Hochschulen empfinden den 
Akkreditierungsprozess als sehr aufwändig und bürokratisch. Gerade für PH er-
schliesse sich der Sinn der Akkreditierung nur bedingt.  

| Ausgewählter Aspekt 1: Verflechtung SAR und AAQ 
Die Zusammenarbeit von SAR und AAQ beschreiben viele Interviewpartner/-innen als 
gut und deren Arbeit als qualitativ hochwertig. Ambivalent bewerten sie hingegen die 
Verflechtung von SAR und AAQ. Der SAR stellt die Kommission der AAQ und die AAQ 
übernimmt die Aufgaben der Geschäftsstelle für den SAR. Dies führt einerseits zu schlan-
ken Strukturen und die beiden Organe profitieren gegenseitig vom Fachwissen und dem 
Informationsaustausch. Auf der anderen Seite entsteht eine Vermischung von strategi-
schen und operativen Aufgaben. Ferner führt die Übernahme der Geschäftsstelle des SAR 
durch die AAQ dazu, dass andere Akkreditierungsinstitutionen im Vergleich zur AAQ 
benachteiligt werden: Nach Ansicht der Interviewpartner/-innen ist es nicht von der Hand 
zu weisen, dass eine Hochschule im Zweifelsfalle jene Akkreditierungsstelle einer ande-
ren vorzieht, die über einen unmittelbaren Draht zum Entscheidungsgremium über die 
Akkreditierung verfügt.  

Die meisten Interviewpartner/-innen bestätigen dieses Governance-Problem und attestie-
ren den beiden Gremien gleichzeitig, dass sie bestmöglich damit umgehen. Dennoch sei 
eine Trennung von SAR und AAQ zu prüfen.  

| Ausgewählter Aspekt 2: Schnittstelle vom SAR zur SHK 
Die Schnittstelle zwischen SAR und SHK beurteilen viele Interviewpartner/-innen als un-
zureichend. Sie bemängeln insbesondere den fehlenden Austausch zwischen den zwei 
Gremien. Das erschwert das Verständnis für die Rolle des anderen. Nach den Gründen für 
diese Situation gefragt, antworteten die Interviewten wie folgt: Erstens habe das HFKG 
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zu einer stärkeren Trennung zwischen Akkreditierung und Hochschulpolitik geführt. Al-
lerdings sei diese Trennung nicht mit der Schaffung einer Schnittstelle zwischen dem SAR 
und der SHK einhergegangen. Somit finde momentan kein institutionalisierter Austausch 
statt. Dies wird durch informelle Kontakte kompensiert und die Zusammenarbeit auf der 
operativen Ebene funktioniere gut, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen sei, dass die 
AAQ als ständiger Gast in der Fachkonferenz präsent sei. Auf der strategischen Ebene 
zwischen den Präsidien bestehe eine solche informelle Zusammenarbeit hingegen nicht. 
Einige Interviewpartner/-innen schlagen daher vor, ein institutionelles Austauschgefäss 
für die Präsidien von SHK und SAR zu schaffen oder aber den SAR als ständigen Gast in 
die Sitzungen der SHK einzuladen.  

4.3.3 Bewertung der Aufbauorganisation und Beantwortung der Evaluationsfragen 
Wir fassen die Ergebnisse zur Aufbaustruktur von SAR und AAQ zusammen, indem wir 
die Evaluationsfragen aufgreifen und nacheinander beantworten. 

Sind die Strukturen von SAR und AAQ klar und nachvollziehbar aufgebaut? Sind die Auf-
gaben und Zuständigkeiten der einzelnen Gremien von SAR und AAQ klar und sinnvoll?  
Die Strukturen von SAR und AAQ sind aus Sicht der Evaluation insofern zweckmässig 
organisiert, als sie eine von der Politik weitgehend unabhängige Akkreditierung der Hoch-
schulen zulassen. Damit entspricht das Schweizer Akkreditierungssystem auch internati-
onalen Standards. Insgesamt erscheinen uns die Aufgaben und Zuständigkeiten von SAR 
und AAQ in den Organisationsreglementen klar bestimmt.  

Die Schnittstelle zwischen SAR und AAQ weist aus Sicht der Evaluation aber Mängel 
auf:  

– Führung der Geschäftsstelle des SAR durch die AAQ: Dass die Geschäftsstelle des 
SAR durch die AAQ geführt wird, ist aus Sicht der Evaluation suboptimal: Der Inte-
ressenkonflikt, der sich deswegen für die AAQ ergibt, kann deren Tätigkeit unnötig 
behindern. Auch die daraus erwachsende Wettbewerbsverzerrung zu Ungunsten der in 
der Schweiz zugelassenen ausländischen Akkreditierungsagenturen ist aus Sicht der 
Evaluation zu kritisieren.  

– SAR als Kommission der AAQ: Aus organisationstheoretischer Warte ist es nicht sinn-
voll, dass der SAR auch als Kommission der AAQ fungiert. Dies führt zu einer Ver-
mischung von strategischen und operativen Aufgaben auf Seiten des SAR. Die Evalu-
ation versteht aber auch das Argument, wonach die heutige Regelung eine Verkürzung 
von Informationswegen zur Folge hat und kostengünstig ausfällt.   

Wie ist die Governance an der Schnittstelle von SHK und SAR zu beurteilen?  
Die Evaluation beurteilt die Schnittstelle von SHK und SAR als mangelhaft. Es gibt kei-
nen institutionalisierten Austausch zwischen SHK und SAR. Auf operativer Ebene wurde 
diese Schwäche bis heute über einen informellen Austausch zwischen den Geschäftsstel-
len kompensiert. Auf strategischer Ebene konnten sich solche informellen Kommunikati-
onskanäle nicht etablieren.  
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Kapitel 5 widmet sich den Evalua-
tionsgegenständen 2 und 3; es be-
schreibt und bewertet die Ablaufor-
ganisation und die dabei erbrachten 
Koordinationsleistungen der Gre-
mien gemäss HFKG. 
  

5. Bewertung der Ablauforgani-
sation und der Outputs 
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Im Folgenden untersuchen wir die Ablauforganisation (Evaluationsgegenstand 2) und die 
Koordinationsleistungen/Outputs (Evaluationsgegenstand 3) der Organe gemäss HFKG 
anhand fünf exemplarischer Geschäfte (vgl. dazu Kapitel 2, Darstellung D 2.3). Auf Basis 
der Ergebnisse der Dokumentenanalyse und der Befragungen beschreiben wir zunächst 
die fünf Geschäfte. Anschliessend stellen wir dar, wie der Prozess zur Bearbeitung der 
Geschäfte sich im Lichte der Erhebungen (Interviews und Fokusgruppen) präsentiert. Am 
Ende des Kapitels werden die aus der Analyse der einzelnen Prozesse gewonnen Erkennt-
nisse zusammengefasst und vergleichend bewertet.  

5.1 Geschäft 1: Erarbeitung der strategischen Planung 2021–2024 
5.1.1 Beschreibung von Prozess und Output20 
Alle vier Jahre erarbeitet swissuniversities zuhanden der SHK eine strategische Planung. 
In dieser legt swissuniversities die gemeinsamen Ziele und Massnahmen aller Schweizer 
Hochschulen fest. Unter Beteiligung aller Hochschulen fand dieser Prozess erstmals 
2017/2018 statt.21 Darstellung D 5.1 gibt einen vereinfachten Überblick über die Genese 
der strategischen Planung 2021–2024 und die Beteiligung der verschiedenen Organe ge-
mäss HFKG. 

• D 5.1: Erarbeitungsprozess der strategischen Planung 2021–2024 

| Quelle: Darstellung Interface auf Basis der Dokumentenanalyse und der Befragungen.  

 
20  Als Quellen für die Beschreibung von Prozess und Output des Geschäfts 1 dienten primär die im 

Anhang A 3.6 aufgeführten Dokumente sowie Angaben aus den Interviews.  
21  Die strategische Planung 2017–2021 erarbeiteten CRUS und KFH separat, aber bereits im Hin-

blick auf die ab 2015 bestehenden Strukturen.  
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Der Ablauf lässt sich wie folgt zusammenfassen:  

– Im November 2017 erteilte der Hochschulrat swissuniversities ein Mandat, bis Ende 
2018 eine strategische Planung für die kommende BFI-Periode 2021–2024 auszuar-
beiten und formulierte in diesem Zusammenhang vier Schwerpunkte (Digitalisierung; 
Open Access/Zugang zu wissenschaftlicher Information; Profilschärfung, Portfo-
liobereinigung und Aufgabenteilung; Verminderung der Studienabbrüche), die 
swissuniversities dabei berücksichtigen sollte.  

– swissuniversities erarbeitete daraufhin eine strategische Planung unter Einbezug di-
verser externer Akteure. Die Federführung bei swissuniversities hatte zwar die Dele-
gation «Hochschulpolitische Strategie und Koordination», aber viele Inhalte wurden 
dezentral von den Kammern verfasst.  

– Anfang 2019 überwies swissuniversities das Resultat ihrer Arbeit an den Hochschul-
rat. Dieser würdigte das Dokument und erteilte swissuniversities ein Zusatzmandat. 
swissuniversities wurde darin aufgefordert, zu zwei Schwerpunkten (Digitalisierung; 
Profilschärfung, Portfoliobereinigung und Aufgabenteilung) vertiefte Ausführungen 
und weitergehende Überlegungen nachzureichen.  

– swissuniversities kam diesem Mandat nach und sandte die überarbeitete Planung an 
den HSR zurück. Das 123-seitige Dokument umfasst fünf hochschultypenübergrei-
fende strategische Ziele (Digitalisierung; Nachwuchsförderung und Personalpolitik; 
Weiterentwicklung des Gesundheitswesens; Profilschärfung/Portfoliobereinigung; 
Verminderung der Studienabbrüche), ein Kapitel zu den besonders kostenintensiven 
Bereichen sowie eine Handvoll hochschultypenspezifische strategische Ziele. Zu den 
hochschultypenübergreifenden Zielen werden jeweils auch damit verbundene Heraus-
forderungen und Massnahmen formuliert. 

– Im Mai 2019 teilte der Hochschulrat mit, dass er die strategischen Planung 2021–2024 
unterstütze und legte auf deren Basis eigene prioritäre Schwerpunkte fest. Diese um-
fassen die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, die Nachwuchsförderung 
in Medizin, MINT und Gesundheitsbereich, die Digitalisierung, Open Access, die Pro-
filschärfung, Portfoliobereinigung und Aufgabenteilung sowie die Verminderung von 
Studienabbrüchen.  

5.1.2 Ergebnisse der Erhebungen zum Prozess 
Die obige Darstellung wurde in den Interviews thematisiert und die Interviewpartner/-
innen wurden gebeten, eine Bewertung abzugeben. Wir haben die auf diese Weise gesam-
melten Beurteilungen in positive und kritische Befunde zusammengefasst.  

Positiv wurden folgende Aspekte der Erarbeitung der strategischen Planung bewertet:  

– Zusammenarbeit zwischen SHK und swissuniversities funktionierte gut: Die Inter-
viewpartner/-innen beschreiben die Zusammenarbeit der SHK, die den politischen 
Rahmen vorgab, mit swissuniversities, wo die vorgegebenen Themen bearbeitet wer-
den, als gut. Die Zusammenarbeit hat funktioniert. Der Geschäftsstelle der SHK 
kommt in diesem Kontext offenbar eine zentrale Rolle zu: Sie funktionierte als wich-
tiges Bindeglied zwischen SHK und swissuniversities. Diese Stärke in der Aufbauor-
ganisation hatte damit auch ihren Niederschlag in den Prozessen. 

– Prozess entsprach der kooperativen Philosophie des HFKG: Den Prozess beschreiben 
viele Interviewpartner/-innen als iterativ und partizipativ: Die politischen Vorgaben 
der SHK seien nicht restriktiv gewesen. Vielmehr hätten sie es swissuniversities er-
laubt, auch eigene Themen einzubringen. Gelobt wird insbesondere der Umstand, dass 
der Prozess stark bottom-up geprägt war, wobei swissuniversities die von den Hoch-
schulen benannten Themen bündelte und sie zu einer strategischen Planung vereinte. 
Diese Art der Kooperation entspreche der Intention des Gesetzgebers.  
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Neben diesen positiven Punkten heben die Interviewpartner/-innen folgende Aspekte des 
Prozesses kritisch hervor: 

– Ausarbeitungsprozess dauerte zu lange und war zu aufwändig: Allgemein sei die Steu-
erung nicht mehr so einfach wie zu Zeiten CRUS, KFH, COHEP als es drei unabhän-
gige strategische Planungen22 gegeben habe. Der kooperative und dezentrale Ansatz 
des HFKG, die komplexen Strukturen führten entsprechend innerhalb von swissuni-
versities zu einem komplexen und langwierigen Ausarbeitungsprozess der strategi-
schen Planung. Viele Interviewpartner/-innen befürchten, dass der Prozess mit der 
vom Bundesrat gewünschten fakultativen Vernehmlassung der BFI-Botschaft künftig 
noch länger und mühsamer werde, was im dynamischen Hochschulumfeld kontrapro-
duktiv sei. Gleichzeitig habe swissuniversities wegen der vorgesehenen Vernehmlas-
sung weniger Zeit, die strategische Planung vorzubereiten.  

– Studierende und Mittelbau konnten sich nur mit Mühe einbringen: Neben den Stan-
desvertretungen bemängeln auch vereinzelt Interviewpartner aus dem Hochschulbe-
reich, dass die Studierenden und der Mittelbau ihre Anliegen nicht hätten einbringen 
können, weil sie weder in der federführenden Delegation (Delegation Hochschulpoli-
tische Strategie und Koordination) noch in den Kammern impliziert seien. Die Stan-
desvertretungen konnten ihre Anliegen erst auf politischer Ebene – im Parlament – 
platzieren, was nicht der Idee des HFKG entspreche. Die schwache strukturelle Ein-
bindung der Stände (vgl. Kapitel 4) hat somit auch im Prozess ihren Niederschlag ge-
funden. 

– Zu kurze Bearbeitungsfristen in der SHK: Gemäss Interviewaussagen hatten die Mit-
glieder der Fachkonferenz und Teilnehmende mit beratender Stimme nur 14 Tage Zeit, 
um die strategische Planung von swissuniversities zu sichten und die Thematik für die 
Diskussion im Hochschulrat vorzubereiten. Dies wurde als deutlich zu kurz befunden 
für ein derartig umfassendes und wichtiges Dokument.  

– Abstimmung nationaler und kantonaler Ebene herausfordernd: Einige interviewte 
Hochschulvertreter/-innen stellen gewisse Schwierigkeiten bezüglich der Abstim-
mung der gesamtschweizerischen strategischen Planung mit den Leistungsvereinba-
rungen und den Planungen der Hochschulen fest. Unter anderem bemängeln sie, dass 
ein zeitliches Problem bestand, da die strategische Planung ausgearbeitet werden 
musste, obwohl die kantonalen Grundlagen noch gar nicht vorlagen. Eine Synchroni-
sierung der Prozesse auf nationaler und kantonaler Ebene wäre hier wünschenswert.  

5.1.3 Ergebnisse der Erhebung in Bezug auf den erzielten Output 
Zu Inhalt und Ausgestaltung der strategischen Planung selbst wurde folgender Aspekt po-
sitiv hervorgehoben: 

– Strategische Planung greift die wichtigsten Punkte auf: Laut einigen Inter-
viewpartner/-innen greift die strategische Planung die wichtigsten Themen für die 
Hochschullandschaft Schweiz auf und formuliert dazu Leitplanken und Perspektiven. 
Gerade die Möglichkeit, neben hochschultypenübergreifenden auch hochschultypen-
spezifische Schwerpunkte zu setzen, empfinden viele Interviewpartner/-innen als 
wichtig und richtig.  

Negativ wird die strategische Planung in folgenden Punkten bewertet:  

 
22  Im Fachhochschulbereich wurde das unter enger Führung vom BBT erarbeitete Dokument nicht 

strategische Planung, sondern «Masterplan» genannt.  
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– Strategische Planung hat ein sehr hohes Abstraktionsniveau und ist wenig griffig: Laut 
den Interviewpartnern/-innen offenbaren sich die Schwierigkeiten von swissuniversi-
ties, klare Schwerpunkte zu setzen, auch in der strategischen Planung. Die Organisati-
onsstruktur tut sich schwer, wenn sie über Themen entscheiden muss, bei denen «Ge-
winner» und «Verlierer» resultieren können. Dies zeigt sich beim Prozess der strate-
gischen Planung sehr deutlich: Da sich alle Hochschultypen in der Formulierung der 
strategischen Planung einbringen konnten, musste diese, um Entscheide über «Gewin-
ner» und «Verlierer» zu vermeiden, notgedrungen auf ein sehr hohes Abstraktionsni-
veau ausweichen. Die Festlegungen beschränken sich auf generische Querschnittsthe-
men wie Digitalisierung, Chancengleichheit und Nachwuchsförderung, die von den 
Hochschulen sowieso bereits behandelt werden. Dies lässt erahnen, dass die zu erwar-
tende Wirkung der strategischen Planung a priori eher bescheiden ausfallen dürfte.  

– Strategische Planung ist ein unhandliches und schwer lesbares Dokument: Einige Be-
fragte beschreiben die strategische Planung als langes und mühsam lesbares Doku-
ment. Auch die interne Evaluation der strategischen Planung 2021–2024 von swissuni-
versities kommt zum selben Schluss. swissuniversities plant daher, die strategische 
Planung künftig von einer Person mit professioneller Ausbildung als Journalist/-in, 
verbunden mit Kenntnissen der BFI-Landschaft verfassen zu lassen, um die Lesbarkeit 
des Dokuments zu verbessern. 

5.2 Geschäft 2: Verordnung Koordination Lehre 
5.2.1 Beschreibung von Prozess und Output23 
Die Erarbeitung der Verordnung über die Koordination der Lehre lässt sich zusammen-
fassend wie folgt beschreiben:  

– Anlässlich des Inkrafttretens des HFKG passte der Hochschulrat die von der CRUS 
respektive der FHR EDK24 erlassenen Bologna-Richtlinien für universitären Hoch-
schulen25, Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen26 formal an.  

– swissuniversities überprüfte ihrerseits die zwei Bologna-Richtlinien27, 28 inhaltlich auf 
deren Aktualität.  

– Anschliessend führte swissuniversities ihre Ergebnisse sowie die Ergebnisse der An-
passung durch den HSR zusammen und erarbeitet einen Vorschlag für eine gemein-
same Verordnung über die Koordination der Lehre. Dieser Prozess dauerte etwa zwei 
Jahre. swissuniversities übermittelte das Ergebnis Ende 2017 an den HSR.  

– Der HSR diskutierte den Verordnungsentwurf und beauftragte swissuniversities, den 
Entwurf in vier Kernbereichen zu überarbeiten (Studienumfang Masterstudiengänge 
FH; Dritter Zyklus; Weiterbildung; Bezeichnungen der Abschlüsse).  

 
23  Als Quellen für die Beschreibung von Prozess und Output des Geschäft 2 dienten primär die im 

Anhang A 3.7 aufgeführten Dokumente sowie Angaben aus den Interviews. 
24  Der Fachhochschulrat der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. 
25  Sog. Richtlinien der Schweizerischen Universitätskonferenz vom 4. Dezember 2003 für die koor-

dinierte Erneuerung der Lehre an den universitären Hochschulen der Schweiz im Rahmen des 
Bologna-Prozesses (Bologna-Richtlinien). 

26  Sog. Richtlinien für die Umsetzung der Erklärung von Bologna an den Fachhochschulen und den 
pädagogischen Hochschulen (5. Dezember 2002). 

27  Sog. Richtlinien des Hochschulrates vom 28. Mai 2015 für die koordinierte Erneuerung der 
Lehre an den universitären Hochschulen der Schweiz im Rahmen des Bologna-Prozesses (Bo-
logna-Richtlinien UH), SR 414.205.1. 

28  Sog. Richtlinien des Hochschulrates vom 28. Mai 2015 für die Umsetzung der Erklärung von Bo-
logna an den Fachhochschulen und den pädagogischen Hochschulen (Bologna-Richtlinien FH 
und PH), SR 414.205.4. 
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– Ende 2018 nahm der HSR den überarbeiteten Verordnungsentwurf zur Kenntnis und 
beauftragte das SBFI zusammen mit der Fachkonferenz, den Verordnungsentwurf re-
daktionell-rechtlich zu bereinigen und mit einem erläuternden Text zu versehen.  

– Der bereinige Verordnungsentwurf wurde dann interessierten Kreisen zur Anhörung 
unterbreitet. Es gingen 24 Stellungnahmen ein. Nach deren Auswertung erliess der 
HSR die «Verordnung des Hochschulrates über die Koordination der Lehre an den 
Schweizer Hochschulen»29 und setzt sie per 1. Januar 2020 in Kraft.  

Die Darstellung D 5.2 gibt einen Überblick über den Entstehungsprozess der Verordnung 
Koordination Lehre und die Beteiligung der verschiedenen Organe gemäss HFKG. 

• D 5.2: Erarbeitungsprozess Verordnung Koordination Lehre 

Quelle: Darstellung Interface auf Basis der Dokumentenanalyse und der Befragungen. 

Die Verordnung Koordination Lehre besteht aus 15 Artikeln und fasst hauptsächlich die 
bis dahin geltenden Richtlinien für die verschiedenen Hochschultypen in einem Dokument 
zusammen. Im Vergleich zu den Bologna-Richtlinien enthält die Verordnung zwei inhalt-
liche Neuerungen:  

 
29  Sog. Verordnung des Hochschulrates über die Koordination der Lehre an den Schweizer Hoch-

schulen vom 29. November 2019 (Stand am 1. Januar 2020). SR 414.205.1.  
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– Erstens legt die Verordnung in Artikel 4 fest, dass nur universitäre Hochschulen Dok-
torate anbieten dürfen. Gleichzeitig verpflichtet Artikel 4 die universitären Hochschu-
len dazu, den Fachhochschulen und den pädagogischen Hochschulen partnerschaftlich 
Kooperationsmöglichkeiten in diesem Bereich anzubieten.  

– Zweitens regelt der Artikel 5 Absatz 2 eine wichtige Schnittstelle zwischen der höhe-
ren Berufsbildung (Tertiär B) und dem Hochschulbereich (Tertiär A): Konkret dürfen 
CAS/DAS/MAS Weiterbildungsangebote nicht als Kurse angeboten werden, die auf 
eidgenössische Berufsprüfungen oder höhere Fachprüfungen vorbereiten.  

5.2.2 Ergebnisse der Erhebung zum Prozess 
Die Interviewpartner/-innen beschreiben den Erarbeitungsprozess der Verordnung Koor-
dination Lehre mehrheitlich als gut und exemplarisch für die Erarbeitung von Verordnun-
gen im Allgemeinen im Rahmen der HFKG-Strukturen. Insbesondere zeichnet sich der 
Prozess durch folgende positiven Punkte aus:  

– Zusammenarbeit zwischen SHK und swissuniversities funktionierte gut: Die Inter-
viewpartner/-innen loben die Zusammenarbeit von SHK, deren Geschäftsleitung und 
swissuniversities im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Verordnung. Die ver-
schiedenen Gremien hätten ihre Kompetenzen wahrgenommen, sich eingebracht und 
ausgetauscht, was zu einem positiven und partizipativen Prozess geführt habe. 

– Versachlichung der Diskussion in den Gremien von swissuniversities: In den Fokus-
gruppen loben die Teilnehmenden die intensiven und konstruktiven Diskussionen in 
den Gremien von swissuniversities. Die Strukturen von swissuniversities haben es er-
laubt, kontroverse Diskussionen zu versachlichen, wie die Fragen rund um den dritten 
Zyklus (Doktoratsstudium) und die Zulassung zu den Studiengängen (Voraussetzung 
für die Zulassung an eine Hochschule). 

– Balance zwischen Bedürfnissen der Hochschulen und Hochschulpolitik konnte gefun-
den werden: Dadurch, dass swissuniversities den Entwurf der Verordnung bottom-up 
ausgearbeitet hat, konnte laut den Interviewpartnern/-innen den Bedürfnissen der 
Hochschulen Rechnung getragen werden. Im anschliessenden regen Austausch zum 
Entwurf konnte gemäss Interviewaussagen auch den hochschulpolitischen Anliegen 
Rechnung getragen werden. Insbesondere der Entscheid, dass das Doktorat den uni-
versitären Hochschulen vorbehalten bleibe, zeige, dass die SHK durchaus in der Lage 
sei, sich materiell einzubringen und politisch zu steuern. 

Neben den positiven Aspekten wurde auf zwei kritische Punkte hingewiesen:  

– SAR und AAQ waren unzureichend in den Prozess integriert: Einige Befragte bemän-
geln, dass der SAR und die AAQ erst zu spät in den Prozess zum Erlass der Verord-
nung einbezogen wurden. Ein früher Einbezug wäre wichtig gewesen. Dadurch hätten 
einige bestehende Anwendungsprobleme der Verordnung verhindert werden können.  

– Prozess war langwierig und aufwändig: Die Dauer von vier Jahren ist nach Ansicht 
einiger Interviewpartner/-innen zu lange und zu aufwändig im Vergleich zum erzielten 
Output.  

5.2.3 Ergebnisse der Erhebung in Bezug auf den erzielten Output 
Den Umfang und die Qualität der Verordnung «Koordination Lehre» bewerten die meis-
ten Interviewpartner/-innen als gut. Sie heben insbesondere folgende Aspekte positiv her-
vor:  

– Hochschulpolitisch wichtige Themen konnten verankert werden: Mit den Regelungen 
zu Doktorat und Weiterbildungen konnte die SHK wichtige hochschulpolitische The-
men verankern.  
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– Verordnung ist inhaltlich klar, konzis und agil: Viele Interviewpartner/-innen sind der 
Auffassung, dass die Verordnung einen Mehrwert gegenüber den zwei Bologna-Richt-
linien darstelle, da nun für alle Schweizer Hochschulen die gleichen Regelungen gäl-
ten. Die Verordnung sei eine Aktualisierung der bestehenden Vorgaben, regle die Zu-
sammenarbeit zwischen Hochschultypen und sei für diese nützlich und unverzichtbar.  

– Artikel 10 als nützlicher Behelf für den Titelschutz: Obwohl der Titelschutz der Ab-
schlüsse Sache der Kantone sei, könne die Verordnung Koordination Lehre als Behelf 
für den Titelschutz dienen, da Artikel 10 eine abschliessende Liste von Titeln enthalte, 
die Hochschulen vergeben dürfen. 

Kritisiert wird die Verordnung Koordination Lehre inhaltlich in zwei Punkten, die direkt 
mit der Kritik am Prozess verbunden sind, die im Abschnitt 5.2.2 formuliert worden sind: 

– Verordnung hat wenig Neuerungen gebracht: Einige Interviewpartner/-innen bemän-
geln, dass die neue Verordnung wenig Neues gebracht habe und bloss bereits akzep-
tierte Dinge festhalte. Der geringe Neuigkeitsgehalt ist denn aus Sicht der Evaluation 
mit ein Grund, dass die Effizienz des Verfahrens kritisch beurteilt worden ist. 

– Anwendungsschwierigkeiten in der Praxis: Von Seiten SAR und AAQ wird kritisiert, 
dass die Verordnung gewisse Anwendungsprobleme im Verfahren bereite. Beispiels-
weise sei in Bezug auf die Titelvergabe unklar, ob Fachhochschulen einen Titel «Ba-
chelor of Arts in Law» führen dürften oder nicht. Dieses Manko hänge unmittelbar mit 
dem nicht optimalen Einbezug des SAR und der AAQ in den Prozess zusammen.  

5.3 Geschäft 3: Sonderprogramm Humanmedizin (SPHM) 
5.3.1 Beschreibung von Prozesses und Output 30 
Angestossen durch das Parlament, beschloss der Bundesrat 2015 zusammen mit den Kan-
tonen im Hinblick auf die BFI-Botschaft 2017–2020 ein anreizorientiertes Sonderpro-
gramm im Rahmen der projektgebundenen Beiträge nach HFKG zu prüfen. Die Anschub-
finanzierung von 100 Millionen Franken sollte die Anzahl Studienabschlüsse in der Hu-
manmedizin bis ins Jahr 2025 von 950 auf 1’200 bis 1’300 pro Jahr erhöhen. Die Gestal-
tung und Umsetzung des Sonderprogramm Humanmedizin (SPHM) gestaltete sich zu-
sammengefasst wie folgt: 

– Der HSR beschloss, das Programm im Rahmen der projektgebundenen Beiträge 2017–
2020 auszuarbeiten. Er beauftragte das SBFI zusammen mit swissuniversities und der 
Fachkonferenz, einen entsprechenden Programmentwurf auszuarbeiten.  

– Im Februar 2016 verabschiedete der HSR das Sonderprogramm Humanmedizin 
(SPHM). Die universitären Hochschulen entwickelten daraufhin Projekte, die sie bei 
swissuniversities einreichten.  

– swissuniversities bündelte die Gesuche und überreichte der SHK Mitte 2016 eine ent-
sprechende Projekteingabe.  

– Der ständige Ausschuss zu Fragen der Hochschulmedizin evaluierte die Projektein-
gabe von swissuniversities und empfahl dem HSR die Projekteingabe mit gewissen 
Präzisierungen anzunehmen.  

– Der HSR nahm das Projekt an und das SBFI schloss daraufhin mit swissuniversities 
und den verantwortlichen Hochschulen der Einzelprojekte Leistungsvereinbarungen 
ab. Anfang 2017 wurden die Projekte des SPHM wie geplant lanciert.  

 
30  Als Quellen für die Beschreibung von Prozess und Output des Geschäft 3 dienten primär die im 

Anhang A 3.8 aufgeführten Dokumente sowie Angaben aus den Interviews. 
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Die untenstehende Darstellung soll die Entstehung und den Ablauf des SPHM verdeutli-
chen. 

• D 5.3: Erarbeitungsprozess des Sonderprogramms Humanmedizin 

| Quelle: Darstellung Interface auf Basis der Dokumentenanalyse und der Befragungen. 

Inhaltlich besteht das SPHM aus zwei Teilprojekten:  

– Das erste Teilprojekt sieht 30 Millionen Franken für die Schaffung zusätzlicher Stu-
dienplätze in Humanmedizin an Universitäten mit bestehenden medizinischen Fakul-
täten vor (Universitäten Basel, Bern, Freiburg, Genf, Lausanne und Zürich).  

– Das zweite Teilprojekt im Umfang von 70 Millionen Franken zielt auf die Schaffung 
von Humanmedizin-Studiengängen an universitären Hochschulen ab, die bisher über 
keinen solchen Studiengang verfügten (Universitäten St. Gallen und Luzern; Univer-
sità della Svizzera italiana; ETH Zürich).  

5.3.2 Ergebnisse der Erhebung zum Prozess 
Insgesamt wird der Entstehungsprozess des Sonderprogramms Humanmedizin von den 
meisten Interviewpartnern/-innen kritisch bewertet und zwar mit folgender Begründung:  

– Anfängliche Auslegeordnung fehlte: Einige Interviewpartner/-innen bedauern, dass 
sich die Politik zu Beginn des Prozesses nicht mit der grundsätzlichen Frage auseinan-
dergesetzt habe, ob man die alten Medizinstandorte stärken oder auch neue Standorte 
schaffen möchte. Es sei im Prozess nicht gelungen, diesen zentralen Punkt auf die 
Agenda zu setzen und zu besprechen. 

– HFKG-Prozesse funktionieren nur bedingt: Interviewpartner/-innen kritisieren, dass 
das SPHM «top-down» vom Bund lanciert wurde, ohne die SHK im Vorfeld zu kon-
sultieren oder einzubinden. Dies stehe im Widerspruch zum kollaborativen Ansatz des 
HFKG. Dass die Frage der zu erbringenden finanziellen Eigenleistung für das Pro-
gramm durch die Kantone nicht in der SHK, sondern von einem Gremium ausserhalb 
der HFKG-Architektur (namentlich der EDK) besprochen wurde, sei zudem proble-
matisch und widerspreche der Idee des HFKG. Dies ist aber in Anbetracht, dass die 
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Kantone in der EDK eine gemeinsame Position finden können, durchaus nachvollzieh-
bar. 

– Prozess war zeitweise konfliktgeladen: Sowohl auf politischer Ebene als auch auf 
Ebene swissuniversities sei es bei der Frage der Schaffung neuer Medizinstandorte zu 
Spannungen gekommen. Insbesondere die Kantone und die universitären Hochschu-
len, die bereits über eine Medizinische Fakultät verfügten, hätten den Eindruck ge-
wonnen, dass ihre Anstrengungen zur Erhöhung der Studierendenzahlen nicht hono-
riert würden.  

– Kantonale Interessen gehen den Interessen des Gesamtsystems vor: Viele Inter-
viewpartner/-innen gewannen den Eindruck, dass im Prozess regionalpolitischen Inte-
ressen der Vorzug gegeben wurde vor den Interessen des gesamten Hochschulraums 
Schweiz. Der Koordinationsgedanke des HFKG sei zeitweise in den Hintergrund ge-
rückt angesichts der mit den Medizinstandorten verbundenen Interessen (Prestige der 
Medizinstandorte, Profilierungsmöglichkeit). Auch hätten die Medizinstandorte (Kan-
tone und Hochschulen) zu spät auf das SPMH reagiert, was den Prozess belastet habe. 

Allerdings legten die Interviewpartner/-innen Wert auf die Feststellung, dass die verant-
wortlichen Führungspersonen namentlich von swissuniversities den Prozess trotz des 
grossen inhärenten Konfliktpotenzials gut geleitet hätten und so zusätzliche Konflikte ver-
mieden werden konnten. Besonders positiv hervorgehoben wurde in diesem Zusammen-
hang die Führungsrolle des Präsidenten der Kammer universitäre Hochschulen.   

5.3.3 Ergebnisse der Erhebung in Bezug auf den erzielten Output 
Wie wurde das Ergebnis des SPHM gewertet? Positiv wird festgehalten, dass das SPHM 
letztendlich die Anzahl der Studienplätze in der Humanmedizin erhöht habe. Insofern habe 
das SPHM seine finale Zielsetzung erreicht. 

Ambivalent wird der erzielte Kompromiss in Bezug auf die Verteilung der neuen Studien-
plätze auf bestehende und neue Standorte beurteilt: Vom erzielten Kompromiss sind nur 
ein kleiner Teil der Interviewpartner/-innen überzeugt. Diese geben an, dass unter den 
gegebenen Bedingungen kein besseres Resultat habe erzielt werden können.  

Insgesamt betrachtet fällt die Beurteilung der Koordinationsleistungen und der Ergebnisse 
durch die Interviewpartner/-innen negativ aus:  

– SPHM widerspricht der Idee einer Aufgabenteilung/Profilschärfung: Viele Inter-
viewpartner/-innen kritisieren, dass das SPHM von der Anlage her gewissen Zielen 
des HFKG widersprochen habe. Namentlich sei das SPHM so ausgestaltet, dass es 
sowohl dem Ziel einer Aufgabenteilung in besonders kostenintensiven Bereichen (Art. 
3 Bst. h HFKG) als auch dem Ziel der Förderung der Profilbildung (Art. 3 Bst. c 
HFKG) abträglich sei.  

– SPHM entspricht nur bedingt der Realität und den Bedürfnissen der Hochschulen: 
Einige Interviewpartner/-innen geben zu bedenken, dass zwar durchaus genügend Per-
sonen Medizin studieren (v.a. in der Romandie), diese aber entweder häufig Spezial-
ärzte/-innen und nicht Allgemeinärzte/-innen werden oder den Tätigkeitsbereich auf-
grund schlechter Arbeitsbedingungen gänzlich wechseln. In dieser Hinsicht adressiere 
das SPHM nur bedingt das zugrundeliegende Problem.  

– SPHM fehlt finanzielle Nachhaltigkeit: Oftmals bemängeln die Interviewpartner/-in-
nen, dass das Sonderprogramm finanziell nicht nachhaltig sei, weil der Bund nur eine 
Anschubfinanzierung leiste und die Kantone danach die Kosten alleine tragen müss-
ten. Entsprechende Forderungen zur Verlängerung der Unterstützung des Bundes (via 
PgB) brachten die Kantone Zürich, Basel-Landschaft und Basel-Stadt bereits beim 
SHK-Präsidium vor.   
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5.4 Geschäft 4: Festlegung der Merkmale der Hochschultypen 
5.4.1 Beschreibung von Prozess und Output31 
Der analysierte Ablauf und die Resultate der Festlegung der Merkmale der Hochschulty-
pen lässt sich in der Retrospektive in zwei Etappen beschreiben. Die erste Etappe präsen-
tiert sich wie folgt:  

– Mitte 2016 kam swissuniversities der Aufforderung des SBFI nach, sich mit den Merk-
malen der Hochschultypen auseinanderzusetzen (Art. 12 Abs. 3 Bst. b HFKG). Insbe-
sondere die Unterscheidung zwischen Universitäten und universitären Instituten res-
pektive Fachhochschulen und Fachhochschulinstituten sollte durch swissuniversities 
klarer definiert werden.  

– Im September 2016 lag ein erstes Ergebnis vor: Die Plenarversammlung von swissuni-
versities verabschiedete das Dokument mit dem Titel «Merkmale der Hochschultypen: 
aktueller Stand der Diskussionen bei swissuniversities». Das sechsseitige Dokument 
hielt fest, dass sich Hochschulinstitute durch einen engen thematischen/disziplinären 
Fokus und/oder bezüglich der Abschlüsse von Hochschulen unterscheiden.  

– Der HSR stimmte in der Folge dem Papier von swissuniversities zu und beschloss, 
dass die Thematik keiner weiteren Differenzierung bedürfe. Er brachte das Papier des-
halb unverändert dem SAR und der AAQ zur Kenntnis.  

Die zweite Etappe umfasste die Anwendung der Inhalte des Dokuments, das in der ersten 
Etappe beschlossen worden ist:  

– 2017 reichte die FernUni Schweiz beim SAR ein Gesuch zur Akkreditierung als «uni-
versitäres Institut» ein. Anfang 2018 eröffnete die AAQ ein entsprechendes Akkredi-
tierungsverfahren.  

– Ein Jahr später reichte die AAQ beim SAR einen Antrag zur Akkreditierung der Fern-
Uni Schweiz als «universitäres Institut» mit bestimmten Auflagen ein. Der SAR ver-
weigerte der FernUni Schweiz jedoch die Akkreditierung als «universitäres Institut», 
mit der Begründung, dass nur monodisziplinäre Hochschulen diese Bezeichnung füh-
ren dürfen. In diesem Zusammenhang unterliefen dem SAR erhebliche Verfahrensfeh-
ler, unter anderem, weil er es unterliess, der FernUni Schweiz das rechtliche Gehör zu 
gewähren.  

– Die FernUni Schweiz stellte daraufhin ein Gesuch auf Wiedererwägung und legte eine 
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Die Kommission für Wiedererwä-
gung empfahl dem SAR auf das Wiedererwägungsgesuch einzutreten, beim HSR eine 
Stellungnahme zu den Merkmalen der Hochschultypen einzuholen und beim Bundes-
verwaltungsgericht eine Sistierung der Beschwerde zu erwirken. Das Bundesverwal-
tungsgericht sistiert daraufhin das Beschwerdeverfahren.  

– In einem Schreiben beantwortete der HSR die Fragen des SAR zu den Merkmalen der 
Hochschultypen. Der HSR hielt darin fest, dass er es nicht für notwendig erachte, zu-
sätzliche Kriterien festzulegen, da die bereits festgelegten Merkmale ausreichen wür-
den, um die Institutionen nach Typus zu unterscheiden. Der HSR präzisierte jedoch 
die Begriffe «enger disziplinärer Fokus», «enger thematischer Fokus» und «enger Fo-
kus bei den Abschlüssen» im Sinne einer kurzen Auslegehilfe.  

– Der SAR lud die FernUni Schweiz daraufhin ein, Stellung zum Schreiben des HSR zu 
nehmen und zu entscheiden, ob sie sich weiterhin als «universitäres Institut» akkredi-
tieren lassen möchte oder als «Universität».  

– In ihrer Stellungnahme beantragte die FernUni Schweiz, den Entscheid des SAR wie-
dererwägungsweise aufzuheben und ihr Akkreditierungsgesuch als «universitäres 

 
31  Als Quellen für die Beschreibung von Prozess und Output des Geschäft 4 dienten primär die im 

Anhang A 3.6 aufgeführten Dokumente sowie Angaben aus den Interviews. 
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Institut» gutzuheissen. Der SAR entschied dann am 16. Juni 2020, die FernUni 
Schweiz mit sechs Auflagen als «universitäres Institut» institutionell zu akkreditieren. 

Die Darstellungen D 5.4 und zeigt den Erarbeitungsprozess des Dokuments «Merkmale 
der Hochschultypen» und dessen Auslegehilfe. 

• D 5.4: Erarbeitungsprozess der Merkmale der Hochschultypen 

| Quelle: Darstellung Interface auf Basis der Dokumentenanalyse und der Befragungen. 

5.4.2 Ergebnisse zur Ablauforganisation 
Den Prozess um die Definition der Merkmale der Hochschultypen kommentieren die In-
terviewpartner/-innen ambivalent. Positiv streichen sie folgenden Aspekt heraus: 

– Vorgesehene Eskalationsstufen funktionieren: Viele Interviewpartner/-innen betonen, 
dass der Prozess an sich so abgelaufen sei, wie er in den Dokumenten vorgesehen ge-
wesen sei: Bei der Ausarbeitung der Definition seien alle wichtigen Akteure miteinbe-
zogen worden, während swissuniversities dank ihrer technischen Expertise die Feder-
führung innehatte. Bei Unklarheiten im Einzelfall sollte sich der SAR an den HSR 
wenden. Dies tat der SAR im Falle der FernUni Schweiz dann auch mit der Bitte um 
Erstellung einer Auslegehilfe – wenn auch erst, nachdem er die Nichtakkreditierung 
beschlossen hatte und auf das Wiedererwägungsgesuch eingetreten war.  

Abgesehen vom formalen Ablauf beurteilen viele Interviewte den Prozess als eher «un-
glücklich» mit Hinweis auf die folgenden Punkte:  

– Ungenügender Austausch auf Führungsebene zwischen SHK und SAR: Für viele In-
terviewpartner/-innen ist der Prozessverlauf geprägt durch eine schlechte Kommuni-
kation zwischen SHK und SAR infolge fehlender Schnittstellen. So etwa sei der recht-
liche Rahmen, den die SHK definiert hätte, dem SAR nur unzureichend kommuniziert 
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worden. Die in Abschnitt 4.3 benannten Schwächen in der Organisationsstruktur fan-
den somit ihren Niederschlag im Ablaufprozess.  

– Besitzstandwahrung führt zu Inkohärenzen im Prozess: Laut Interviewaussagen führe 
die im Artikel 4 Absatz 2 der Akkreditierungsverordnung verbriefte «Besitzstandwah-
rung» bestehender Hochschulen zu Inkohärenzen im Akkreditierungsprozess. Die 
Ausrichtung der FernUni Schweiz entspreche tatsächlich weder der Definition eines 
universitären Instituts noch einer universitären Hochschule. Das Prinzip der Besitz-
standwahrung habe die Anwendung dieser Definitionen im Akkreditierungsprozess 
aber entsprechend erschwert und verkompliziert.  

5.4.3 Ergebnisse der Erhebung in Bezug auf den erzielten Output 
In Bezug auf die im Prozess entstandenen Dokumente, namentlich das Dokument «Merk-
male der Hochschultypen – Stand der Diskussion» sowie die dazugehörige Auslegehilfe 
sind die Meinungen der Interviewpartner/-innen geteilt: 

– Positive Beurteilung: Aus Sicht der Interviewpartner/-innen von swissuniversities und 
der SHK legen die Dokumente eine gute Basis für künftige Akkreditierungen, indem 
sie adäquate und genügend klare Definitionen zur Verfügung stellen.  

– Negative Beurteilung: Aus Sicht der Interviewpartner/-innen beim SBFI, SAR und 
AAQ ist das Dokument noch zu wenig präzise. Die im Dokument festgelegten Defini-
tionen beantworten nicht alle Fragen, die bei einem Akkreditierungsverfahren auftre-
ten können.  

5.5 Geschäft 5: Aufgabenteilung in besonders kostenintensiven Bereichen  
5.5.1 Beschreibung32 
Im Rahmen der Erarbeitung der strategischen Planung 2021–2024 (vgl. Abschnitt 5.1) 
beauftragte der HSR swissuniversities unter anderem auch, besonders kostenintensive Be-
reiche zu bezeichnen. Dies soll dazu dienen, «die Bildungs- und Forschungsschwerpunkte 
innerhalb des Hochschulbereichs wirkungsvoll und angemessen zuzuordnen (Art. 36 Abs. 
3 HFKG), damit die zur Verfügung stehenden Mittel optimal eingesetzt werden kön-
nen».33 Die entsprechenden Inhalte wurden wie folgt erarbeitet: 

– Im Dezember 2018 legte swissuniversities dem HSR die strategische Planung für 
2021–2024 vor. Darin definierte swissuniversities jene Bereiche als besonders kosten-
intensiv, die besonders kostenintensiver Infrastrukturen bedürfen (Investitions- und 
Betriebskosten). Konkret legte swissuniversities auf Basis dieser Definition sieben Be-
reiche als besonders kostenintensiv fest und legte die damit verbundenen Herausfor-
derungen dar:  
– Wissenschaftliche Information (Abonnemente von wissenschaftlichen Zeitschrif-

ten, Veröffentlichung von Artikeln)  
– Veterinärmedizin (höchste Kosten pro Student/in) 
– Hochleistungsrechnen (Verarbeitung grosser Datenmengen in kurzer Zeit) 
– Biomedizinische bildgebende Verfahren (Geräte) 
– Teilchen- und Astroteilchenphysik 
– Tierhaltung und Tierversuche  
– Präzisionsmedizin (Austausch von gesundheitsbezogenen Daten) 

– Der HSR diskutierte die strategische Planung und erteilte swissuniversities ein zusätz-
liches Mandat, bei dem es unter anderem darum ging, weitere kostenintensive Berei-
che zu bezeichnen.  

 
32  Als Quellen für die Beschreibung von Prozess und Output des Geschäft 5 dienten primär die in 

den Anhängen A 3.6 und A 3.10 aufgeführten Dokumente sowie Angaben aus den Interviews. 
33  swissuniversities (2018): Strategische Planung 2021–2024, S. 10.  
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– swissuniversities schlug vor, die Definition weiterer kostenintensiver Bereiche im 
Rahmen des Erarbeitungsprozesses der Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastruk-
turen 2023 und der strategischen Planung 2025–2028 zu behandeln. Dieser Prozess ist 
gegenwärtig noch im Gange. 

Der Erarbeitungsprozess ist in der untenstehenden Darstellung festgehalten. 

• D 5.5: Erarbeitungsprozess der Aufgabenteilung in besonders kostenintensiven Bereichen  

| Quelle: Darstellung Interface auf Basis der Dokumentenanalyse und der Befragungen. 

5.5.2 Ergebnisse der Erhebungen zum Prozess  
Dem Erarbeitungsprozess der Arbeitsteilung in besonders kostenintensiven Bereichen ste-
hen die meisten Interviewpartner/-innen kritisch gegenüber und zwar aus folgenden Grün-
den:  

– Mandat war unklar: Interviewpartner/-innen bemängeln, dass die Ziele und die 
Massnahmen unklar gewesen seien: So etwa sei nicht klar festgelegt worden, ob und 
wie viele finanzielle Mittel bereitgestellt würden. Angesichts des hohen Aufwands und 
der bescheidenen Ergebnisse (vgl. Abschnitt 5.5.3) sei der gesamte Prozess mit viel 
Frustration auf Seiten der Hochschulen verbunden gewesen. 

– Koordination innerhalb von swissuniversities war schwierig: Gemäss den Inter-
viewpartnern/-innen offenbarte der Erarbeitungsprozess die Schwierigkeiten von 
swissuniversities, Bereiche zu koordinieren, die potenziell «Gewinner» und «Verlie-
rer» produzieren. Ein Gremium von Vorsitzenden von 35 autonomen Institutionen 
könne eine solche Aufgabenteilung für sich selber gar nicht vornehmen. Dies sei auch 
der Grund dafür, dass die Klärung dieser Frage zeitlich immer wieder nach hinten ver-
schoben würde und bis heute noch nicht abschliessend geklärt sei. Die Interessenge-
gensätze in der Aufbauorganisation (vgl. Kapitel 4) hätten bei der Aufgabenteilung in 
den besonders kostenintensiven Bereichen einen negativen Niederschlag gefunden. 

– Einbettung in strategische Planung verhindert vertiefte Auseinandersetzung in SHK: 
Gemäss Interviewaussagen hat die Integration der Aufgabenteilung in kostenintensi-
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ven Bereichen in die strategische Planung dazu geführt, dass keine vertiefte Auseinan-
dersetzung mit diesem Thema stattfinden konnte. Das Thema sei im grösseren Doku-
ment «verschwunden».  

5.5.3 Ergebnisse der Erhebung in Bezug auf den erzielten Output 
Analog zur Beurteilung des Prozesses wird dessen Output und die damit verbundene Ko-
ordinationsleistung mehrheitlich kritisch bewertet.  

– Ergebnis bildet lediglich Bestehendes ab: Gemäss den Interviewpartner/-innen exis-
tiert bei den aufgelisteten kostenintensiven Bereichen bereits eine Koordination (z.B. 
im Bereich der Veterinärmedizin mit Vetsuisse). Die Liste rege daher kaum eine wei-
tere Aufgabenteilung in kostenintensiven Bereichen an. Sie halte lediglich den Status 
quo fest. Impulse für eine Aufgabenteilung seien somit gar nicht möglich und auch 
nicht zu erwarten.  

– Humanmedizin als wichtigstes Thema fehlt auf der Liste: Verschiedentlich weisen die 
Interviewpartner/-innen darauf hin, dass die Humanmedizin als einer der kosteninten-
sivsten Bereiche auf der Liste fehle. Zwar werde dies begründet, aber nüchtern be-
trachtet begrenze die Ausklammerung der Humanmedizin die Wirkung von vornhe-
rein. Verschiedentlich wurde in den Interviews aber auch Verständnis für dieses Vor-
gehen geäussert: Ein Einbezug der Humanmedizin hätte die ohnehin schwierige Ma-
terie nur weiter belastet. Schliesslich sei der Prozess nicht abgeschlossen und entspre-
chend könne sein Ergebnis noch nicht beurteilt werden.  

5.6 Vergleich der Prozesse und der Outputs der fünf Geschäfte 
Zum Vergleich und zur Bewertung der Ablauforganisation und der Koordinationsleistun-
gen wurden die Ergebnisse aus den Erhebungen anhand von jeweils vier Kriterien ausge-
wertet. Die total acht Kriterien sind in der untenstehenden Darstellung in Spalte eins auf-
geführt und anschliessend pro Geschäft überprüft worden. Die Bewertungen wurden auf 
einer Skala mit fünf Ausprägungen von positiv, eher positiv, neutral, eher negativ und 
negativ bewertet. Die Bewertung erfolgte nach Massgabe der in den vorangegangenen 
Abschnitten präsentierten Ergebnisse der Erhebungen. 
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• D 5.6: Beurteilung der Geschäfte anhand der Evaluationsfragen  

 Geschäft 1 – strategische  
Planung 2021–2024 

Geschäft 2 – Verordnung  
Koordination Lehre 

Geschäft 3 – Sonderprogramm 
Humanmedizin 

Geschäft 4 – Merkmale der 
Hochschultypen 

Geschäft 5 – Aufgabenteilung in 
besonders kostenintensiven  
Bereichen 

Evaluationsgegenstand 2 –  
Ablauforganisation 

     

Werden alle relevanten Akteure in 
die Prozesse miteinbezogen? 

+ 

Wichtige Akteure grundsätzlich 
miteinbezogen; Ausnahme: Stu-
dierende/Mittelbau 

0 

SAR und AAQ als wichtige Sta-
keholder wurden erst spät in 
den Prozess miteinbezogen 

0 

Zu Beginn Prozess stark top-
down geprägt; Einbezug bot-
tom-up fehlte 

0 

Einbezug von SAR/Stellung-
nahme im Prozess fehlte 

+ 

Wichtige Akteure grundsätzlich 
miteinbezogen 

Sind die Strukturen geeignet, um 
Koordinationsleistungen zu erbrin-
gen? 

+ 

Kompetenzen und relevantes 
Wissen in Strukturen vorhan-
den; gelungenes Zusammen-
spiel von top-down und bottom-
up  

++ 

Exemplarischer Prozess; Kom-
petenzen und relevantes Wis-
sen in Strukturen vorhanden; 
gelungenes Zusammenspiel 
von top-down und bottom-up  

- 

Auslagerung gewisser Ent-
scheide von HSR in EDK (Posi-
tionierung der Kantone); über-
geordnetes Gremium fehlt (Par-
tikularinteressen der Kantone 
dominieren Prozess) 

0 

Keine Schnittstelle zwischen 
SHK und SAR (kein institutiona-
lisierter Austausch) 

- 

Suboptimal, weil swissuniversi-
ties erschwert Entscheide tref-
fen kann, die «Gewinner» und 
«Verlierer» generieren (Koordi-
nation innerhalb schwierig) 

Ist die Güte (geringe Konflikthaf-
tigkeit) der Zusammenarbeit zufrie-
denstellend? 

0 

Kurze Vorbereitungszeit in 
SHK, keine nennenswerten Dif-
ferenzen; Abstimmung zwi-
schen nationaler und kantonaler 
Ebene herausfordernd 

++ 

Gute und konstruktive Zusam-
menarbeit von SHK, swissuni-
versities und Geschäftsleitung 
SHK; Versachlichung der Dis-
kussionen 

- 

Interessensgegensätze zwi-
schen Kantonen/universitären 
Hochschulen mit und ohne me-
dizinische Fakultät; stark top-
down anstatt kollaborativ 

- 

Zusammenarbeit zwischen Prä-
sidien SHK und SAR sowie 
SAR und AAQ teilweise schwie-
rig/konfliktbehaftet; fehlendes 
gegenseitiges Verständnis 

0 

Kurze Vorbereitungszeit in 
SHK; keine nennenswerten Dif-
ferenzen, gewisses Frustrati-
onspotenzial jedoch vorhanden 

Stehen Dauer und Aufwand der 
Prozesse in einem angemessenen 
Verhältnis zum Ergebnis?  

- 

Sehr langer und aufwändiger 
Prozess; viele Beteiligte und in-
volvierte Gremien; hohe Kom-
plexität 

- 

Sehr langer Prozess; gewisse 
Redundanzen vorhanden; 
Kenntnis der Materie reduziert 
Komplexität des Gegenstands  

- 

Aufwändiger Prozess; viele un-
terschiedliche Interessen und 
Akteure sorgen für Komplexität 

0 

Erarbeitungszeit von Dokument 
und Auslegehilfe kurz; man-
gelnde Kommunikation erhöhte 
den Aufwand; Verfahrensfehler 
erhöhen Aufwand unnötig 

- 

Prozess dauert noch an; viele 
Beteiligte mit unterschiedlichen 
Interessen; viele involvierte 
Gremien 
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 Geschäft 1 – strategische  
Planung 2021–2024 

Geschäft 2 – Verordnung  
Koordination Lehre 

Geschäft 3 – Sonderprogramm 
Humanmedizin 

Geschäft 4 – Merkmale der 
Hochschultypen 

Geschäft 5 – Aufgabenteilung in 
besonders kostenintensiven  
Bereichen 

Evaluationsgegenstand 3 –  
Koordinationsleistungen (Outputs) 

     

Sind die Koordinationsleistungen 
an sich klar und verständlich? 

+ 

Verständlich und klar, allerdings 
auf Kosten der Konkretisierung, 
sehr hohes Abstraktionsniveau 

+ 

Verordnung klar und konzis; 
Umsetzungsschwierigkeiten in 
Anwendung durch SAR/AAQ 
feststellbar  

+  

Vorgaben in SPHM sind klar 
und verständlich  

0 

Für Akkreditierungsverfahren 
sind Dokument und Auslege-
hilfe für SAR/AAQ in der Praxis 
zu wenig klar/griffig (grosser 
Graubereich) 

+ 

Bezeichnete Bereiche sind klar 
und Massnahmen verständlich 

Sind die Inhalte der der erbrachten 
Leistungen grundsätzlich geeignet, 
eine Koordination zu erwirken? 
(Koordinationspotenzial) 

- 

Vorwiegend bereits umgesetzte 
Massnahmen aufgeführt, kleins-
ter gemeinsamer Nenner; Koor-
dinationspotenzial mittelmässig 
bis gering 

+ 

Regelt zwei neue Themenberei-
che, macht klare Vorgaben 

+ 

SPHM führte zur Koordination 
zwischen einzelnen UH (joint-
degrees) und zu einer Auftei-
lung der Mittel 

0 

Präzisierungen vorhanden, al-
lerdings keine Anpassung der 
Definition, die eine klare Profi-
lierung zuliesse 

- 

Vorwiegend bereits koordinierte 
Bereiche aufgeführt; Koordinati-
onspotenzial gering 

Sind die Koordinationsleistungen 
in sich stimmig? (Kohärenz gegen 
innen) 

+ 

Grundsätzlich kohärent 

+ 

Fortschreiben des Bestehen-
den; setzt wenige Fehlanreize 
zum Beispiel bezüglich Vergabe 
von Titeln an FH (z.B. BA Law 
anstatt BLaw) 

+  

Grundsätzlich kohärent 

0 

Grundsätzlich kohärent, aber 
sehr allgemein  

+ 

Grundsätzlich kohärent 

Stimmen die Koordinationsleistun-
gen mit den Zielen des HFKG 
überein? (Kohärenz gegen aus-
sen) 

+ 

Grundsätzlich übereinstim-
mend; Ziele von HFKG teilweise 
in Dokument aufgenommen 
(z.B. Art. 3 Bst. c HFKG) 

+ 

Grundsätzlich übereinstim-
mend; gewisse Ziele HFKG ex-
plizit in Verordnung aufgenom-
men (z.B. Art. 3 Bst. i HFKG) 

-- 

Koordinationsleistung steht im 
direkten Gegensatz zum Ziel 
der Portfoliobereinigung/-ent-
wicklung (vgl. strategische Pla-
nung 2021-2024) und der Auf-
gabenteilung in besonders kos-
tenintensiven Bereichen (Art. 3 
Bst. h HFKG) 

+ 

Grundsätzlich kohärent mit Zie-
len HFKG; problematisch ist 
Verhältnis zu Art. 4 Abs. 2 Akkr. 
Verordnung, die darin impli-
zierte «Besitzstandwahrung» 
führt zu gewissen Diskrepanzen 
mit dem Ziel der Profilbildung 

0 

Klarer gesetzlicher Auftrag wird 
nur unzureichend wahrgenom-
men, Humanmedizin fehlt; Pro-
zess aber noch nicht abge-
schlossen 

| Quelle: Darstellung Interface.  
Legende: 5-stufige Skala (++; +; 0; -; --).  
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Dieses Kapitel befasst sich mit den 
Evaluationsgegenstand 4. Es erfasst 
und beurteilt erste durch die Koordi-
nationsleistungen erzeugte Wirkun-
gen auf den Hochschulraum 
Schweiz.  
  

6. Wirkungen der Koordinations-
leistungen gemäss HFKG 
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In diesem Kapitel stehen die Wirkungen im Zentrum, die von den Strukturen und Koordi-
nationsleistungen des HFKG ausgegangen sind. Die Wirkungen werden primär in Bezug 
auf die für diese Evaluation ausgewählten vier Ziele des HFKG dargestellt, namentlich (1) 
die Sicherstellung günstiger Rahmenbedingungen für eine Lehre und Forschung von ho-
her Qualität, (2) die Förderung der Profilbildung (inklusive Portfoliobereinigung und -
entwicklung), (3) die Förderung der Durchlässigkeit und Mobilität sowie (4) die Aufga-
benteilung in besonders kostenintensiven Bereichen (vgl. Art. 3 HFKG). Ebenso werden 
weitere Wirkungen beschrieben, die sich im Rahmen der Erhebungen ergeben haben und 
die über die vier Ziele hinausgehen.  

Die Wirkungen wurden qualitativ dargestellt. Als empirische Basis dienten folgende Er-
hebungen: 

– Es erfolgte erstens eine Analyse der Wirkungen der fünf ausgewählten Geschäfte (stra-
tegische Planung, Verordnung Koordination der Lehre, Sonderprogramm Humanme-
dizin, Merkmale der Hochschultypen und Aufgabenteilung in kostenintensiven Berei-
chen, vgl. Kapitel 5). Die 25 Interviewten wurden gebeten, eine Beurteilung der Wirk-
samkeit in Bezug auf die vier ausgewählten Ziele des HFKG vorzunehmen.34  

– Zweitens wurden drei Fokusgruppengespräche durchgeführt. An den Gesprächen nah-
men jeweils fünf bis sechs Personen aus allen Hochschultypen teil. In den Fokusgrup-
pen wurden die Wirkungen des HFKG auf die drei Bereiche Lehre, Forschung und 
strategische Planung unter Bezugnahme auf die vier ausgewählten Ziele des HFKG 
diskutiert.35  

Die Erhebungen haben gezeigt, dass sich in Bezug auf die vier oben aufgeführten Ziele 
des HFKG zwei Arten von Wirkungen unterscheiden lassen:  

1. Immaterielle Wirkungen sind Wirkungen, die sich aus dem System des HFKG als Gan-
zes ergeben: Sie resultieren aus der Interaktion der Vertreterinnen und Vertreter der 
Hochschulen, die innerhalb der Organe des HFKG aktiv sind. Sie äussern sich bei-
spielsweise in einem besseren gegenseitigen Verständnis der Interessen der einzelnen 
Akteure, im Aufbau von gegenseitigem Vertrauen oder in einer Verstetigung des for-
mellen wie informellen Austausches. 

2. Als materielle Wirkungen können hingegen jene Effekte bezeichnet werden, die un-
mittelbar aus beschlossenen Vorgaben, Instrumenten oder Koordinationsleistungen 
der Organe des HFKG in der untersuchten Zeitperiode resultieren.  

 
34  Im Anhang A 7 sind die in den Interviews festgehaltenen Wirkungen der untersuchten fünf Ge-

schäfte auf die vier Zieldimensionen tabellarisch dargestellt.  
35  Im Anhang A 8 sind die in den Fokusgruppen festgehaltenen Wirkungen dreier untersuchter Ge-

schäfte auf die vier Zieldimensionen tabellarisch dargestellt. 
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Das Kapitel ist gemäss dem geschilderten methodischen Vorgehen nach den Zielen des 
HFKG strukturiert. Innerhalb der Abschnitte wird zunächst eine allgemeine Beurteilung 
vorgenommen und anschliessend werden die ermittelten immateriellen und materiellen 
Wirkungen beschrieben.  

Im Hinblick auf die nachfolgenden Ergebnisse zu den Wirkungen ist auf die Grenzen der 
Erhebung hinzuweisen: Die Auswertung und Interviews fokussierten primär auf die oben 
aufgeführten Ziele und Inhalte. Es ist daher davon auszugehen, dass es aufgrund der hohen 
Zahl von beteiligten Institutionen und Akteuren im Schweizer Hochschulraum weitere 
materielle Wirkungen gibt, die von der Evaluation nicht erfasst werden konnten. Ferner 
ist es empirisch schwierig die tatsächlichen Wirkungen des HFKG von den Wirkungen zu 
unterscheiden, die ihre Ursache bereits vor dem Inkrafttreten des HFKG haben oder die 
durch andere Effekte ausserhalb des HFKG mitinduziert worden sind.  

6.1 Rahmenbedingungen für eine Lehre und Forschung von hoher Qualität  
Die Interviews und Fokusgruppen zeigen, dass das HFKG und die daraus hervorgegange-
nen Organe und Koordinationsleistungen die Rahmenbedingungen für eine Lehre und 
Forschung von hoher Qualität deutlich positiv beeinflusst haben. Von den in dieser Eva-
luation untersuchten vier Zielen sind die Wirkungen in Bezug auf die Rahmenbedingun-
gen für die Lehre am deutlichsten zu erkennen und zwar sowohl auf immaterieller als auch 
auf materieller Ebene.  

| Immaterielle Wirkungen 
Die Interviews und besonders deutlich die Ergebnisse der Fokusgruppen lassen stark po-
sitive immaterielle Wirkungen des HFKG auf die Rahmenbedingungen von Lehre und 
Forschung erkennen: 

– Gegenseitiges Verständnis über die Hochschultypen hinweg: Gemäss den Befragten 
ermöglicht es das Konstrukt swissuniversities den Hochschulen erstmals, sich über die 
Typengrenzen hinweg auf Augenhöhe regelmässig auszutauschen. Dieser Austausch 
und die Diskussionen in den Gremien des HFKG fördern laut Befragten das gegensei-
tige Verständnis und das Vertrauen unter den Exponenten der unterschiedlichen Hoch-
schultypen. Vorurteile und Berührungsängste konnten abgebaut werden. Kontroverse 
Themen wie beispielsweise die Verleihung des Doktorats konnten konstruktiv disku-
tiert werden. Das gewachsene Vertrauen zwischen den Hochschultypen führte weiter 
dazu, dass Hochschulen vermehrt über Typengrenzen hinweg miteinander kooperieren 
(z.B. im Rahmen von Joint Degrees). 

– Gemeinsame Vision und Position der Schweizer Hochschulen: Mit der Einführung des 
HFKG, seiner Strukturen und Instrumente sei es erstmals möglich, eine gemeinsame 
Vision für den gesamten Schweizer Hochschulraum zu entwickeln und diese gegen-
über der Politik und der Wirtschaft wirkungsvoll zu vertreten. Zwar wäre es gemäss 
unseren Erhebungen zu früh, von einer gemeinsamen Schwerpunktsetzung zu spre-
chen. Hingegen habe der Austausch die Kommunikationsfähigkeit der Schweizer 
Hochschulen gegenüber Politik und Wirtschaft klar erhöht. 

– Grössere Autonomie von Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen: Viele 
Befragte stellen seit der Einführung des HFKG eine Zunahme der Autonomie der 
Fachhochschulen und der pädagogischen Hochschulen fest. Der Einfluss des Bundes 
auf die Fachhochschulen sei mit der Einführung des HFKG merklich verringert wor-
den, weil beispielsweise die Einführung von neuen Studiengängen keiner Bewilligung 
des Bundes mehr bedürfen. In Bezug auf die pädagogischen Hochschulen stellen Be-
fragte fest, dass diese unabhängiger von ihren Trägerkantonen und der EDK geworden 
sind und eine Tertiärisierung und Akademisierung stattgefunden hat. Besonders von 
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Seiten der pädagogischen Hochschulen wird dieser Effekt unterstrichen, da sie in ei-
nem dreifachen Abhängigkeitsverhältnis zu den Kantonen stehen (die Kantone sind 
gleichzeitig Träger, Finanzierer und wichtigster Arbeitgeber für die Absolventinnen 
und Absolventen der pädagogischen Hochschulen). Von Seiten der befragten Hoch-
schulvertreterinnen und Hochschulvertreter wird die geschilderte Zunahme der Auto-
nomie positiv bewertet, während die befragten Vertreterinnen und Vertreter der Orga-
nisationen der Arbeitswelt und ein Teil der Kantone diese vergrösserte Autonomie der 
Fachhochschulen eher negativ bewerten.  

| Materielle Wirkungen 
Im Kontext der untersuchten Prozesse konnten wir folgende primär positive Wirkungen 
feststellen: 

– Verordnung Koordination Lehre vereinheitlicht Zulassungsbedingungen und fördert 
neue hochschultypenübergreifende Kooperationen: Von den untersuchten Koordina-
tionsleistungen wird der Verordnung Koordination Lehre die höchste Wirksamkeit zu-
geschrieben: Sie regle die Frage der Zulassung weit besser, als es vor dem Erlass der 
Verordnung der Fall gewesen sei: Die Präzisierung und Vereinheitlichung der Zulas-
sungsbestimmungen in einem Dokument trage klar zu einer Verbesserung der Rah-
menbedingungen für eine Lehre und Forschung von hoher Qualität bei. Insbesondere 
fördere Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung die hochschultypenübergreifende Koordi-
nation im Bereich der Doktorate. Dies führe nicht zuletzt zur Erschliessung neuer For-
schungsgebiete und der Ausweitung des Pools an Talenten. 

– Pflicht zur institutionellen Akkreditierung verbessert die Governance von Hochschu-
len: Die obligatorische institutionelle Akkreditierung hat laut Befragten dazu geführt, 
Führungsstrukturen wie Qualitätssicherungssysteme und strategische Instrumente von 
Hochschulen zu verbessern. Insbesondere bei den pädagogischen Hochschulen stellen 
einige Befragte einen deutlichen positiven Effekt der Akkreditierung auf die Qualität 
der Lehre und Forschung fest: So seien beispielsweise als direkte Folge der Akkredi-
tierungspflicht kantonale Hochschulgesetze überarbeitet oder pädagogische Hoch-
schulen aus der kantonalen Verwaltung ausgelagert worden (Professionalisierung und 
Tertiärisierung der PH). 

– Strategische Planung hilft den Hochschulen, Themen im Bereich Forschung und Lehre 
zu bündeln und sich politisch besser zu positionieren: Das Instrument der strategischen 
Planung hatte bisher zwar selten direkte Auswirkungen auf die strategischen Planun-
gen der Hochschulen. Meist werden nach Aussagen der Befragten die strategischen 
Papiere der Hochschulen und die darin enthaltenen Ziele zu Lehre und Forschung ohne 
direkten Bezug zur nationalen strategischen Planung formuliert. Eine Ausnahme bil-
den einzig die strategischen Planungen der pädagogischen Hochschulen.36 Dennoch 
ist die nationale strategische Planung insofern im Bereich Forschung und Lehre wirk-
sam, als dass sie hilft, Wichtiges (z.B. Digitalisierung) zu thematisieren und zu bün-
deln. So können die Hochschulen eine gemeinsame Vision für den Hochschulraum 
Schweiz vorweisen und sich vis-à-vis der Politik auf nationaler aber auch kantonaler 
Ebene sowie der Wirtschaft wirksam positionieren.  

 
36  Als einzige Kammer verfügt die Kammer der pädagogischen Hochschulen über eine eigene 

Kammerstrategie, die unter Bezugnahme auf die strategische Planung von swissuniversities ver-
fasst wird. Der Erarbeitungsprozess der Hochschulstrategien ist mit dem Strategieprozess auf 
der Ebene von swissuniversities zeitlich koordiniert. Bei der Erarbeitung der hochschuleigenen 
Strategien greifen die pädagogischen Hochschulen daher auf die strategischen Grundlagen auf 
Ebene swissuniversities zurück. Deshalb finden sich viele Elemente der strategischen Planung 
von swissuniversities in den strategischen Planungen der pädagogischen Hochschulen wieder.  
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– PgB geben Impulse für Kooperation: Die Befragten geben an, dass die PgB als Kata-
lysatoren wirkten für die Entstehung von Kooperationen. So gibt beispielsweise das 
Projekt «P-8 Stärkung von Digital Skills in der Lehre» wertvolle Impulse im Bereich 
der Digitalisierung an den Hochschulen. 

– Vereinfachung der Dissemination von Best Practices: Dass die drei Hochschultypen 
mit swissuniversities nun eine gemeinsame Austauschplattform haben, hat sich gemäss 
einigen Befragten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie als ausserordentlich 
nützlich erwiesen: Dank der etablierten Plattform swissuniversities konnten die Hoch-
schulen ihre Erfahrungen und Best Practices im Zusammenhang mit der Corona-Pan-
demie zeitnah austauschen und gemeinsame Lösungen entwickeln. Diese Wirkung war 
logischerweise nicht planbar, aber sie ist klar auf die Strukturen des HFKG zurückzu-
führen. 

– Finanzierungsmechanismen erhöhen finanzielle Stabilität und Planbarkeit: Die neu 
eingeführten Finanzierungsmechanismen erhöhen die finanzielle Stabilität und Plan-
barkeit des Systems als solches und beeinflussen die Rahmenbedingungen somit posi-
tiv. 

Fazit: Stellen das HFKG und die daraus hervorgegangenen die Koordinationsleistungen 
die Rahmenbedingungen für eine Forschung und Lehre von hoher Qualität sicher? 
Aus Sicht der Evaluation kann diese Frage durchaus mit Ja beantwortet werden. Das 
HFKG hat in vielerlei Hinsicht sogar klar zu einer Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für eine Forschung und Lehre von hoher Qualität beigetragen. Für dieses positive Urteil 
sind insbesondere die immateriellen Wirkungen – Vertrauensbildung und Visionsentwick-
lung – verantwortlich. Sie zeigen anschaulich, dass mit den Strukturen des HFKG ein be-
deutender Mehrwert für die Schweizer Hochschullandschaft geschaffen werden konnte. 
Materiell hat insbesondere die Verordnung Koordination Lehre positive Wirkungen ent-
faltet.  

6.2 Förderung der Profilbildung sowie Portfoliobereinigung und -entwicklung 
Verglichen mit den anderen vier überprüften Zielen konnte das Ziel der Profilbildung so-
wie der Portfoliobereinigung und -entwicklung gemäss den Befragten nur zu einem klei-
nen Teil oder gar nicht erreicht werden. Drei Aspekte werden dafür verantwortlich ge-
macht. Erstens behandelt das HFKG gemäss den Interviewten die Definition der Typen 
von Hochschulen nicht konsistent: Spricht das Gesetz in Artikel 2 Absatz 2 HFKG von 
zwei Hochschultypen (universitäre Hochschulen und Fachhochschulen/pädagogische 
Hochschulen), ist bei der Diskussion um die Profilbildung jedoch immer von drei Typen 
(universitäre Hochschulen, Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen) die Rede. 
Zweitens betonen insbesondere Vertreterinnen und Vertreter von Hochschulen die grossen 
Unterschiede innerhalb der gleichen Hochschultypen, die eine kategorische Unterschei-
dung erschweren. So seien beispielsweise pädagogische Hochschulen im einen Kanton 
Teil der Universität, in einem anderen Kanton den Fachhochschulen angegliedert und in 
einem dritten Kanton eigenständige Institutionen. Drittens wird wenigstens von einem 
Teil der Befragten das Ziel an sich in Frage gestellt: Die Profilbildung und die Portfo-
liobereinigung und -entwicklung sei letztendlich auch ein Ergebnis des Wettbewerbs zwi-
schen den Hochschulen. Werde der Wettbewerb namentlich in der Forschung als wichtige 
Rahmenbedingung vorausgesetzt, sei es in der Konsequenz nicht sinnvoll, top-down be-
stimmte Profile bestimmen zu wollen. In dem Sinne wird die Nichterreichung des Ziels 
auch nicht als gravierend bewertet.  

Den generellen Befund können wir in folgenden Punkten ergänzen.  
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| Immaterielle Wirkungen 
– Vergrösserte Autonomie führt zur Erweiterung der Portfolios von Fachhochschulen: 

Laut einigen Befragten machten die Fachhochschulen von ihrer seit Einführung des 
HFKG erhöhten Autonomie Gebrauch (siehe Abschnitt 6.1) und schufen neue Studi-
engänge. Dies läuft der Portfoliobereinigung im Prinzip entgegen und trägt nicht zur 
Zielerreichung bei.  

| Materielle Wirkungen 
– Strategische Planung trägt nicht direkt zur Profilbildung und Portfoliobereinigung/-

entwicklung bei: Gemäss den Fokusgruppenteilnehmenden hatte die strategische Pla-
nung – die auch ein entsprechendes Unterkapitel zur Profilbildung und Portfolioberei-
nigung/-entwicklung enthält – keine Wirkung an den Hochschulen. Die einzige Wir-
kung der strategischen Planung in Bezug auf die Profilbildung sei darin zu sehen, dass 
sie den öffentlichen Narrativ um die Profile verstärkt habe und den Hochschulen helfe, 
sich vis-à-vis der Politik in dieser Frage zu positionieren.  

– Verordnung Koordination Lehre führt nur teilweise zu klarerer Abgrenzung zwischen 
Hochschultypen: Gemäss Befragten konnten die Profile der unterschiedlichen Hoch-
schulen mithilfe der Verordnung Koordination Lehre in Bezug auf das Doktorat zwar 
bereinigt werden. Die Profile der Hochschulen wurden dadurch aber nicht verändert. 
Die in der Verordnung enthaltene abschliessende Liste von Titeln, die die einzelnen 
Hochschultypen vergeben dürfen, habe sich ebenfalls nicht als geeignetes Mittel er-
wiesen, um die Profilbildung voranzutreiben. Vielmehr würde auf andere Titel ausge-
wichen (z.B. BA of law anstatt BLaw) und nicht auf die Schaffung von neuen Studi-
engängen verzichtet.  

– Akkreditierungsvoraussetzungen wirken sich nur geringfügig auf die Profilbildung 
aus: Einige wenige Befragte sehen in der Anforderung an Hochschulen, sich entweder 
als universitäre Hochschule oder als Fachhochschule akkreditieren zu lassen, ein wirk-
sames Mittel zur Profilbildung für künftige Hochschulen. Es gibt zudem auch Stim-
men, die einen gegenteiligen Effekt zu erkennen glauben mit Hinweis auf die FernUni 
Schweiz, die ihr Profil habe «verwässern müssen», um die Akkreditierungsvorausset-
zungen zu erfüllen.   

– Sonderprogramm Humanmedizin führt zur Erweiterung gewisser Hochschulportfo-
lios: Laut Interviewaussagen führte das Sonderprogramm Humanmedizin dazu, dass 
gewisse Universitäten ihr Portfolio zu Gunsten eines Humanmedizinstudiengangs er-
weiterten. Einige Befragte sehen darin eine unerwünschte Verwässerung der Hoch-
schulportfolios. Andere fassen diese Veränderung als begrüssenswerte Portfolioent-
wicklung auf, die den Wettbewerb unter den Hochschulen anregt. Auf jeden Fall führte 
das Sonderprogramm nicht zu einer Schärfung der Profile. 

– Grundbeiträge setzen Anreize für Erweiterung der Portfolios: Dadurch, dass die 
Grundbeiträge anhand der erwarteten Studierendenzahlen bestimmt werden, setzten 
sie den Hochschulen gewisse Anreize, um ihre Portfolios auszudehnen, um möglichst 
viele Studierende anzuwerben. 

Fazit: Fördern das HFKG und die daraus hervorgegangenen Koordinationsleistungen die 
Profilbildung sowie die Portfoliobereinigung und -entwicklung an den Hochschulen? 
Aus Sicht der Evaluation ist diese Frage mehrheitlich mit Nein zu beantworten. Das Sys-
tem setzt sowohl positive (Akkreditierung, Verordnung Koordination Lehre) als auch ne-
gative Anreize (Sonderprogramm Humanmedizin, Grundbeiträge) für die Profilbildung 
respektive Portfoliobereinigung und -entwicklung. Im Endeffekt sind die positiven wie 
die negativen Effekte eher klein und halten sich etwa die Waage.  
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6.3 Förderung der Durchlässigkeit und Mobilität zwischen den Hochschulen  
Die Auswirkungen des HFKG auf die Durchlässigkeit und Mobilität zwischen den Hoch-
schulen wird unterschiedlich beurteilt: Einige Befragte beobachten eine positive Wirkung 
auf den Tertiär-A-Bereich auf nationaler Ebene und sehen darin einen klaren Gewinn für 
die Studierenden. Andere Befragte sehen wenig bis gar keinen Einfluss des HFKG auf die 
Durchlässigkeit und Mobilität. In diesem Zusammenhang erwähnen die Befragten mitun-
ter die Bologna-Reform, die tiefgreifendere Wirkungen in diesem Bereich entfaltet habe, 
als das HFKG und seine Regelwerke. Die Durchlässigkeit zu Tertiär-B wurde in den Ge-
sprächen wenig erwähnt.  

Auf folgende immaterielle und materielle Wirkungen soll im Einzelnen hingewiesen wer-
den, um den obigen Befund zu verdeutlichen.   

| Immaterielle Wirkungen 
– Gegenseitiges Kennenlernen fördert Diskurs und Kooperationen: Gemäss einigen Be-

fragten hat das gegenseitige Kennenlernen der Hochschultypen im Rahmen der Struk-
turen von swissuniversities und das dadurch gesteigerte Vertrauen zwischen den Hoch-
schulen einen positiven Effekt auf die Durchlässigkeit und Mobilität entfaltet. Insbe-
sondere die Diskussion um Passerellen habe an Präzision und Selbstverständlichkeit 
gewonnen. Die Passerelle sei dadurch heute bei den Entscheidungsträgern/-innen bes-
ser bekannt und besser akzeptiert. Auch wird davon berichtet, dass mehr Studiengänge 
für Studierende anderer Hochschultypen geöffnet wurden: So sei beispielsweise der 
Austausch von universitären Hochschulen und pädagogischen Hochschulen in einigen 
Fachbereichen (z.B. Geschichte) infolge der gegenseitigen Kontakte und des aufge-
bauten Vertrauens deutlich erhöht worden.  

| Materielle Wirkungen 
– Verordnung Koordination Lehre fördert Durchlässigkeit und Mobilität: Die Verord-

nung Koordination Lehre hat gemäss einem Befragten Transparenz und Klarheit in 
Bezug auf die Durchlässigkeit geschaffen. Das Gebot, dass universitäre Hochschulen 
mit Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen im Bereich des Doktorats zu-
sammenarbeiten müssen, hat gemäss einigen Befragten die Durchlässigkeit und Mo-
bilität des Systems verbessert.  

– PgB unterstützen Zusammenarbeit: Während die PgB sicherlich nicht der einzige 
Grund für die verbesserte Durchlässigkeit und Mobilität gewesen sind, haben sie ge-
mäss verschiedenen Befragten doch einen unterstützenden Effekt in diesem Bereich 
entfaltet.  

Fazit: Fördern das HFKG und die daraus hervorgegangenen Koordinationsleistungen die 
Durchlässigkeit und Mobilität zwischen den Hochschulen? 
Die Frage kann mit Ja beantwortet werden. Allerdings sind die Wirkungen klein, insbe-
sondere im Vergleich mit den Effekten der Bologna-Reform. Am stärksten dürften noch 
die oben geschilderten immateriellen Wirkungen ausgefallen sein.  

6.4 Aufgabenteilung in besonders kostenintensiven Bereichen  
Zusammen mit dem Ziel der Profilbildung und Portfoliobereinigung/-entwicklung dürfte 
die Zielsetzung der Aufgabenteilung in besonders kostenintensiven Bereichen bisher am 
wenigsten erreicht worden sein. Die meisten Befragten äusserten sich in diesem Sinne. 
Als Gründe werden verschiedene Faktoren genannt. Erstens hätten das unklare Mandat 
und die ungeklärte Finanzierungsfrage (vgl. Abschnitt 5.5.2) Fortschritte in diesem Be-
reich von vorneherein erschwert. Zweitens sei eine Schwerpunktsetzung innerhalb von 
swissuniversities strukturell schwierig, da die Hochschulen gerade in den kostenintensi-
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ven Bereichen miteinander in Konkurrenz stünden und sich dieser Umstand bei der Bear-
beitung des Dossiers stark bemerkbar mache. Drittens enthalte die Liste der kosteninten-
siven Bereiche primär solche, die bereits weitgehend koordiniert seien (z.B. im veterinär-
medizinischen Bereich mit vetsuisse). Und viertens sei in gewissen Bereichen die Kon-
kurrenz zwischen den Hochschulen zu hoch und der finanzielle Druck zu gering, um eine 
Koordination erreichen zu können.  

Speziell wiesen die Befragten auf folgende Wirkungen hin: 

| Immaterielle Wirkungen 
– Stärkung der Plattformlogik: Die Diskussion über die kostenintensiven Bereiche an 

sich hat laut einigen Befragten zumindest den Weg für eine künftige Koordination in 
diesen Bereichen geebnet. Insbesondere die Plattformlogik – dass nicht jede Hoch-
schule eine eigene teure Forschungsanlage braucht – sei durch das HFKG gestärkt 
worden.  

| Materielle Wirkungen 
– Aufgabenteilung im Bereich Open Science: Im Bereich Open Science – freier Zugang 

zu wissenschaftlichen Publikationen (Open Access) und gemeinsame Nutzung von 
Forschungsdaten (Open Research Data) – lassen sich laut einigen Befragten positive 
Entwicklungen beobachten. In diesem Bereich habe eine Koordination stattgefunden, 
die für die Hochschulen vorteilhaft sei. 

– Sonderprogramm Humanmedizin erschwert künftige Aufgabenteilung im Humanme-
dizin-Bereich: Einige Befragte kritisierten, dass das Sonderprogramm Humanmedizin 
und der damit verbundene Aufbau neuer Standorte, den humanmedizinischen Bereich 
noch komplexer und disperser gemacht habe, was der Zielsetzung der Aufgabenteilung 
in den kostenintensiven Bereichen entgegenlaufe. Sie befürchten darüber hinaus, dass 
eine künftige Aufgabenteilung im humanmedizinischen Bereich dadurch massgeblich 
erschwert wurde – sollte dieser Bereich einmal auf die Liste der kostenintensiven Be-
reiche aufgenommen werden.  

Fazit: Führen das HFKG und die daraus hervorgegangenen Koordinationsleistungen zu 
einer Aufgabenteilung in besonders kostenintensiven Bereichen? 
Die Frage muss insgesamt mit Nein beantwortet werden, wenn es auch Ausnahmen gibt. 
Das HFKG scheint bisher wenig zu einer weiteren Aufgabenteilung in besonderes kosten-
intensiven Bereichen beigetragen zu haben. Dies scheint eine direkte Folge der Struktur 
von swissuniversities (und der SHK) zu sein: Schwerpunkte sind dann schwierig festzu-
legen, wenn sich daraus «Gewinner» und «Verlierer» ergeben.  

Die Aktivitäten in Bezug auf die Aufgabenteilung sind allerdings noch nicht abgeschlos-
sen. Wie weit die Arbeiten an der «Roadmap für Forschungsinfrastrukturen» in Zukunft 
zur Zielerreichung beitragen, lässt sich aufgrund der Ergebnisse der Evaluation nicht be-
urteilen.  

6.5 Weitere Wirkungen 
Im Verlaufe der Interviews und der Fokusgruppengespräche wurden weitere Wirkungen 
im Zusammenhang mit dem HFKG und seinen Koordinationsleistungen genannt, die 
nachfolgend zusammenfassend aufgeführt sind.  

– Verordnung Koordination Lehre hat Hochschulautonomie zu Gunsten von einheitli-
chen Bezeichnungen eingeschränkt: Die Verordnung Koordination Lehre habe mit der 
Liste von Titeln, die Hochschulen vergeben dürfen, die Autonomie der Hochschulen 
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etwas beschnitten. Konkret seien Hochschulen nicht mehr vollständig frei bei der Be-
zeichnung von Studiengangtiteln. Diese Art der Einschränkung der Autonomie im 
weitesten Sinne wird von den Befragten jedoch mehrheitlich begrüsst.  

– Sonderprogramm Humanmedizin zeigt Wirkung: Aus den Interviews geht klar hervor, 
dass mit dem Sonderprogramm Humanmedizin die Anzahl Studienplätze effektiv er-
höht werden und die Ziele des Programms somit erreicht werden konnten. Insofern 
wurde eine positive materielle Wirkung erreicht, auch wenn diese auf Kosten der Port-
foliobereinigung sowie der Aufgabenteilung in den kostenintensiven Bereichen erzielt 
worden ist.  

– Finanzierungsregeln steigern Transparenz: Einige Befragte sehen im Zusammenhang 
mit den vom HFKG neu eingeführten Finanzierungsregeln eine deutliche Transparenz-
steigerung bei den Kosten.  
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Anhang 
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A 1 Liste der interviewten Personen  
 

• DA 1: Liste der Interviewpartner/-innen 

Institutioneller Hintergrund  Interviewpartner/-innen  

SHK Präsidium/  
Geschäftsführung 

1. Martina Hirayama (Staatssekretärin SBFI) 
2. Silvia Studinger (Abteilungsleiterin Hochschulen, Vizedirektorin SBFI) 

 Plenarversammlung/ 
Hochschulrat 

3. Monica Gschwind und Jacqueline Weber (Kanton Basel-Landschaft) 
4. Dorothea Christ (für Silvia Steiner, Kanton Zürich) 
5. Stefan Kölliker (Kanton St. Gallen)* 

 (Erweiterte) Fach-
konferenz 

6. Daniel Schönmann (Kanton Bern) 
7. Ivana Vrbica (Kanton Genf)  
8. Rolf Bereuter (Kanton St. Gallen) 
9. Roger Swifcz (Kanton Solothurn) 
10. Christof Widmer (Kanton Thurgau) 
11. Yves Rey (Kanton Wallis) 
12. Chantal Ostorero und Ariane Baechler (Kanton Waadt) 
13. Christoph Freihofer (Kanton Zug) 

 Teilnehmende mit  
beratender Stimme  

14. Susanne Hardmeier und Andrea Kronenberg (Generalsekretariat EDK) 
15. Martina von Arx und Elisha Link (actionuni, VSS) 
16. Michael O. Hengartner (ETH-Ratspräsident)  
17. Christine Davatz-Höchner (ständiger Ausschuss der Arbeitswelt) 
18. Bruno Weber-Gobet (ständiger Ausschuss der Arbeitswelt)* 

swissuniversities 19. Yves Flückiger (Präsident swissuniversities) 
20. Astrid Epiney und Joël Mesot (Präsidium Kammer universitäre Hochschulen) 
21. Luciana Vaccaro (Präsidentin Kammer Fachhochschulen)* 
22. Heinz Rhyn (Präsident Kammer Pädagogische Hochschulen)* 
23. Martina Weiss und Sabine Felder (Generalsekretariat swissuniversities) 

SAR/AAQ 24. Jean-Marc Rapp (Präsident SAR) 
25. Christoph Grolimund und Katrin Meyer (Direktion AAQ) 

| Quelle: Darstellung Interface.  
Legende: * Interviews wurden von BSS durchgeführt. 

 

 



 

70 Bericht Evaluation HFKG – Los A  

A 2  Teilnehmende an den Fokusgruppengesprächen 
 

• DA 2: Liste der Fokusgruppenteilnehmenden (Analyseschritt 3) 

Fokusgruppe Teilnehmende  

Fokusgruppe Delegation Lehre – Jean-Marc Piveteau 
– Christoph Niedermann (Vertretung von Sarah Springman) 
– Gian-Paolo Curcio 
– Regula Altmann-Jöhl  
– Nouria Hernandez 

Fokusgruppe Delegation For-
schung 

– Miroslav Novak (Vertretung von Christian Leumann) 
– Bertrand Forclaz  
– Luciana Vaccaro 
– Thomas D. Meier 
– Bruno Staffelbach 

Fokusgruppe Delegation hoch-
schulpolitische Koordination 
und Strategie 

– Boas Erez 
– Jean-Marc Triscone 
– Felix Mäder (Vertretung von Sebastian Wörwag) 
– Markus Hodel 
– Kilian Stoffel 
– Maxime Zuber 

| Quelle: Darstellung Interface. 
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nen/JB_SHK_2017_de.pdf, Zugriff am 11.01.2022. 

Schweizerische Hochschulkonferenz SHK (2019): Jahresbericht 2018 der Schweizeri-
schen Hochschulkonferenz. https://shk.ch/images/dokumentation/publikatio-
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Schweizerische Hochschulkonferenz SHK (2021): Jahresbericht 2020 der Schweizeri-
schen Hochschulkonferenz. https://shk.ch/images/dokumentation/publikatio-
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https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2016/11/v-hfkg-erlaeterung.pdf.download.pdf/Erlaeuterungen_d.pdf
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sities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/190207_Organi-
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https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Organisation/Organigramm_GS_swissuniversities.pdf
https://www.swissuniversities.ch/
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/190207_Organigramm_Kammer_PH_d.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/190207_Organigramm_Kammer_PH_d.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/190207_Organigramm_Kammer_PH_d.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Organisation/2019-d_Statuten_des_Vereins_swissuniversities.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Organisation/2019-d_Statuten_des_Vereins_swissuniversities.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Organisation/2019-d_Statuten_des_Vereins_swissuniversities.pdf
https://www.swissuniversities.ch/organisation/dokumentation/jahresbericht-2020
https://www.swissuniversities.ch/organisation/dokumentation/jahresbericht-2020
https://aaq.ch/
https://akkreditierungsrat.ch/
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11.01.2022.  
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https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Strategische_Planung/Strategische_Planung_2021-2024_swu-D.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Strategische_Planung/Strategische_Planung_2021-2024_swu-D.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Strategische_Planung/Strategische_Planung_2021-2024_swu-D.pdf
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Lehre an den universitären Hochschulen der Schweiz im Rahmen des Bologna-Prozesses 
(Bologna-Richtlinien UH), SR 414.205.1. 
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https://shk.ch/images/dokumentation/rechtliche_grundlagen/20191202_Kommentar_Verordnung_Koordination_Lehre_de.pdf
https://shk.ch/images/dokumentation/rechtliche_grundlagen/20191202_Kommentar_Verordnung_Koordination_Lehre_de.pdf
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min/swissuniversities/Dokumente/Lehre/Merkblatt_PgB_Programme_2017-20_d_Ver-
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swissuniversities (2019): Mandat supplémentaire relatif à la planification stratégique 
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A 4 Beschreibung der Organe der SHK37 
| Präsidium 
Präsidiert wird die SHK von dem/der Vorsteher/-in des Eidgenössischen Departements 
für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), die/der als Vertretung des Bundes in der 
SHK fungiert. Ergänzt wird das Präsidium der SHK durch zwei Vizepräsidenten/-innen, 
die Mitglieder der Regierungen der Trägerkantone sind. Zu den Aufgaben des/der Präsi-
denten/-in gehören: 

– Leitung der Sitzungen der SHK 
– Verantwortung für rechtzeitige, zweckmässige und koordinierte Eröffnung und Erle-

digung der Aufgaben der SHK  
– Verantwortung für die Einhaltung der Beschlüsse der SHK  
– Verantwortung für eine zweckmässig organisierte und ausgeübte Aufsicht des HSR 

über die gemeinsamen Organe 
– Vertretung der SHK gegen aussen (inkl. Zeichnungsrecht) 
– Information der Öffentlichkeit über die Geschäfte und Beschlüsse der SHK bei Bedarf. 

Das Präsidium als Ganzes ist verantwortlich für: 

– Vorbereitung der Sitzungen der SHK 
– Entscheidung über Zirkularbeschlüsse 
– Pflege der Beziehungen zu den ständigen Ausschüssen und periodische Zusammen-

künfte mit diesen 
– Pflege der Beziehungen zu gesamtschweizerischen Bildungs- und Forschungsinstitu-

tionen sowie den gesamtschweizerischen Vertretungen der Hochschulangehörigen 
– Einladung zu Stellungnahmen interessierter Kreise bei der Vorbereitung wichtiger Be-

schlüsse. 

| Geschäftsführung 
Die Geschäfte der SHK werden von deren Geschäftsstelle in enger Zusammenarbeit mit 
der EDK vorbereitet. Die Geschäftsführungsstelle ist beim Bund, bei der Abteilung Hoch-
schulen des SBFI angesiedelt und leistet Arbeit im Umfang von 4,5 Vollzeitäquivalenten. 
Die Geschäftsstelle spielt bei der Umsetzung des HFKG eine grosse Rolle. Ihre Aufgaben 
umfassen:  

 
37  Als Quelle der Ausführungen in diesem Kapitel dienten die Dokumente in den Anhängen A 3.1, 

A 3.2 und A 3.3. 
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– Unterstützung des/der Präsidenten/-in und des Präsidiums bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben 

– Führung des Beschlussprotokolls bei Sitzungen der SHK 
– Administrative Unterstützung der Ausschüsse, Arbeitsgruppen und Kommissionen 
– Vorbereitung und Leitung der Fachkonferenz 

| Plenarversammlung 
Die SHK tagt in zwei Versammlungsformen, der Plenarversammlung (PLV) und dem 
Hochschulrat (HSR). Mitglieder der PLV sind das zuständige Bundesratsmitglied sowie 
die Erziehungsdirektoren/-innen aller Vereinbarungskantone des Hochschulkonkordats 
(Art. 11 Abs. 1 HFKG, Art. 5 OReg-SHK). Die PLV behandelt Geschäfte, die die Rechte 
und Pflichten aller Kantone in unmittelbarer und gleicher Weise betreffen und bei denen 
sich daher aus staatspolitischer Sicht eine Gleichbehandlung der Kantone aufdrängt (Art. 
11 Abs. 2 HFKG). Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die PLV Arbeitsgruppen oder Kom-
missionen einsetzen (Art. 7 Abs. 3 OReg-SHK). Die PLV tagt in der Regel ein- bis zwei-
mal pro Jahr. Ihre Aufgaben umfassen insbesondere:  

– Festlegen von finanziellen Rahmenbedingungen  
– Festlegung Referenzkosten und Beitragskategorien 
– Festlegung Disziplinen- und Fachbereichsgruppen 
– Empfehlungen für Stipendien und Darlehen 
– Stellungnahmen zu gewissen Themen. 

| Hochschulrat 
Die zweite Versammlungsform der SHK ist der Hochschulrat (HSR). Mitglieder des HSR 
sind der zuständige Bundesrat sowie die vom Hochschulkonkordat bestimmten 14 Regie-
rungsmitglieder von Hochschulträgerkantonen (Art. 12 Abs. 1 HFKG). Jedem Kanton 
steht höchstens ein Sitz im HSR zu (Art. 12 Abs. 2 HFKG). Das Hochschulkonkordat legt 
fest, dass die folgenden Universitätskantone permanent dem HSR angehören sollen: Bern, 
Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Luzern, Neuenburg, St. Gallen, Tessin, Waadt und Zürich. 
Die weiteren vier Mitglieder des HSR werden jeweils auf vier Jahre von der Konferenz 
der Vereinbarungskantone des Hochschulkonkordats gewählt. Potenzielle nicht-ständige 
Mitglieder sind die Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Solothurn, Graubünden, Jura, 
Schaffhausen, Schwyz, Thurgau, Wallis und Zug. Im Moment sind die Kantone Aargau, 
Graubünden, Schwyz und Wallis im HSR vertreten. Der Kanton Basel-Landschaft nimmt 
als Gast ohne Stimmrecht an den Sitzungen des HSR teil. Das Hochschulkonkordat legt 
fest, dass bei Beschlüssen gemäss Artikel 17 HFKG die Stimmen der kantonalen Vertre-
tungen nach Punkten gewichtet werden. Für die Periode 2021/22 werden insgesamt 207 
Punkte vergeben, 192 entfallen auf die ständigen Mitglieder des HSR, die restlichen 15 
Punkte werden auf die vier nicht-ständigen Mitglieder verteilt. Die Anzahl Punkte pro 
kantonaler Vertretung wird alle zwei Jahre festgelegt, «proportional zur Anzahl immatri-
kulierter Studierender, die auf dem Gebiet des Kantons an den kantonalen Hochschulen 
und an interkantonalen Hochschulen oder deren Teilschulen studieren» (Art. 7 Hochschul-
konkordat). 

Der HSR tagt drei- bis viermal im Jahr und ist zuständig für Geschäfte, die die Hochschul-
träger betreffen (Art. 12 Abs. 3 HFKG). Der HSR kann – analog zur PLV – zur Erfüllung 
seiner Aufgaben Arbeitsgruppen oder Kommissionen einsetzen (Art. 13 Abs. 2 OReg-
SHK), wie beispielsweise die «Fachstelle für Hochschulbauten», die der HSR zur Vorbe-
reitung der Geschäfte der Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge geschaffen hat. Zu 
den Aufgaben des HSR gehören insbesondere: 
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– Erlass von Vorschriften über Studienstufen und Übergänge, Durchlässigkeit und Mo-
bilität, einheitliche Benennung der Titel, Weiterbildung und die Anerkennung von Ab-
schlüssen 

– Erlass von Richtlinien über die Zulassung an UH und PH und über die Akkreditierung  
– Festlegung der Merkmale der Hochschultypen 
– Festlegung der gesamtschweizerischen hochschulpolitischen Koordination und Auf-

gabenteilung in besonders kostenintensiven Bereichen 
– Formulierung von Empfehlungen für die Mitwirkungsrechte der Hochschulangehöri-

gen 
– Konkretisierungen der Zulassungsvoraussetzungen für Fachhochschulen 
– Stellungnahmen zu diversen Inhalten 
– Entscheid über die Gewährung der projektgebundenen Bundesbeiträge (PgB) 

Daneben nimmt der HSR auch personalrechtliche Aufgaben und Budgetkompetenzen 
wahr. Zudem hat er die Oberaufsicht über die von ihm gewählten Organe.  

| (Erweiterte) Fachkonferenz 
Die Zweiteilung der Tagungsformen resultiert auch in einer Zweiteilung der vorbereiten-
den Gremien. Auf der einen Seite gibt es die Fachkonferenz. Diese setzt sich aus den 
Amtschefs/-innen der 14 im HSR einsitzenden Kantone, einer Vertretung des Generalsek-
retariats der EDK sowie zwei Vertretern/-innen des SBFI als Geschäftsführung zusam-
men. Die Generalsekretärin von swissuniversities, der Direktor der AAQ, ein/-e Vertre-
ter/-in des Generalsekretariats des WBF sowie der Stabschef des ETH-Rates nehmen als 
Gäste teil. Geleitet wird die Fachkonferenz von der Geschäftsführung der SHK. Die Fach-
konferenz tagt zwischen zwei- bis viermal jährlich im Vorfeld der HSR-Sitzungen. Auf-
gabe der Fachkonferenz ist es, die Geschäfte des HSR für das SHK-Präsidium vorzube-
reiten (Art. 26 Abs. 2 OReg-SHK). 

Auf der anderen Seite gibt es die erweiterte Fachkonferenz. In dieser sind die Amtsvor-
stehenden aller Kantone vertreten. Die erweiterte Fachkonferenz bereitet ein- bis zweimal 
jährlich die Geschäfte der PLV zu Händen des SHK-Präsidiums vor. An den Sitzungen 
der erweiterten Fachkonferenz werden zuerst die Traktanden der Plenarversammlung vor-
bereitet. Anschliessend besprechen die Mitglieder der Fachkonferenz die Traktanden des 
HSR. Die Mitglieder der erweiterten Fachkonferenz, deren Kantone nicht Mitglieder des 
HSR sind, dürfen in diesem zweiten Teil der Sitzung anwesend sein, haben aber kein 
Stimmrecht.  

| Ständige und nicht-ständige Ausschüsse 
Zur Vorbereitung von Entscheiden hat der HSR ständige und nicht-ständige Ausschüsse 
(Art. 27 bis 29 OReg). Als ständige Gremien können der Ausschuss für Fragen der Hoch-
schulmedizin und der Ausschuss aus Vertreterinnen und Vertretern der Organisationen 
der Arbeitswelt (fortan: ständiger Ausschuss der Arbeitswelt) zu einzelnen Geschäften 
Stellung nehmen oder Anträge stellen.  

Der ständige Ausschuss der Arbeitswelt verfügt über ein eigenes Organisationsreglement 
und setzt sich aus vier vom HSR gewählten Vertretern/-innen der Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeberorganisationen zusammen. Er vertritt die Interessen der Arbeitswelt. Der stän-
dige Ausschuss der Arbeitswelt muss zudem bei Geschäften der PLV und des HSR nach 
Artikel 11 Absatz 2 respektive Artikel 12 Absatz 3 HFKG konsultiert werden und kann 
Stellung dazu nehmen. Er hat die Möglichkeit, aus eigener Initiative oder im Auftrag der 
SHK zu einzelnen gesamtschweizerischen hochschulpolitischen Entwicklungen Stellung 
zu nehmen und Anträge zu stellen.   
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Der ständige Ausschuss für Fragen der Hochschulmedizin besteht aus drei Vertretern/-in-
nen der Mitgliederkantone des HSR mit einer medizinischen Fakultät (oder einem medi-
zinischen Ausbildungsangebot) und zwei Vertretern/-innen der Mitgliederkantone ohne 
medizinisches Ausbildungsangebot, aus drei Vertretern/-innen von swissuniversities, je 
einer Vertretung der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren 
(GDK) und des BAG sowie dem Präsidenten der Schweizerischen Akademie der Medizi-
nischen Wissenschaften (SAMW). Wie der ständige Ausschuss der Arbeitswelt hat auch 
der ständige Ausschuss für Fragen der Hochschulmedizin die Möglichkeit, aus eigener 
Initiative oder im Auftrag der SHK zu einzelnen gesamtschweizerischen hochschulpoliti-
schen Entwicklungen Stellung zu nehmen und Anträge zu stellen. 

| Teilnehmende mit beratender Stimme 
Eine Reihe von Akteuren mit beratender Stimme nehmen jeweils an den Sitzungen von 
Plenarversammlung und Hochschulrat teil (vgl. D 4.1). Es sind dies: der/die Staatssekre-
tär/-in des SBFI, der/die Generalsekretär/-in der EDK, der/die Präsident/-in und der/die 
Vizepräsident/-in von swissuniversities, der/die Präsident/-in des ETH-Rates, der/die Prä-
sident/-in des Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds, sowie der/die Präsi-
dent/-in des Schweizerischen Wissenschaftsrats. Des Weiteren sind Innosuisse, die Stu-
dierendenschaft (VSS – Verband der Schweizer Studierendenschaften), der Mittelbau (ac-
tionuni) sowie der Lehrkörper (swissfaculty) mit je einer Vertretung an den Sitzungen der 
SHK dabei. Zudem sind die Präsidenten/-innen der ständigen Ausschüsse mit dabei – so-
fern sie nicht Mitglieder der Hochschulkonferenz sind. Zusätzlich können weitere Orga-
nisationen und Personen eingeladen werden, sofern dies die Traktanden erfordern. Die 
Teilnehmenden mit beratender Stimme können Stellung zu den Traktanden beziehen und 
Anträge stellen, haben aber kein Stimmrecht. 
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A 5 Beschreibung der Organe von swissuniversities38 
 

| Plenarversammlung 
Die Plenarversammlung besteht aus den Rektoren/-innen beziehungsweise den Präsiden-
ten/-innen der Mitgliedhochschulen. Der/die Präsident/-in leitet die in der Regel dreimal 
jährlich stattfindenden Sitzungen der Plenarversammlung. Die Plenarversammlung ent-
scheidet über statutarische Geschäfte (Wahlen, Budget, Rechnung usw.) und verabschie-
det oder bestätigt Anträge und Stellungnahmen zuhanden der SHK, des Bundes oder Drit-
ter. 

| Präsidium und Vorstand 
Der siebenköpfige Vorstand besteht aus dem/der Präsidenten/-in, der/die den Vorstand 
leitet, sowie den Präsidien der drei Kammern, die ex officio als Vizepräsident/-innen fun-
gieren, und je einem weiteren Mitglied pro Kammer. Der/die Generalsekretär/-in nimmt 
mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. Entscheide im Vorstand bedürfen einer ein-
fachen Mehrheit, wobei die Zustimmung mindestens eines Mitglieds jeder Kammer erfor-
derlich ist. Dem Vorstand kommen unter anderem folgende Aufgaben zu: 

– Koordination von Abläufen, Entscheidungsvorbereitungen und -umsetzungen 
– Vorbereitung der Plenarversammlung (Traktanden, Wahlanträge) 
– Zuweisung von bestimmten Aufgabenbereichen an Kammern (befristet oder unbefris-

tet) 
– Entscheid über Finanzierung der Kammern für zugewiesene Aufgaben 
– Beschluss über Einsetzung, Mandat, Arbeitsprogramm und Auflösung von Delegatio-

nen sowie deren Wahl 
– Beschluss über Einsetzung, Mandat und Entlassung von Delegierten 
– Beschluss über Einsetzung, Mandat, Arbeitsprogramm und Auflösung von Netzwer-

ken sowie deren Wahl 
– Positionsentscheide gegenüber SHK, Bund und anderen Adressaten 
– Arbeitgeberentscheide 
– Subsidiäre Zuständigkeit für alle nicht einem anderen Organ zugewiesenen Geschäfte 
– Oberaufsicht über das Generalsekretariat 

Als Folge der internen Evaluation der Pilotphase von swissuniversities wurden die Kom-
petenzen des Vorstands von swissuniversities in einigen Bereichen ausgebaut. 

| Kammern 
swissuniversities hat drei hochschultypspezifische Kammern: die Kammer universitäre 
Hochschulen (ETH und Universitäten), die Kammer Fachhochschulen und die Kammer 
Pädagogische Hochschulen. Jedes Mitglied von swissuniversities ist auch gleichzeitig 
Mitglied der Kammer des eigenen Hochschultyps. Die Binnenstruktur der drei Kammern 
ist sehr unterschiedlich und bildet zu einem gewissen Grad deren Vorgängerstrukturen 
(CRUS, KFH, COHEP) ab. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können die Kammern aufgaben- 
oder themenbezogene Kommissionen einsetzen. 

Die Kammern vertreten die Interessen ihrer Hochschulen. Sie erledigen hochschultypen-
spezifische Aufgaben und dienen so der Koordination innerhalb der verschiedenen Hoch-
schultypen. Konkret behandeln sie Geschäfte, die ihnen die Plenarversammlung zuweist 

 
38  Als Quelle der Ausführungen in diesem Kapitel dienten die Dokumente in den Anhängen A 3.1, 

A 3.2 und A 3.4. 
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und bereiten Traktanden und Abstimmungen im Auftrag des Vorstands für die Plenarver-
sammlung vor. 

| Delegationen und Delegierte 
Zur hochschultypenübergreifenden Koordination und der Entwicklung von strategischen 
Positionen dienen swissuniversities die sogenannten Delegationen und Delegierten. Hatte 
swissuniversities zu Beginn noch neun Delegationen, wurde deren Anzahl auf Empfeh-
lung einer internen Evaluation in der Zwischenzeit reduziert. Heute verfügt swissuniver-
sities über fünf Delegationen (Forschung; Hochschulpolitische Strategie und Koordina-
tion; Internationale Beziehungen; Lehre; Open Science) und sieben Delegierte (Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung; Fachdidaktik; Diversity; Medizin und Gesundheit; Qualität und 
Akkreditierung; Tierversuche; Armee). Die Mitglieder der Delegationen sowie die Dele-
gierten werden durch den Vorstand auf Vorschlag der Kammern eingesetzt und bestehen 
mehrheitlich aus Leitungsmitglieder verschiedener Hochschulen, wodurch sich personelle 
Überschneidungen zu den Kammern ergeben. Mittels eines Mandats überträgt der Vor-
stand den Delegationen allgemeine und spezifische Aufgaben und Zuständigkeiten. Mit-
tels Initiativen und Anträgen können die Delegationen an den Vorstand gelangen.  

| Netzwerke 
Die sieben thematischen Netzwerke von swissuniversities sind dazu gedacht, Mitarbeiten-
den von Hochschulen zu vernetzen, die im gleichen Themengebiet tätig sind. Während 
der Vorstand den Netzwerken allgemeine oder spezialisierte Aufgaben und Zuständigkei-
ten überträgt, bestimmen die Hochschulen ihre Vertretungen in den Netzwerken selbst.  

| Generalsekretariat 
Das Generalsekretariat ist die Geschäftsstelle von swissuniversities und wird von ei-
nem/einer Generalsekretär/-in geleitet. Im Jahr 2020 hatte das Generalsekretariat 53 Mit-
arbeitenden, was 40,35 Vollzeitäquivalenten und einem Personalaufwand von rund 
6,7 Millionen Franken entsprach. Neben der Geschäftsführung für die Kammern ist das 
Generalsekretariat in vier inhaltliche Bereiche (Lehre; Forschung und Entwicklung; 
Hochschulpolitik; Internationale Beziehungen) sowie den Bereich zentrale Dienste aufge-
teilt. Angestossen durch die interne Evaluation 2017 wurden die Kompetenzen des Gene-
ralsekretariats etwas ausgeweitert. Heute nimmt das Generalsekretariat folgende Aufga-
ben wahr: 

– Führung der Geschäfte der Gremien (Kammern, Delegationen) von swissuniversities 
– Programm- und Projektleitung 
– Übernahme von Aufgaben im Dienst der Schweizer Hochschullandschaft im Auftrag 

von Bund und Hochschulkantonen  
– Interessenvertretung der Schweizer Hochschulen in nationalen und internationalen 

Gremien und Fachgruppen. 

  



 

83 Bericht Evaluation HFKG – Los A  

A 6 Beschreibung der Organe von SAR und AAQ39 
 

| Schweizerischer Akkreditierungsrat 
Der aus 15 bis 20 Mitgliedern bestehende SAR ist ein weisungsunabhängiges Fachgre-
mium, in dem Personen aus Hochschulen und aus der Arbeitswelt sowie Studierende, Mit-
telbau und Lehrkörper vertreten sind. Die Mitglieder des SAR werden vom HSR gewählt. 
Der SAR hat drei verschiedene Aufgabenbereiche:  

– Als Akkreditierungsinstanz für Akkreditierungsverfahren nach HFKG arbeitet der 
SAR zentrale Akkreditierungsrichtlinien und Verfahrensvorschriften zuhanden des 
HSR aus. Er entscheidet über die institutionelle Akkreditierung sowie die Pro-
grammakkreditierung auf Antrag der AAQ. Zudem kann er weitere in- und ausländi-
sche Akkreditierungsagenturen anerkennen. Der SAR führt eine Liste aller gemäss 
HFKG institutionell akkreditierten Hochschulen und anderer Institutionen des Hoch-
schulbereichs sowie eine Liste aller akkreditierten Studiengänge. 

– Als Aufsichtsorgan über die AAQ ernennt der SAR deren Direktor/-in sowie des-
sen/deren Stellvertretung. Er genehmigt die strategische Planung, die Finanzplanung, 
den Voranschlag sowie die Jahresrechnung der AAQ. Ausserdem setzt er eine Kom-
mission AAQ als Entscheidungsinstanz der AAQ in Verfahren im Auftrag Dritter und 
als Instanz der internen Qualitätssicherung in allen Verfahren der AAQ ein. 

– Als Kommission der AAQ stellt der SAR sicher, dass Verfahren der AAQ im Auftrag 
Dritter internationalen Akkreditierungs- und Qualitätssicherungsstandards genügen. 
Er genehmigt  die Qualitätsstandards und Verfahrensleitfäden der AAQ im Auftrag 
Dritter und entscheidet über Verfahren der Akkreditierungsagentur im Auftrag Dritter, 
insbesondere Systemakkreditierungen, Zertifizierungen sowie Evaluationen.   

Präsidium 
Das Präsidium des SAR besteht aus einem/einer Präsidenten/-in sowie zwei Vizepräsiden-
ten/-innen, die vom HSR gewählt werden. Aufgabe des Präsidiums ist es, die Sitzungen 
des Plenums vorzubereiten und zu leiten. Der/die Präsident/-in leitet den SAR und sorgt 
dafür, dass der SAR seine Aufgaben rechtzeitig, zweckmässig und koordiniert ausführt 
und abschliesst. Ebenfalls stellt er/sie sicher, dass die Beschlüsse des SAR eingehalten 
werden. Der/die Präsident/-in vertritt den SAR gegen aussen und berät bildungspolitische 
Gremien in Fragen der Akkreditierung. Er/sie sorgt dafür, dass die Beschlüsse des SAR 
eingehalten werden und, dass die Aufsicht über den AAQ zweckmässig organisiert und 
ausgeübt wird. 

Ausschüsse 
Zur Vorbereitung von Entscheiden nach HFKG kann der SAR Ausschüsse mit internen 
Mitgliedern bilden. Im Moment bestehen aber keine derartigen Ausschüsse. Das Organi-
sationsreglement sieht vor, dass der SAR im Zusammenhang mit Spezialgesetzen wie dem 
MedBG Ausschüsse mit externen Mitgliedern bilden kann, um Entscheide vorzubereiten. 
Auf Geheiss der SHK wird jedoch auf die Einsetzung externer Ausschüsse verzichtet.  

Kommission für Wiedererwägungsgesuche 
Die vom SAR eingesetzte Kommission für Wiedererwägungsgesuche äussert sich zu Ak-
kreditierungsentscheiden des SAR, die von der Gesuchstellerin angefochten wurde. Die 
dreiköpfige Kommission beurteilt Wiedererwägungsgesuche schriftlich und legt dem 
SAR eine Stellungnahme vor, über die der SAR sodann abschliessend entscheidet. Mit der 

 
39  Als Quelle der Ausführungen in diesem Kapitel dienten die Dokumente in den Anhängen A 3.1, 

A 3.2 und A 3.5. 
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geplanten Revision des HFKG, die den Rechtsweg vorsieht, wird die Kommission für 
Wiedererwägungsgesuche mittelfristig abgeschafft.  

| Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung 
Die AAQ ist fachlich unabhängig und als rechtlich unselbstständige Anstalt dem SAR 
unterstellt. Arbeitgeber der AAQ ist der HSR. Als Geschäftsstelle gemäss HFKG hat die 
AAQ folgende Aufgaben:  

– Durchführung der institutionellen Akkreditierung sowie der Programmakkreditierung 
und Übermittlung des Akkreditierungsantrags an SAR 

– Kontinuierliche Weiterentwicklung der Verfahrensmethodologie 
– Sicherstellung, von internationalen Standards bei Verfahren durch Austausch mit na-

tionalen Interessengruppen und internationalen Organisationen 

Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle vom SAR wird von der AAQ geführt. Insgesamt wendet die AAQ 
1,3 Vollzeitäquivalente für die Geschäftsführung auf. Neben allgemeinen administrativen 
Aufgaben ist die AAQ in dieser Rolle für folgende Aufgaben zuständig: 

– Vorbereitung der Sitzungen des SAR 
– Kommunikation der Entscheide des SAR sowie Überwachung der Umsetzung dieser 

Entscheide 
– Verfahrensinstruktion bei Gesuchen um Wiedererwägung oder von Aufsichtsbe-

schwerden 

Direktion  
Der/die Direktor/-in führt die AAQ und leitet deren Geschäfte. Er/sie ist insbesondere für 
folgende Aufgaben verantwortlich: 

– Erstellung des Prüfplans, Abstimmung mit dem SAR 
– Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für den SAR und Antrag auf Akkreditie-

rung an SAR 
– Erarbeitung von Grundlagen im Rahmen von Verfahren im Auftrag Dritter sowie Vor-

bereitung der Entscheide des SAR 
– Unterbreitung der strategischen Planung der AAQ an SAR 
– Unterbreitung der Finanzplanung, des Voranschlags und der Jahresrechnung mit Re-

visionsbericht an SAR zur Stellungnahme 
– Begründung, Änderung, Beendigung von Arbeitsverhältnissen der Mitarbeitenden der 

AAQ 
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A 7 Wirkungen der Geschäfte auf Zieldimensionen gemäss Interviews  
In den Interviews erwähnte Wirkungen der untersuchten fünf Geschäfte auf die vier Zieldimensionen gemäss Artikel 3 HFKG.  

• DA 3: Wirkungen der untersuchten Geschäfte auf die vier Zieldimensionen gemäss Interviews 

Evaluationsgegenstand 4 –  
Wirkungen 

Geschäft 1 – strategische  
Planung 2021–2024 

Geschäft 2 – Verordnung  
Koordination Lehre 

Geschäft 3 – Sonderprogramm 
Humanmedizin 

Geschäft 4 – Merkmale der 
Hochschultypen 

Geschäft 5 – Aufgabenteilung 
in besonders kostenintensi-
ven Bereichen 

4.1 Verbessern die Koordinations-
leistungen die Rahmenbedin-
gungen für eine Lehre und For-
schung von hoher Qualität? 

+ 

Verbesserung im allgemeinen 
Sinne bezüglich Vision, Selbst-
verständnis; bessere Planbar-
keit der PgB 

Keine Verbesserung im Sinne 
der Übernahme von konkreten 
Vorgaben 

+ 

Vereinheitlichung Zulassungs-
bedingungen und Förderung 
neuer hochschultypenübergrei-
fender Kooperationen 

+ 

Hat Studienplätze geschaffen, 
hat Koordinationsanstrengun-
gen bei HS ausgelöst 

+ 

Die Definition der Hochschulty-
pen wurde zwar nicht neu defi-
niert, dafür etwas präzisiert. 

(Noch) keine Wirkung 

 

4.2 Fördern die Koordinationsleis-
tungen die Profilbildung sowie 
die Portfoliobereinigung und -
entwicklung an den Hochschu-
len? 

Keine Wirkung + 

Festlegung, dass PhDs nur von 
UH vergeben werden dürfen 
schärft Profile; Abgrenzung zu 
Tertiär B schärft Profil gegen 
aussen  

- 

Durch die Einführung eines Me-
dizinstudiengangs kam es zu 
einer gewissen Angleichung 
der Portfolios von Universitäten 

+ 

 

(Noch) keine Wirkung 

 

4.3 Fördern die Koordinationsleis-
tungen die Durchlässigkeit und 
Mobilität zwischen den Hoch-
schulen? 

Keine Wirkung Keine Wirkung + 

Mobilität innerhalb der Schweiz 
etwas höher, weil Studierende 
an verschiedenen UH Medizin 
studieren können 

Keine Wirkung Keine Wirkung 

4.4 Führen die Koordinationsleistun-
gen zu einer Aufgabenteilung in 
besonders kostenintensiven Be-
reichen?  

(Noch) keine Wirkung 

 (vgl. Geschäft 5) 

Keine Wirkung 0 

Intensivierter Wettbewerb 
schafft tiefere Kosten 

Künftige Aufgabenteilung durch 
zusätzliche Standorte womög-
lich erschwert 

Keine Wirkung (Noch) keine Wirkung 

Es werden verschiedene Be-
reiche aufgezählt, in denen 
Aktivitäten stattfinden sollen; 
kostenintensive Humanmedi-
zin nicht enthalten 

| Quelle: Darstellung Interface.  
Legende: Bewertung anhand einer 5-stufige Skala, die beschreibt, ob die Wirkungen klar positiv (++), eher positiv (+), ambivalent (0), eher negativ (-) oder klar negativ waren (--). 
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A 8 Wirkungen der Geschäfte auf Zieldimensionen gemäss Fokusgruppen 
In den Fokusgruppen erwähnte Wirkungen dreier Geschäfte auf die vier Zieldimensionen gemäss Artikel 3 HFKG.  

• DA 4: Wirkungen der untersuchten Geschäfte auf die vier Zieldimensionen gemäss Fokusgruppen 

Evaluationsgegenstand 4 – Wirkungen Geschäft 1 – strategische Planung 2021–2024 Geschäft 2 – Verordnung Koordination Lehre Geschäft 5 – Aufgabenteilung in besonders 
kostenintensiven Bereichen 

4.5 Verbessern die Koordinationsleistungen die 
Rahmenbedingungen für eine Lehre und For-
schung von hoher Qualität? 

+ 

Förderung Diskurs durch gemeinsame Papierer-
arbeitung; gewisse Impulse über PgB-finanzierte 
Initiativen  Kooperationen zwischen HS entste-
hen (Digital-Skills-Initiative, hier sorgte HFKG für 
die nötige Koordination) 

Klarere Positionierung der HS gegenüber Politik 
und Wirtschaft 

++ 

Bessere Regulierung der Zulassung (u.a. Einfüh-
rung eines qualitativen Elements für die Zulas-
sung internationaler Studierender, was wichtig ist 
für HS mit internationalen Studierenden) 

Keine Wirkung 

4.6 Fördern die Koordinationsleistungen die Profilbil-
dung sowie die Portfoliobereinigung und -ent-
wicklung an den Hochschulen? 

Keine Wirkung + 

Vergabe von Doktortiteln bleiben UH vorenthal-
ten 

Keine Wirkung 

4.7 Fördern die Koordinationsleistungen die Durch-
lässigkeit und Mobilität zwischen den Hochschu-
len? 

+  

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Hoch-
schulen durch PgB 

+ 

Bessere Regulierung der Zulassung; erhöhte 
Transparenz/Klarheit; Kooperationsgebot im 
3. Zyklus von UH mit FH/PH 

Keine Wirkung 

4.8 Führen die Koordinationsleistungen zu einer 
Aufgabenteilung in besonders kostenintensiven 
Bereichen?  

(vgl. Geschäft 5) Keine Wirkung 

 

Weitgehend keine Wirkung 

Ausser im Open-Science-Bereich bisher kaum 
konkrete Wirkungen 

| Quelle: Darstellung Interface.  
Legende: Bewertung anhand einer 5-stufige Skala, die beschreibt, ob die Wirkungen klar positiv (++), eher positiv (+), ambivalent (0), eher negativ (-) oder klar negativ waren (--). 
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